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ERSTER TEIL  
Allgemeine Bestimmungen  
 
§ 1  Ziele und Inhalte der Lehrerbildung  
 
(1)  Die Lehrkräftebildung hat das Ziel, die Lehrkräfte zur umfassenden Wahrneh-
mung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages auf der Grundlage des 
Hessischen Schulgesetzes zu befähigen. Sie umfasst die Gesamtheit der Lehr- und 
Lernaktivitäten zum Aufbau, zur Aktualisierung und zur Erweiterung der im Beruf 
einer Lehrkraft erforderlichen Kompetenzen. Die Lehrkräftebildung orientiert sich an 
den Beschlüssen der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder der Bun-
desrepublik Deutschland über die Standards für die Lehrerbildung, welche durch 
Rechtsverordnung für verbindlich erklärt werden, sowie an den Kriterien des Hessi-
schen Referenzrahmens Schulqualität nach § 92 Abs. 3 Satz 2 des Hessischen 
Schulgesetzes. In der Rechtsverordnung nach Satz 3 ist auf die Form der Veröf-
fentlichung und die Zugangsmöglichkeiten hinzuweisen. 
 
(2)  Zur Weiterentwicklung der beruflichen Tätigkeit als Lehrkraft an Schulen sind 
fachwissenschaftliche, bildungswissenschaftliche und fachdidaktische sowie perso-
nale und soziale Kompetenzen eine wesentliche Grundlage. Dabei findet das The-
menfeld der Entwicklung von Schule und Unterrichtsqualität in Bezug auf die ge-
sellschaftliche Vielfalt, Demokratiebildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung 
besondere Beachtung. 
 
(3)  Neben den in Abs. 1 und 2 genannten Inhalten sollen Querschnittsthemen in 
der Lehrkräftebildung verankert werden. Dazu gehören insbesondere die Integrati-
on von Schülerinnen und Schülern nicht deutscher Herkunftssprache - hier insbe-
sondere Deutsch als Zweitsprache -, Bildungssprache Deutsch, Inklusion, Medien-
bildung und Digitalisierung, sozialpädagogische Förderung, berufliche Orientierung 
sowie Ganztagsangebote und Ganztagsschulen. 
 
 
§ 2  Grundqualifikation der Lehrkräfte, Nachweis der Qualifizierung 
 
(1)  Die Grundqualifikation in der Lehrkräftebildung vermittelt das notwendige fach-
liche Können und wissenschaftsorientierte Arbeitsweisen. 
 
(2)  Ausgehend von der in der pädagogischen Ausbildung erworbenen Lehrbefähi-
gung sind die Lehrkräfte verpflichtet, die Grundqualifikation während der Berufs-
ausübung zu erhalten und ständig weiterzuentwickeln. Die Qualifizierungsmaß-
nahmen dienen darüber hinaus der Vorbereitung auf neue oder erweiterte Aufga-
ben. 
 
(3)  Während der gesamten Ausbildung und des Berufslebens ist ein fortlaufendes 
Portfolio zu führen. Unter einem fortlaufenden Portfolio ist eine individuelle und be-
rufsrelevante Sammlung von Belegen zu verstehen. Ziel dieser Sammlung sind die  
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Dokumentation und Reflexion der eigenen Kompetenzentwicklung der Studieren-
den, der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und der Lehrkräfte im Berufsleben wäh-
rend der Lehrkräfteausbildung, Lehrkräftefortbildung und Lehrkräfteweiterbildung. 
Belege nach Satz 2 sind insbesondere Bescheinigungen über die Teilnahme an 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie persönliche Aufzeichnungen und 
Dokumentationen, wie zum Beispiel Reflexionen über Unterrichtsverläufe, Beratun-
gen und Erfahrungen im Schulleben bis hin zu Fotodokumentationen. Belege nach 
Satz 2 müssen geeignet sein, das in Satz 3 beschriebene Ziel zu erreichen. Das 
fortlaufende Portfolio soll digital geführt werden. Die nähere Ausgestaltung des fort-
laufenden Portfolios erfolgt durch Rechtsverordnung. 
 
 
§ 3  Organisation der Lehrkräftebildung 
 
(1)  Die Lehrkräftebildung gliedert sich in die Lehrkräfteausbildung, die Lehrkräfte-
fortbildung und die Lehrkräfteweiterbildung. 
 
(2)  Die Lehrkräfteausbildung setzt sich aus einem wissenschaftlichen Studium ei-
nes Lehramts an einer Universität oder einer Kunsthochschule oder Musikhoch-
schule in der ersten Phase und der sich daran anschließenden zweiten Phase in 
Form des pädagogischen Vorbereitungsdienstes für ein Lehramt zusammen. Beide 
Phasen schließen jeweils mit einer Staatsprüfung, im Fall der Lehrkräfteausbildung 
für das Lehramt an beruflichen Schulen mit einem akkreditierten Masterabschluss 
und der Zweiten Staatsprüfung ab. Der pädagogische Vorbereitungsdienst baut auf 
den im Studium erworbenen Kompetenzen auf. Die Ausbildung während des päda-
gogischen Vorbereitungsdienstes soll durch Verknüpfung von Theorie und Praxis 
auf die Tätigkeiten vorbereiten, die sich für die Lehrkräfte aus dem Bildungs- und 
Erziehungsauftrag der Schule ergeben. Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei die 
begleitende Reflexion der beruflichen Tätigkeit und der Rolle als Lehrkraft. 
 
(3)  Abweichend von Abs. 2 Satz 1 bis 3 setzt sich die Lehrkräfteausbildung für den 
Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern aus einer Berufsausbil-
dung, einschlägiger Berufserfahrung, weiteren Qualifikationen und einem pädago-
gischen Vorbereitungsdienst zusammen. Die Ausbildung während des pädagogi-
schen Vorbereitungsdienstes für den Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechni-
schen Fächern baut auf den bislang in der beruflichen Laufbahn erworbenen Quali-
fikationen auf. 
 
(4)  Die Lehrkräftefortbildung setzt berufsbegleitend bei der Aufnahme des Dienstes 
ein und dauert bis zur Beendigung der Diensttätigkeit als Lehrkraft an. Alle Lehr-
kräfte sind zur Fortbildung verpflichtet. Die Lehrkräfte können von staatlichen oder 
freien Trägereinrichtungen angebotene Fortbildungsveranstaltungen besuchen 
oder sich privat fortbilden. 
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(5)  Die Lehrkräfteweiterbildung wird in der Regel berufsbegleitend organisiert. Sie 
richtet sich auf den Erwerb der Befähigung zu einem weiteren Lehramt oder auf 
den Erwerb einer zusätzlichen Lehrbefähigung in einem weiteren Fach, für eine 
andere Schulform oder Schulstufe oder in einer besonderen Fachrichtung. Sie 
schließt mit einer von der Hessischen Lehrkräfteakademie abgenommenen Staats-
prüfung oder mit dem Erwerb eines Zertifikates ab. Für die Abnahme von Ab-
schlussprüfungen für erweiternde Studien der Lehrkräfte und anderer Beschäftigter 
ist die Hessische Lehrkräfteakademie zuständig. Die nähere Ausgestaltung erfolgt 
durch Rechtsverordnung. 
 
(6)  Die Lehrkräftebildung umfasst auch die Qualifizierung für besondere Aufgaben 
in Schule und Bildungsverwaltung. 
 
(7)  Soweit für die Besetzung einer freien Stelle an einer Schule unter Berücksichti-
gung der schulspezifischen Bedarfssituation keine geeigneten Lehrkräfte mit einer 
Lehrkräfteausbildung nach Abs. 2 zur Verfügung stehen, kann zur Sicherung der 
Unterrichtsabdeckung für  

1. geeignete Personen ohne eine solche Lehrkräfteausbildung, die jedoch über 
einen Hochschulabschluss oder einen vergleichbaren Abschluss und eine 
mindestens einjährige Berufserfahrung im studierten Berufsfeld verfügen,  

2. Personen mit einer Lehrkräfteausbildung nach Abs. 2, die bereits die Erste 
oder Zweite Staatsprüfung in einem anderen Lehramt erfolgreich abgelegt 
haben oder über einen akkreditierten Masterabschluss in einem anderen 
Lehramt verfügen,  

ein besonderes Verfahren zum Erwerb einer einem Lehramt gleichgestellten Quali-
fikation durchgeführt werden. 
Die nähere Ausgestaltung der Qualifizierungsmaßnahme, insbesondere im Hinblick 
auf Zulassung, Auswahl, Einstellung in den öffentlichen Schuldienst, berufsbeglei-
tende Qualifizierung nach den Standards der Lehrkräfteausbildung und Prüfung 
des Qualifizierungserfolges, erfolgt durch Rechtsverordnung. Hierbei ist die inhaltli-
che Gleichwertigkeit der gleichgestellten Qualifikation mit der Befähigung für das 
entsprechende Lehramt sicherzustellen. Wer die einem Lehramt gleichgestellte 
Qualifikation im Rahmen einer berufsbegleitenden Qualifizierung erwirbt, erlangt 
zugleich auch die dem jeweiligen Lehramt entsprechende Befähigung für die Lauf-
bahnen der Lehrkräfte des gehobenen und höheren Dienstes. Eine Einstellung in 
das Beamtenverhältnis ist jedoch frühestens zu dem Zeitpunkt zulässig, zu dem 
eine vergleichbare Bewerberin oder ein vergleichbarer Bewerber mit einer Lehrkräf-
teausbildung nach Abs. 2 in das Beamtenverhältnis auf Probe berufen würde. 
 
 
§ 4  Trägereinrichtungen der Lehrkräftebildung 
 
(1)  Die Universitäten, Kunsthochschulen und Musikhochschulen vermitteln in den 
Lehramtsstudiengängen die wissenschaftlichen und künstlerischen Grundlagen für  
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die berufliche Tätigkeit in der Schule. Die Studierenden werden mit den für Unter-
richt und Erziehung wichtigen theoretischen Grundlagen und Forschungsergebnis-
sen bekannt gemacht und befähigt, die wissenschaftlichen Untersuchungs- und 
Vermittlungsverfahren sachgerecht und praxisorientiert anzuwenden. Die Universi-
täten, Kunsthochschulen und Musikhochschulen wirken als Träger der Lehrkräfte-
bildung durch eigene Angebote an der Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte mit. 
 
(2)  Das für Lehrkräftebildung zuständige Ministerium ist als Trägereinrichtung der 
Lehrkräftebildung für die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte und für die Qualifi-
zierung für Führungsaufgaben und von Führungskräften verantwortlich. Es kann die 
Staatlichen Schulämter, die Hessische Lehrkräfteakademie und die Hessische 
Landesstelle für Technologiefortbildung als weitere Träger der Lehrkräftebildung 
durch Vereinbarung mit der Durchführung entsprechender Angebote beauftragen. 
 
(3)  Für die Durchführung des pädagogischen Vorbereitungsdienstes ist die Hessi-
sche Lehrkräfteakademie zuständig. Sie nimmt diese Aufgabe durch regionale Nie-
derlassungen (Studienseminare) wahr. Die Hessische Lehrkräfteakademie ist für 
die Qualifizierung des Ausbildungspersonals der Studienseminare verantwortlich 
und führt Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte durch. Sie qualifiziert 
Lehrkräfte für Beratungs- und Fortbildungstätigkeit sowie für besondere Vorhaben 
der Schulentwicklung des Landes. 
 
(4)  Die Studienseminare vermitteln im pädagogischen Vorbereitungsdienst praxis-
orientierte Professionalität unter besonderer Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Bildungsziele der einzelnen Bildungsgänge und Schulformen. Sie sind dar-
über hinaus Partner für die praktische Ausbildung im Rahmen des Studiums und 
unterstützen neben anderen Trägereinrichtungen durch ihre Veranstaltungen auch 
den Berufseinstieg und das berufsbegleitende Lernen der Lehrkräfte. 
 
(5)  Schulen sind Partner der Lehrkräfteausbildung. Sie unterstützen als Praxis-
schulen die praktische Ausbildung im Rahmen des Studiums und wirken als Aus-
bildungsschulen für den pädagogischen Vorbereitungsdienst an der Ausbildung mit. 
 
(6)  Die Hessische Landesstelle für Technologiefortbildung bietet Fortbildungen für 
Lehrkräfte, IT-Beauftragte oder pädagogisches Personal an beruflichen Schulen 
an. 
 
(7)  An der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte für den Religionsunterricht 
wirken die Kirchen aufgrund der staatskirchenrechtlichen Vereinbarungen mit. 
 
(8)  Lehrkräftefortbildungen können auch von freien Trägereinrichtungen angeboten 
werden. 
 
(9)  Die Selbstverwaltungseinrichtungen der Studienseminare werden durch 
Rechtsverordnung näher ausgestaltet. 
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§ 5  Überprüfung der institutionellen Leistungen 
 
(1)  Die staatlichen Trägereinrichtungen der Lehrkräftebildung haben die Aufgabe, 
Qualität und Erfolg ihrer Arbeit regelmäßig zu ermitteln und zu bewerten (interne 
Evaluierung). Die Absolventinnen und Absolventen der Trägereinrichtungen sind 
hierbei zu beteiligen. Personenbezogene Daten werden nicht erhoben. Die der 
Evaluierung zu Grunde gelegten Kriterien berücksichtigen die Prozesse, Ergebnis-
se und Wirkungen in der Aus-, Fort- und Weiterbildung und sind mit dem für Lehr-
kräftebildung zuständige Ministerium zu vereinbaren. Sie basieren inhaltlich auf den 
Standards für die Lehrkräfteausbildung der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
der Länder der Bundesrepublik Deutschland in ihrer jeweils geltenden Fassung so-
wie den Kriterien des Hessischen Referenzrahmens Schulqualität. Dies gilt insbe-
sondere für den pädagogischen Vorbereitungsdienst sowie für die Fortbildung der 
Lehrkräfte. 
 
(2)  Das für Lehrkräftebildung zuständige Ministerium veranlasst die externe Evalu-
ierung der Leistungen der in § 4 Abs. 3 bis 7 genannten staatlichen Trägereinrich-
tungen der Lehrkräftebildung. 
 
(3)  Das für die Hochschulen zuständige Ministerium beteiligt das für Lehrkräftebil-
dung zuständige Ministerium bei der Vorbereitung und bei der Berichterstattung der 
Evaluierung und den hierzu gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen nach § 14 
des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2024 (GVBl. 2024 Nr. 56), in der je-
weils geltenden Fassung. 
 
 
§ 5a  Datenschutz 
 
(1)  Die Trägereinrichtungen der Lehrkräftebildung nach § 4 Abs. 2 bis 7 dürfen 
personenbezogene Daten von Studierenden, Lehrkräften im Vorbereitungsdienst, 
Prüferinnen und Prüfern und Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen verarbeiten, soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung der 
übertragenen Aufgaben und für einen jeweils damit verbundenen Zweck oder zur 
Durchführung organisatorischer Maßnahmen erforderlich ist. Die Hessische Lehr-
kräfteakademie darf im Rahmen der Anträge zur Anerkennung von Lehrkräftedip-
lomen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union die damit verbundenen not-
wendigen personenbezogenen Daten verarbeiten. Gleiches gilt im Zusammenhang 
mit der Durchführung der Verfahren nach § 3 Abs. 7. Die Übermittlung personen-
bezogener Daten an andere öffentliche Stellen ist zulässig, soweit die Kenntnis der 
Daten zur Erfüllung der dem Empfänger durch Rechtsvorschrift zugewiesenen Auf-
gaben erforderlich ist. 
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(2)  Zu den in Abs. 1 genannten Vorgängen sind zu deren Dokumentation Akten zu 
führen. Die Aktenführung richtet sich nach dem Aktenführungserlass vom 14. De-
zember 2012 (StAnz. 2013 S. 3), zuletzt geändert durch Erlass vom 29. November 
2022 (StAnz. S. 1380), in der jeweils geltenden Fassung. 
 
(3)  Umfang und Einzelheiten der personenbezogenen Datenverarbeitung werden 
durch Rechtsverordnung geregelt. 
 
 
§ 6  Kooperationen 
 
(1)  Die Lehrkräftebildung ist phasenübergreifend anzulegen. Dazu gehört insbe-
sondere die gemeinsame Verantwortung von Universitäten, Kunsthochschulen, 
Musikhochschulen, Hessischer Lehrkräfteakademie und Schulen während des Stu-
diums, des pädagogischen Vorbereitungsdienstes, der Lehrkräftefortbildung und 
der Lehrkräfteweiterbildung. Die Trägereinrichtungen der Lehrkräftebildung wirken 
nachhaltig als Partner zusammen und organisieren die Zusammenarbeit zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben im Rahmen ihrer Zuständigkeiten. 
 
(2)  Sie entwickeln, vereinbaren und gestalten in enger Kooperation übergreifende 
Entwicklungs-, Förder- und Qualifizierungsvorhaben. Über die gemeinsame Durch-
führung dieser Maßnahmen schließen sie Vereinbarungen ab. Die Kooperation um-
fasst insbesondere die Abstimmung von Lehr- und Lerninhalten und von Evaluie-
rungsverfahren sowie die Regelung des Personalaustauschs zwischen den Träger-
einrichtungen. 
 
(3)  An den Standorten der Universitäten, Kunsthochschulen und Musikhochschu-
len werden Ständige Kooperationskonferenzen gegründet, die sich aus je drei Ver-
treterinnen und Vertretern der kooperierenden Ausbildungsschulen, der Staatlichen 
Schulämter, der Studienseminare und der Hessischen Lehrkräfteakademie sowie 
aus fünf gemeinsam entsendeten Vertreterinnen und Vertretern der an den Stand-
orten in der Lehrkräftebildung mitwirkenden Universitäten und Hochschulen zu-
sammensetzen. Die Vertreterinnen und Vertreter der Universitäten sollen Mitglied 
des jeweiligen Zentrums für Lehrerbildung nach § 54 Abs. 1 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes sein. Den Vorsitz führt jährlich abwechselnd eine der vertretenen 
Institutionen der Ständigen Kooperationskonferenz. 
 
(4)  Die Mitglieder der Ständigen Kooperationskonferenz werden jeweils für vier 
Jahre benannt. Die Vertreterinnen und Vertreter der Staatlichen Schulämter und 
der Hessischen Lehrkräfteakademie werden durch das für Lehrkräftebildung zu-
ständige Ministerium bestimmt. Die Staatlichen Schulämter benennen Vertreterin-
nen und Vertreter der Ausbildungsschulen, die Hessische Lehrkräfteakademie be-
nennt Vertreterinnen und Vertreter der Studienseminare. Die Universitäten, Kunst-
hochschulen und Musikhochschulen benennen die Vertreterinnen und Vertreter un-
ter Beachtung von Abs. 3 Satz 3. 
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(5)  Die Ständigen Kooperationskonferenzen sollen sich mit den wesentlichen In-
halten der Lehrkräfteausbildung, insbesondere des Praxissemesters, und mit Fra-
gen der Übergänge zwischen der ersten und zweiten Phase der Lehrkräftebildung 
befassen. 
 
 
§ 7  Aufsicht, Genehmigungs- und Anzeigepflichten 
 
(1) Das für Lehrkräftebildung zuständige Ministerium führt die Aufsicht über die 
Hessische Lehrkräfteakademie beim Vollzug dieses Gesetzes und der zu seiner 
Ausführung erlassenen Rechtsvorschriften. 
 
(2)  Der Genehmigung des für Lehrkräftebildung zuständige Ministeriums bedürfen: 

1.  die Beschlüsse über die Lehramtsstudienordnungen der Universitäten, 
Kunsthochschulen und Musikhochschulen, 

2.  das von der Hessischen Lehrkräfteakademie zu erarbeitende Kerncurriculum 
für die Ausbildung im pädagogischen Vorbereitungsdienst und 

3.  das von der Hessischen Lehrkräfteakademie aufgestellte Arbeitsprogramm. 
 
(3) Die von den Studienseminaren aufgestellten Arbeitsplanungen bedürfen der 
Genehmigung durch die Hessische Lehrkräfteakademie. 
 
 
 

ZWEITER TEIL  
Studium, Praktika  
 
§ 8  Ziel des Studiums  
 
Die Studierenden sollen im Studium nach § 4 Abs. 1 die wissenschaftlichen und 
künstlerischen Grundlagen für die berufliche Tätigkeit erwerben und zur Organisa-
tion eines eigenständigen lebenslangen Lernens motiviert und befähigt werden. 
Hierbei finden die in § 1 Abs. 3 genannten Inhalte besondere Berücksichtigung. 
Das Studium soll die bildungswissenschaftlichen, fachwissenschaftlichen und fach-
didaktischen Studienanteile inhaltlich und zeitlich so miteinander verbinden, dass 
sie sich gegenseitig ergänzen und vertiefen. 
 
 
§ 9  Modulare Studienstruktur 
 
(1)  Die Lehramtsstudiengänge werden inhaltlich und organisatorisch in Module ge-
gliedert, die die Vergleichbarkeit, Gleichwertigkeit und Überprüfbarkeit von Inhalten 
und Anforderungen der Lehramtsstudiengänge gewährleisten sollen. 
 
(2)  Module bestehen aus inhaltlich und zeitlich aufeinander bezogenen oder aufei-
nander aufbauenden Studieneinheiten, die fach- und fachbereichsbezogen oder 
fachübergreifend angelegt sein können. 



 

                                                 Lehrerbildung 
 

 6  

                                                                      Lehrkräftebildungsgesetz 
 

 
 
 

Dezember 2024   2(11) 

(3)  In den Studienordnungen der Universitäten, Kunsthochschulen und Musik-
hochschulen werden Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule festgelegt. In den 
Pflichtmodulen werden die grundlegenden Kompetenzen erworben. Die Wahl-
pflichtmodule dienen der Schwerpunktbildung und der Spezialisierung von Kompe-
tenzen. Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule sind im fortlaufenden Portfolio nach § 
2 Abs. 3 zu dokumentieren. 
 
(4)  Standards bilden den Maßstab für die Ausbildung von Kompetenzen in den 
fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen Studien 
sowie in der praktischen Ausbildung im Rahmen des Studiums. Standards werden 
durch Rechtsverordnung für verbindlich erklärt. Standards, die von der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland für die 
Lehrkräfteausbildung beschlossen werden, können für verbindlich erklärt werden. 
 
(5)  Module werden mit Prüfungen abgeschlossen, die mit Punkten und Noten be-
wertet werden. Den Modulen werden Leistungspunkte zugeordnet, die eine quanti-
tative Maßeinheit für den Arbeitsaufwand der Studierenden darstellen. 
 
 
§ 10  Studium für das Lehramt an Grundschulen 
 
(1)  Das Studium für das Lehramt an Grundschulen, welches an der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität Frankfurt am Main, an der Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst Frankfurt am Main, an der Justus-Liebig-Universität Gießen, an der 
Universität Kassel und an der Kunsthochschule Kassel absolviert werden kann, 
umfasst: 

1.  Bildungswissenschaften, 
2.  Grundschuldidaktik,  
3.  die Unterrichtsfächer Deutsch und Mathematik, 
4.  ästhetische Bildung und 
5.  mindestens ein Unterrichtsfach aus folgendem Fächerkanon: 

a) Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache, 
b) Englisch, 
c) Ethik, 
d) Evangelische Religion, 
e) Französisch, 
f) Islamische Religion, 
g) Katholische Religion, 
h) Kunst, 
i) Musik, 
j) Sachunterricht, 
k) Sport. 

Der in Satz 1 Nr. 5 aufgeführte Fächerkanon kann durch Rechtsverordnung erwei-
tert werden. 
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(2)  Aus den Unterrichtsfächern nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 5 wählen die Studie-
renden ein Unterrichtsfach, welches als Langfach im Umfang von mindestens 50 
Leistungspunkten studiert wird. Die Universitäten, Kunsthochschulen und Musik-
hochschulen können in ihrer Studienordnung festlegen, dass die Unterrichtsfächer 
Kunst, Musik oder Sport zwingend als Langfach zu studieren sind. 
 
(3)  Die Regelstudienzeit beträgt dreieinhalb Jahre. Sie kann unterschritten werden, 
sofern die für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung erforderlichen Leistungen 
nachgewiesen werden. 
 
(4)  Eine hinreichende sprachpraktische Kompetenz ist von Studierenden der neue-
ren Fremdsprachen bis zur Meldung zur Ersten Staatsprüfung nachzuweisen. 
 
 
§ 11  Studium für das Lehramt an Hauptschulen und Realschulen 
 
(1) Das Studium für das Lehramt an Hauptschulen und Realschulen, welches an 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, an der Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main, an der Justus-Liebig-Universität 
Gießen, an der Universität Kassel und an der Kunsthochschule Kassel absolviert 
werden kann, umfasst: 

1.  Bildungswissenschaften und 
2.  mindestens zwei Unterrichtsfächer aus folgendem Fächerkanon: 

a) Arbeitslehre, 
b) Biologie, 
c) Chemie, 
d) Deutsch, 
e) Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache, 
f) Englisch, 
g) Ethik, 
h) Evangelische Religion, 
i) Französisch, 
j) Geographie, 
k) Geschichte, 
l) Informatik, 
m) Islamische Religion, 
n) Katholische Religion, 
o) Kunst, 
p) Mathematik, 
q) Musik, 
r) Physik, 
s) Politik und Wirtschaft, 
t) Russisch, 
u) Spanisch, 
v) Sport. 

Der in Satz 1 Nr. 2 aufgeführte Fächerkanon kann durch Rechtsverordnung erwei-
tert werden. 
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(2)  Das der Unterrichtsfächer Evangelische Religion, Ethik, Islamische Religion 
und Katholische Religion schließt sich gegenseitig aus. 
 
(3)  Die Regelstudienzeit beträgt dreieinhalb Jahre. Sie kann unterschritten werden, 
sofern die für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung erforderlichen Leistungen 
nachgewiesen werden. 
 
(4)  Eine hinreichende sprachpraktische Kompetenz ist von Studierenden der neue-
ren Fremdsprachen bis zur Meldung zur Ersten Staatsprüfung nachzuweisen. 
 
 
§ 12  Studium für das Lehramt an Gymnasien 
 
(1)  Das Studium für das Lehramt an Gymnasien, welches an der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main, an der Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst Frankfurt am Main, an der Justus-Liebig-Universität Gießen, an der 
Philipps-Universität Marburg, an der Technischen Universität Darmstadt, an der 
Universität Kassel und an der Kunsthochschule Kassel absolviert werden kann, 
umfasst: 

1.  Bildungswissenschaften und 
2.  mindestens zwei Unterrichtsfächer aus folgendem Fächerkanon: 

a) Biologie, 
b) Chemie, 
c) Deutsch, 
d) Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache, 
e) Englisch, 
f) Ethik, 
g) Evangelische Religion, 
h) Französisch, 
i) Geographie, 
j) Geschichte, 
k) Griechisch (Altgriechisch), 
l) Informatik, 
m) Islamische Religion, 
n) Italienisch, 
o) Katholische Religion, 
p) Kunst, 
q) Latein, 
r) Mathematik, 
s) Musik, 
t) Philosophie, 
u) Physik, 
v) Politik und Wirtschaft, 
w) Portugiesisch, 
x) Russisch, 
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y) Spanisch, 
z) Sport. 

Der in Satz 1 Nr. 2 aufgeführte Fächerkanon kann durch Rechtsverordnung erwei-
tert werden. 
 
(2)  Die Regelstudienzeit beträgt viereinhalb Jahre. Sie kann unterschritten werden, 
sofern die für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung erforderlichen Leistungen 
nachgewiesen werden. 
 
(3)  Das Studium des Unterrichtsfaches Musik und das Studium des Unterrichtsfa-
ches Kunst schließen sich gegenseitig aus. Gleiches gilt für das Studium der Unter-
richtsfächer Ethik, Evangelische Religion, Islamische Religion und Katholische Re-
ligion. 
 
(4)  Studierende des Faches Musik oder Kunst wählen zusätzlich eines der sonsti-
gen in § 11 Abs. 1 Nr. 2 genannten Unterrichtsfächer für die Mittelstufe (Sekundar-
stufe I). Auf Wunsch der Bewerberin oder des Bewerbers kann die Prüfung in ei-
nem der in Abs. 1 Nr. 2 genannten Unterrichtsfächer für die Oberstufe (Sekundar-
stufe II) abgelegt werden. 
 
(5)  Eine hinreichende sprachpraktische Kompetenz ist von Studierenden der neue-
ren Fremdsprachen bis zur Meldung zur Ersten Staatsprüfung nachzuweisen. 
 
 
§ 13  Studium für das Lehramt an beruflichen Schulen 
 
(1)  Das Studium für das Lehramt an beruflichen Schulen wird durch einen akkredi-
tierten Masterabschluss nachgewiesen. 
 
(2)  Bei lehramtsbezogenen Bachelorstudiengängen, die auf die Aufnahme eines 
Masterstudiengangs nach Abs. 1 zielen, und bei Masterstudiengängen nach Abs. 1 
wirkt zur Sicherung der staatlichen Verantwortung für die inhaltlichen Anforderun-
gen der Lehrkräfteausbildung das Kultusministerium in der Akkreditierung mit. Die 
Akkreditierung des jeweiligen Studiengangs bedarf seiner Zustimmung. 
 
 
§ 14  Studium für das Lehramt für Förderpädagogik 
 
(1)  Das Studium für das Lehramt für Förderpädagogik, welches an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, an der Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Frankfurt am Main, an der Justus-Liebig-Universität Gießen, an 
der Universität Kassel und an der Kunsthochschule Kassel absolviert werden kann, 
umfasst: 

1.  Bildungswissenschaften, 
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2.  zwei sonderpädagogische Fachrichtungen für: 

a) Förderschwerpunkt Lernen, 
b) Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, 
c) Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, 
d) Förderschwerpunkt Sprachheilförderung, 
e) Förderschwerpunkt Sehen, 
f) Förderschwerpunkt Hören, 
g) Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und 

3.  ein Unterrichtsfach aus dem Fächerkanon nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 mit 
Ausnahme der Unterrichtsfächer Französisch, Russisch und Spanisch. 

 
(2)  Die Regelstudienzeit beträgt viereinhalb Jahre. Sie kann unterschritten werden, 
sofern die für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung erforderlichen Leistungen 
nachgewiesen werden. 
 
(3)  Eine hinreichende sprachpraktische Kompetenz ist von Studierenden der neue-
ren Fremdsprachen bis zur Meldung zur Ersten Staatsprüfung nachzuweisen. 
 
(4) Im Unterrichtsfach nach Abs. 1 Nr. 3 ist eine Wahlfachprüfung vor der Hessi-
schen Lehrkräfteakademie abzulegen. Sie ist bestanden, wenn sie mit mindestens 
fünf Punkten bewertet wurde. Im Fall des Nichtbestehens kann sie einmal wieder-
holt werden. § 28 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend. 
 
 
§ 15  Betriebspraktikum und praktische Ausbildung im Rahmen des Studiums 
 
(1)  Alle Studierenden haben ein Betriebspraktikum von acht Wochen Dauer in ei-
nem Produktions-, Weiterverarbeitungs-, Handels-, Handwerks- oder Dienstleis-
tungsbetrieb abzuleisten. Das Praktikum kann auch im Ausland absolviert werden. 
Die Verpflichtung zur Ableistung eines Betriebspraktikums entfällt, wenn eine beruf-
liche Ausbildung oder eine dem Betriebspraktikum vergleichbare Tätigkeit nachge-
wiesen wird. Die Ableistung des Betriebspraktikums ist im fortlaufenden Portfolio 
nach § 2 Abs. 3 zu dokumentieren. 
 
(2)  Alle Studierenden haben die erfolgreiche Teilnahme an einer praktischen Aus-
bildung im Rahmen des Studiums nachzuweisen, welche nach einer von der Uni-
versität oder Kunst- oder Musikhochschule zu erlassenden Praktikumsordnung 
durchzuführen ist. 
 
(3)  Die praktische Ausbildung im Rahmen des Studiums setzt sich aus einem 
Grundpraktikum in der ersten und einem Praxissemester in der zweiten Hälfte des 
jeweiligen Studiengangs zusammen. Schwerpunkt des Grundpraktikums ist die Re-
flexion der eigenen Eignung für den Beruf als Lehrkraft im jeweiligen Lehramt. 
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Schwerpunkt des Praxissemesters ist insbesondere die Reflexion des pädagogi-
schen Handelns anhand der im Laufe des Studiums erworbenen und vertieften 
Kenntnisse. Dazu gehören insbesondere: 

1.  die Beobachtung und Analyse von fachlichen wie überfachlichen Lehr- und 
Lernprozessen sowie Unterrichtsverläufen als forschendes Lernen jeweils mit 
schulformspezifischen Schwerpunkten, 

2.  die Entwicklung von Fördermaßnahmen auf der Grundlage beobachteter Äu-
ßerungen oder Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern, 

3.  die Erprobung von auf Theorie gründenden exemplarischen Lernarrange-
ments im Rahmen von Unterrichtsphasen, 

4.  die Reflexion des zukünftigen Berufsfeldes. 
 
(4)  Der gesamte Zeitraum der praktischen Ausbildung im Rahmen des Studiums 
wird von Reflexionsphasen und Beratung begleitet. Eine Reflexion des Berufsbildes 
der Lehrkraft durch Selbst- und Fremdeinschätzung im Anschluss an das Praxis-
semester ist obligatorischer Bestandteil der praktischen Ausbildung im Rahmen des 
Studiums. Die Erfahrungen und Ergebnisse dieser praktischen Ausbildung werden 
in Form des fortlaufenden Portfolios nach § 2 Abs. 3 dokumentiert. 
 
(5)  Die Begleitung nach Abs. 4 Satz 1 ist abhängig von der Ausgestaltung der 
praktischen Ausbildung im Rahmen des Studiums, welche in der jeweiligen Prakti-
kumsordnung geregelt wird. 
 
(6)  Die Hessische Lehrkräfteakademie entscheidet im Benehmen mit der oder dem 
Beauftragten für die praktische Ausbildung im Rahmen des Studiums der Universi-
tät oder der Kunsthochschule oder der Musikhochschule über die Anrechnung von 
vergleichbaren Ausbildungsveranstaltungen, die außerhalb Hessens abgeleistet 
worden sind. 
 
 
§ 16  Nähere Ausgestaltung des Studiums, des Betriebspraktikums und der 
praktischen Ausbildung im Rahmen des Studiums 
 
Die nähere Ausgestaltung des Studiums, des Betriebspraktikums und der prakti-
schen Ausbildung im Rahmen des Studiums wird durch Rechtsverordnung mit Re-
gelungen insbesondere 

1.  über die Gestaltung und die Inhalte sowie die Gewichtung der Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule in der modularen Studienstruktur, 

2.  zur Durchführung des Betriebspraktikums und der praktischen Ausbildung im 
Rahmen des Studiums, 

3.  über die Voraussetzungen zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt für eine 
besondere berufliche Fachrichtung 

bestimmt. 
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DRITTER TEIL  
Erste Staatsprüfung  
 
§ 17  Zweck der Prüfung  
 
Die Erste Staatsprüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen dient der Feststel-
lung, ob die Bewerberin oder der Bewerber die durch das Studium zu erwerbenden 
fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen Voraus-
setzungen für das angestrebte Lehramt besitzt. 
 
 
§ 18  Einrichtung eines Prüfungsgremiums für die Erste Staatsprüfung 
 
(1)  Die Hessische Lehrkräfteakademie ist für die Organisation und die Durchfüh-
rung der Ersten Staatsprüfung zuständig. Die Prüfung wird von ständigen und ne-
benamtlichen Prüferinnen und Prüfern abgenommen. 
 
(2)  Ständige Prüferinnen und Prüfer sind Beschäftigte und ehemalige Beschäftigte 
der Hessischen Lehrkräfteakademie und der Studienseminare sowie Ausbildungs-
beauftragte, die über die Befähigung zu einem Lehramt verfügen. 
 
(3)  Zu nebenamtlichen Prüferinnen und Prüfern können Professorinnen und Pro-
fessoren, Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamte und im öffentlichen 
Schuldienst oder an staatlich anerkannten Ersatzschulen in freier Trägerschaft täti-
ge Lehrkräfte berufen werden. In Ausnahmefällen können wissenschaftliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und Lehrbeauftragte, soweit sie Aufgaben nach § 22 
Abs. 2 des Hessischen Hochschulgesetzes wahrnehmen, zu nebenamtlichen Prü-
ferinnen und Prüfern berufen werden. Zu nebenamtlichen Prüferinnen und Prüfern 
können auch die in Satz 1 genannten Personen berufen werden, die sich nicht 
mehr im aktiven Dienst befinden. 
 
(4)  Die nebenamtlichen Prüferinnen und Prüfer werden von der Hessischen Lehr-
kräfteakademie für die Dauer von drei Jahren berufen. Nach Ablauf der Amtszeit 
führen die Prüferinnen und Prüfer so lange die Geschäfte weiter, bis neue Prüferin-
nen und Prüfer berufen worden sind. Wiederberufungen sind zulässig. Die Beru-
fung des wissenschaftlichen Personals erfolgt auf Vorschlag der Universitäten, 
Kunsthochschulen oder Musikhochschulen. Lehrkräfte, die als nebenamtliche Prü-
ferinnen und Prüfer berufen werden, sollen aufgrund ihrer Lehrbefähigung auch 
zum Unterricht an der entsprechenden Schulform berechtigt sein. Das gilt nicht für 
die Prüfungen in den Bildungswissenschaften. 
 
(5)  Die Hessische Lehrkräfteakademie benennt für jeden Prüfungstermin zwei Prü-
ferinnen oder Prüfer, die das Prüfungsgremium bilden, davon eine Person als Vor-
sitzende oder Vorsitzenden. 
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§ 19  Teile der Prüfung 
 
Die Erste Staatsprüfung besteht aus einer wissenschaftlichen Hausarbeit, Klausu-
ren, mündlichen Prüfungen und im Fall des § 27 Abs. 5 der diagnostischen Haus-
arbeit. 
 
 
§ 20  Zulassung zu den Klausuren und mündlichen Prüfungen 
 
(1)  Die Hessische Lehrkräfteakademie entscheidet über die Zulassung zu den 
Klausuren und mündlichen Prüfungen. 
 
(2)  Für die Zulassung sind nachzuweisen: 

1.  ein der Studienordnung für das angestrebte Lehramt entsprechendes Studi-
um, 

2.  das Bestehen der Wahlfachprüfung bei Bewerberinnen und Bewerbern für 
das Lehramt für Förderpädagogik, 

3.  der Abschluss der Pflichtmodule mit jeweils mindestens fünf Punkten, 
4.  die Ableistung des Betriebspraktikums nach § 15 Abs. 1 und 
5.  die Bewertung der wissenschaftlichen Hausarbeit mit mindestens fünf Punk-

ten. 
 
(3)  Ein der Studienordnung entsprechendes Studium im Sinne des Abs. 2 Nr. 1 
liegt auch ohne den Nachweis über die Ableistung der praktischen Ausbildung im 
Rahmen des Studiums vor, soweit es wegen eingeschränkten Unterrichtsbetriebs 
aufgrund höherer Gewalt nicht möglich war, die praktische Ausbildung im Rahmen 
des Studiums in dem vorgesehenen Zeitraum abzuleisten. 
 
 
§ 21  Wissenschaftliche Hausarbeit 
 
(1)  Die wissenschaftliche Hausarbeit dient der Feststellung, ob die Bewerberin 
oder der Bewerber fähig ist, ein Thema aus einer Fachwissenschaft, einer Fachdi-
daktik, einer Fachrichtung oder den Bildungswissenschaften unter Anwendung wis-
senschaftlicher Verfahren zu bearbeiten. Bewerberinnen und Bewerber, die die 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen ablegen wollen, können 
auch ein Thema aus der Didaktik der Grundschule bearbeiten. Bewerberinnen und 
Bewerber, die die Erste Staatsprüfung für das Lehramt für Förderpädagogik able-
gen wollen, müssen ein Thema mit einem sonderpädagogischen Schwerpunkt be-
arbeiten. 
 
(2)  Den Wünschen der Bewerberinnen und Bewerber für das Thema der wissen-
schaftlichen Hausarbeit soll nach Möglichkeit Rechnung getragen werden. 
 
(3)  Die wissenschaftliche Hausarbeit kann frühestens nach Erreichen von 90 Leis-
tungspunkten angefertigt werden. 
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§ 21a  Diagnostische Hausarbeit 
 
Die diagnostische Hausarbeit dient der Feststellung, ob die Bewerberin oder der 
Bewerber fähig ist, ein förderpädagogisches Gutachten unter Anwendung wissen-
schaftlicher Verfahren zu erstellen. 
 
 
§ 22  Klausuren 
 
(1)  Die Klausuren dienen der Feststellung, ob die Bewerberin oder der Bewerber in 
begrenzter Zeit mit den gängigen wissenschaftlichen Methoden Einzelprobleme 
des Prüfungsgebiets schriftlich bewältigen kann. 
 
(2)  Durch Rechtsverordnung kann bestimmt werden, dass die im Rahmen der Ers-
ten Staatsprüfung anzufertigenden Klausuren als landesweit einheitliche Prüfungs-
aufgaben gestellt werden. 
 
 
§ 23  Mündliche Prüfung 
 
(1)  Die mündliche Prüfung dient der Feststellung, ob die Bewerberin oder der Be-
werber die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt, spezielle Fragestel-
lungen in diese Zusammenhänge einordnen kann und über breites Grundlagenwis-
sen verfügt. 
 
(2) Die Prüfungssprache ist Deutsch. In den neueren Fremdsprachen ist die münd-
liche Prüfung mindestens zur Hälfte in der jeweiligen Fremdsprache durchzuführen. 
 
 
§ 24  Noten und Punkte 
 
(1)  Die einzelnen Prüfungsleistungen werden jeweils nach einem Punktesystem 
nach Anlage 1 beurteilt. 
 
(2)  Die Notenstufen werden wie folgt festgelegt: 

1.  sehr gut, wenn die Leistung den Anforderungen in besonderem Maße ent-
spricht, 

2.  gut, wenn die Leistung voll den Anforderungen entspricht, 
3.  befriedigend, wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen ent-

spricht, 
4.  ausreichend, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen noch 

den Anforderungen entspricht, 
5.  mangelhaft, wenn die Leistung erhebliche Mängel aufweist und nicht mehr 

den Anforderungen entspricht, 
6.  ungenügend, wenn eine völlig unbrauchbare Leistung vorliegt. 
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§ 25  Rücktritt, Verhinderung, Versäumnis 
 
(1)  Tritt die Bewerberin oder der Bewerber während des Prüfungsverfahrens der 
Wahlfachprüfung oder während der diagnostischen Hausarbeit für das Lehramt für 
Förderpädagogik, der wissenschaftlichen Hausarbeit, der Klausuren oder der 
mündlichen Prüfungen im Rahmen der Ersten Staatsprüfung zurück, so entscheidet 
die Hessische Lehrkräfteakademie darüber, ob die Prüfung nicht bestanden ist oder 
fortgesetzt werden kann. Tritt die Bewerberin oder der Bewerber im Laufe der fort-
gesetzten Prüfung aus Gründen, die sie oder er zu vertreten hat, erneut zurück, so 
ist die Prüfung nicht bestanden. 
 
(2)  Kann die Bewerberin oder der Bewerber aus Gründen, die sie oder er nicht zu 
vertreten hat, die Prüfung nur zum Teil ablegen, so entscheidet die Hessische 
Lehrkräfteakademie darüber, welche ausstehenden Prüfungsteile oder Teilleistun-
gen noch abzulegen sind. Eine Verhinderung ist unverzüglich schriftlich der Hessi-
schen Lehrkräfteakademie mitzuteilen. Im Falle der Krankheit ist der Nachweis 
durch Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses zu führen. Die Termine für die Ab-
legung der Prüfungsteile oder Teilleistungen nach Satz 1 legt die Hessische Lehr-
kräfteakademie fest, diese sollen innerhalb des jeweils laufenden Semesters lie-
gen. Ein späterer Termin kann festgelegt werden, wenn prüfungsorganisatorische 
Gründe dies erfordern. 
 
(3)  Versäumt eine Bewerberin oder ein Bewerber einen einzelnen Prüfungstermin 
ohne wichtigen Grund, so werden die zu diesem Termin zu erbringenden Prüfungs-
leistungen mit der Note „ungenügend und null Punkten“ bewertet. 
 
 
§ 26  Täuschungsversuche, Ordnungsverstöße 
 
(1)  Wenn eine Bewerberin oder ein Bewerber bei der Prüfung täuscht oder zu täu-
schen versucht, unerlaubte Hilfen verwendet oder sie anderen gewährt, kann die 
betreffende Prüfungsleistung mit der Note ,,ungenügend und null Punkten“ bewer-
tet werden. In schweren Fällen kann die Bewerberin oder der Bewerber von der 
Prüfung ausgeschlossen werden. Die Prüfung ist in diesem Falle nicht bestanden. 
Die Entscheidung trifft die Hessische Lehrkräfteakademie nach Anhörung der Be-
werberin oder des Bewerbers. 
 
(2)  Behindert eine Bewerberin oder ein Bewerber die Prüfung so schwerwiegend, 
dass es nicht möglich ist, die eigene Prüfung oder die anderer Bewerberinnen oder 
Bewerber ordnungsgemäß durchzuführen, so wird die Prüfung abgebrochen. Die 
Entscheidung darüber trifft in Klausuren die Hessische Lehrkräfteakademie oder 
die aufsichtführende Person, in den mündlichen Prüfungen die oder der Vorsitzen-
de. Die Hessische Lehrkräfteakademie entscheidet, ob die Bewerberin oder der 
Bewerber, die oder der für die Behinderung der Prüfung verantwortlich ist, die Prü-
fung fortsetzen darf oder die Prüfung nicht bestanden hat. Im Falle der Fortsetzung 
der Prüfung wird von der Hessische Lehrkräfteakademie ein neuer Termin festge-
setzt. 
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(3)  Stellt sich erst nach Abschluss der Prüfung heraus, dass nach den Vorausset-
zungen des Abs. 1 Satz 1 die betreffende Prüfungsleistung nachträglich mit der No-
te ungenügend und null Punkten zu bewerten ist, ist das Zeugnis einzuziehen. Die 
Entscheidung trifft die Hessische Lehrkräfteakademie nach Anhörung der Bewerbe-
rin oder des Bewerbers. 
 
 
§ 27  Lehramtsbezogene Regelungen für die Prüfung 
 
(1)  Für alle Lehrämter sind in zwei Themen der Bildungswissenschaften Prüfungen 
abzulegen, davon eine als Klausur, die andere als mündliche Prüfung. 
 
(2)  Für das Lehramt an Grundschulen sind in der Grundschuldidaktik und in den 
drei Unterrichtsfächern je eine Prüfung abzulegen, davon das Unterrichtsfach nach 
§ 10 Abs. 2 Satz 1 als Klausur, die zwei übrigen Unterrichtsfächer und die Grund-
schuldidaktik in einer mündlichen Prüfung. 
 
(3)  Für das Lehramt an Hauptschulen und Realschulen ist in den beiden Unter-
richtsfächern je eine Prüfung abzulegen, davon eine als Klausur, die andere als 
mündliche Prüfung. 
 
(4)  Für das Lehramt an Gymnasien ist in den beiden Unterrichtsfächern je eine 
Prüfung abzulegen, davon eine als Klausur, die andere als mündliche Prüfung. Ab-
weichend davon gilt für die künstlerisch-wissenschaftlichen Fachrichtungen Musik 
oder Kunst, dass die Prüfung im Fach Musik oder Kunst stets als Klausur, im zwei-
ten Unterrichtsfach als mündliche Prüfung abzulegen ist. 
 
(5)  Für das Lehramt für Förderpädagogik sind in den beiden sonderpädagogischen 
Fachrichtungen je eine mündliche Prüfung abzulegen. Darüber hinaus ist eine di-
agnostische Hausarbeit anzufertigen. 
 
 
§ 28  Nachholprüfung 
 
(1)  Wird in der Ersten Staatsprüfung nur eine Klausur, nur eine mündliche Prüfung, 
nur die wissenschaftliche Hausarbeit oder nur die diagnostische Hausarbeit 
schlechter als mit fünf Punkten bewertet, kann diese Prüfungsleistung einmal wie-
derholt werden. 
 
(2)  Die Hessische Lehrkräfteakademie bestimmt den Termin für die Nachholprü-
fung. Die Nachholprüfung kann frühestens im nächsten regulären Prüfungszeitraum 
durchgeführt werden. Sie ist spätestens im übernächsten regulären Prüfungszeit-
raum nach dem Nichtbestehen abzulegen. Bei amtsärztlich nachgewiesener Ver-
hinderung durch Erkrankung oder einem anderen nachgewiesenen wichtigen 
Grund kann auf Antrag ein späterer Prüfungszeitpunkt bestimmt werden. 



2(22)  Dezember 2024 

 
 
 
(3)  Bleibt die Bewerberin oder der Bewerber aus von ihr oder ihm zu vertretenden 
Gründen dem festgesetzten Termin fern oder besteht sie oder er die Nachholprü-
fung nicht, ist die Erste Staatsprüfung nicht bestanden. 
 
 
§ 29  Gesamtnote 
 
(1)  Die Erste Staatsprüfung ist bestanden, wenn jeder der Prüfungsteile nach § 19 
mit mindestens fünf Punkten bewertet wurde. 
 
(2)  Die Gesamtnote der Ersten Staatsprüfung für alle Lehrämter setzt sich zusam-
men aus: 

1.  den Punkten von zwölf Modulen mit 60 Prozent, 
2.  den Punkten der wissenschaftlichen Hausarbeit mit 10 Prozent, 
3.  den Punkten der Prüfungen gemäß § 27 mit 30 Prozent. 

 
(3)  Die Punkte der wissenschaftlichen Hausarbeit zählen zweifach. 
 
(4)  Die Punkte der beiden Prüfungsteile in den Bildungswissenschaften zählen ein-
fach. 
 
(5)  Darüber hinaus zählt 

1.  für das Lehramt an Grundschulen jede Leistung nach § 27 Abs. 2 einfach, 
2.  für das Lehramt an Hauptschulen und Realschulen jede Leistung nach § 27 

Abs. 3 zweifach, 
3.  für das Lehramt an Gymnasien jede Leistung nach § 27 Abs. 4 zweifach, 
4.  für das Lehramt für Förderpädagogik jede Leistung nach § 27 Abs. 5 einfach. 

 
(6)  Die Summe der so gewichteten Punkte ergibt die insgesamt erreichte Punkt-
zahl, aus der sich die Gesamtnote der Prüfung nach Anlage 2 ergibt. 
 
(7) Der nach Abs. 2 bis 6 berechneten Gesamtnote entspricht folgende Gesamt-
wertung: 
Gesamtnote 1,0 (300 bis 291 Punkte): „mit Auszeichnung bestanden“, 
von 1,0 (290 Punkte) bis Gesamtnote 1,5 (250 Punkte): „sehr gut bestanden“, 
von 1,6 (249 Punkte) bis Gesamtnote 2,5 (190 Punkte): „gut bestanden“, 
von 2,6 (189 Punkte) bis Gesamtnote 3,5 (130 Punkte): „befriedigend bestanden“, 
von 3,6 (129 Punkte) bis Gesamtnote 4,0 (100 Punkte): „bestanden“, 
schlechter als Gesamtnote 4,0: „nicht bestanden“. 
 
(8)  Die Gesamtbewertung ist der Bewerberin oder dem Bewerber bekannt zu ge-
ben und zu begründen. 
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§ 30  Wiederholungsprüfung 
 
(1)  Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der die Erste Staatsprüfung nicht 
bestanden hat, kann sie einmal wiederholen. Die Wiederholungsprüfung kann frü-
hestens im nächsten regulären Prüfungszeitraum abgelegt werden. Sie muss spä-
testens im übernächsten regulären Prüfungszeitraum nach Nichtbestehen der Prü-
fung abgeschlossen sein. Die Hessische Lehrkräfteakademie kann die in Satz 2 
festgelegte Frist auf Antrag verkürzen und bei amtsärztlich nachgewiesener Ver-
hinderung durch Erkrankung oder bei anderen nachgewiesenen wichtigen Gründen 
auf Antrag eine Verlängerung der in Satz 3 festgelegten Frist gewähren. 
 
(2)  Die Wiederholungsprüfung erstreckt sich auf Prüfungsteile, bei denen nicht 
mindestens fünf Punkte erzielt wurden. 
 
(3)  Die Hessische Lehrkräfteakademie kann eine zweite Wiederholungsprüfung 
zulassen, wenn besondere Gründe vorliegen, die eine außergewöhnliche Behinde-
rung der Bewerberin oder des Bewerbers in dem zweiten Prüfungsverfahren zur 
Folge hatten, und eine nochmalige Wiederholung hinreichend aussichtsreich er-
scheint. Sie kann Bedingungen über die Dauer und den Inhalt des weiteren Studi-
ums sowie die Erbringung bestimmter Leistungsnachweise auferlegen. 
 
§ 31  (aufgehoben) 
 
§ 32  Zeugnis 
 
(1)  Über die bestandene Erste Staatsprüfung erhält die Bewerberin oder der Be-
werber ein Zeugnis, das das Thema und die Punkte der wissenschaftlichen Haus-
arbeit, die Punkte der einzelnen Fächer, der Bildungswissenschaften, der Fachrich-
tung oder Fachrichtungen, die Gesamtpunkte und die Gesamtnote sowie die Sum-
me der Leistungspunkte nach § 9 Abs. 5 enthält. Das Zeugnis wird von der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten der Hessischen Lehrkräfteakademie erteilt. Sie oder 
er oder eine von ihr oder ihm beauftragte Person unterschreibt es und versieht es 
mit dem Dienstsiegel der Hessischen Lehrkräfteakademie. 
 
(2)  Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der die Prüfung nicht bestanden 
hat, erhält hierüber einen mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung versehenen 
Bescheid. 
 
 
§ 33  Erweiterungsprüfung 
 
(1)  Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der die Erste Staatsprüfung für 
ein Lehramt erfolgreich abgelegt, einen Masterabschluss nach § 13 Abs. 1 erlangt 
oder eine von der Hessischen Lehrkräfteakademie als gleichwertig anerkannte Prü-
fung bestanden hat, kann Erweiterungsprüfungen zu diesem Lehramt in weiteren 
Unterrichtsfächern und Fachrichtungen ablegen. 
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(2)  Voraussetzung für die Zulassung zu einer Erweiterungsprüfung sind weitere 
Studien, die der Studienordnung für das angestrebte Lehramt an der jeweiligen 
Universität, Kunsthochschule oder Musikhochschule entsprechen müssen. Schul-
praktische Phasen können für das Studium des Erweiterungsprüfungsstudiengangs 
von der Hessischen Lehrkräfteakademie anerkannt werden. Die Teilnahme an ei-
ner Weiterbildungsmaßnahme der Hessischen Lehrkräfteakademie berechtigt 
ebenfalls zur Zulassung zu einer Erweiterungsprüfung. Das für Lehrkräftebildung 
zuständige Ministerium legt fest, in welchen Unterrichtsfächern und Fachrichtungen 
Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden. Soweit die Bewerberin oder der 
Bewerber für das Lehramt an Gymnasien für die Erweiterungsprüfung ein Fach 
gewählt hat, für das Fremdsprachenkenntnisse gefordert werden, ist vor Zulassung 
zur Erweiterungsprüfung ein entsprechender Nachweis zu führen. 
 
(3)  Die Erweiterungsprüfung besteht aus einer Klausur oder einer mündlichen Prü-
fung in dem gewählten Unterrichtsfach oder der Fachrichtung. Im Übrigen gelten 
die §§ 17, 18, 20, 22 bis 26 sowie 28 und 30 entsprechend. 
 
(4)  Das Zeugnis über die bestandene Erweiterungsprüfung gilt nur in Verbindung 
mit dem Zeugnis über eine bestandene Prüfung oder einen erlangten Abschluss 
nach Abs. 1. 
 
 
§ 34  Nähere Ausgestaltung der Ersten Staatsprüfung 
 
Die nähere Ausgestaltung der Ersten Staatsprüfung erfolgt durch Rechtsverord-
nungen mit Regelungen insbesondere über 

1.  das Zulassungsverfahren, insbesondere die Art der Nachweise für die Mel-
dung und Zulassung zu den Klausuren und mündlichen Prüfungen, 

2.  die Teile der Prüfung, insbesondere 
a) die Art der Nachweise für die Vergabe des Themas für die Anfertigung der 

wissenschaftlichen Hausarbeit und der diagnostischen Hausarbeit, 
b) die Zeiten für die Anfertigung der wissenschaftlichen Hausarbeit und der 

diagnostischen Hausarbeit sowie der Klausuren, 
c) die erlaubten Hilfsmittel, 
d) das Verfahren der Begutachtung sowie die Einbeziehung des fortlaufen-

den Portfolios nach § 2 Abs. 3 als Grundlage der Prüfung, 
3.  Rücktritt, Verhinderung und Versäumnis von Prüfungen oder Teilen der Prü-

fungen, 
4.  die Durchführung der mündlichen Prüfungen, 
5.  Zulassung zur und Ausgestaltung der Erweiterungsprüfung. 
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VIERTER TEIL  
Pädagogische Ausbildung  
 
Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen  
 
§ 35  Ziel des pädagogischen Vorbereitungsdienstes 
 
(1)  Der pädagogische Vorbereitungsdienst soll die Lehrkräfte befähigen, den Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag der Schule und die besonderen Aufgaben der Bil-
dungsgänge, Schulformen und Schulstufen zu erfüllen. Hierbei finden die in § 1 
Abs. 3 genannten Inhalte besondere Berücksichtigung. 
 
(2)  Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst in dem Berufsfeld Agrarwirtschaft werden auf 
Antrag darüber hinaus in der Beratung, der Erwachsenenfortbildung und der Ver-
waltung des landwirtschaftlichen Förderungsdienstes ausgebildet. 
 
 
§ 36  Aufnahme in den pädagogischen Vorbereitungsdienst 
 
(1)  Über die Zulassung zum pädagogischen Vorbereitungsdienst entscheidet die 
Hessische Lehrkräfteakademie. Voraussetzung für die Zulassung zum pädagogi-
schen Vorbereitungsdienst ist  

1. eine in Hessen erfolgreich abgelegte Erste Staatsprüfung für ein Lehramt 
oder ein in Hessen erlangter Masterabschluss nach § 13 Abs. 1, 

2. eine Erste Staatsprüfung für ein Lehramt oder ein auf das Berufsbild der 
Lehrkraft abzielender Masterabschluss nach den Vorgaben der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik Deutschland, 
die oder der von der Hessischen Lehrkräfteakademie den in Nr. 1 genannten 
Abschlüssen gleichgestellt wurde,  

3. ein auf das Berufsbild der Lehrkraft abzielender Abschluss an einer Hoch-
schule außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der von der Hessischen 
Lehrkräfteakademie den in Nr. 1 genannten Abschlüssen gleichgestellt wur-
de, oder  

4. eine andere Hochschulprüfung, die von der Hessischen Lehrkräfteakademie 
als gleichwertig zu den in Nr. 1 genannten Abschlüssen anerkannt wurde. 

Die Gleichstellung nach Satz 2 Nr. 2 und 3 erfolgt nach Maßgabe der Standards, 
die von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesre-
publik Deutschland für die Lehrkräfteausbildung beschlossen werden. Die Aner-
kennung der Gleichwertigkeit nach Satz 2 Nr. 4 erfolgt auf der Grundlage der fach-
wissenschaftlichen Studien- und Prüfungsanteile nach Maßgabe der Standards, die 
von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland für die Lehrkräfteausbildung beschlossen werden. Für die Gleichstel-
lung nach Satz 3 und die Anerkennung der Gleichwertigkeit nach Satz 4 kann die 
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Hessische Lehrkräfteakademie Kriterien festlegen, nach denen eine Gesamtnote 
zu ermitteln ist, wenn aus den vorgelegten Zeugnissen eine solche nicht hervor-
geht. Die Zulassung zum pädagogischen Vorbereitungsdienst für ein Lehramt einer 
Person, welche die Voraussetzungen nach Satz 2 Nr. 4 erfüllt, ist ausgeschlossen, 
wenn eine Person, welche die Voraussetzungen nach Satz 2 Nr. 1, 2 oder 3 erfüllt, 
für das Lehramt in dem jeweiligen Unterrichtsfach oder in der jeweiligen Fachrich-
tung zur Verfügung steht. Soweit der Abschluss nach Satz 2 Nr. 3 oder die Prüfung 
nach Satz 2 Nr. 4 in einem Staat abgelegt wurde, in dem die Amtssprache nicht 
Deutsch ist, kann die Bewerberin oder der Bewerber nur zum Vorbereitungsdienst 
zugelassen werden, wenn sie oder er nachweist, über die für den Unterricht erfor-
derlichen deutschen Sprachkenntnisse zu verfügen. 
 
(2)  Zum pädagogischen Vorbereitungsdienst für den Erwerb der Lehrbefähigung in 
arbeitstechnischen Fächern kann zugelassen werden, wer eine abgeschlossene 
Berufsausbildung und zusätzliche Qualifikationen nachweist. 
 
(3)  In den pädagogischen Vorbereitungsdienst wird nicht aufgenommen, wer dafür 
persönlich ungeeignet oder, insbesondere wegen eines Verbrechens oder vorsätz-
lichen Vergehens, der Erlangung der Befähigung zum Lehramt nicht würdig ist. 
 
(4)  Bewerberinnen und Bewerber, die die Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 Nr. 1 
des Beamtenstatusgesetzes erfüllen, leisten den pädagogischen Vorbereitungs-
dienst in einem Beamtenverhältnis auf Widerruf ab. Bewerberinnen und Bewerber, 
die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, und Staatenlose können nach § 18 des 
Hessischen Beamtengesetzes in den pädagogischen Vorbereitungsdienst aufge-
nommen werden. 
 
(5)  Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst führen folgende Bezeichnung: 

1.  Studienreferendarin oder Studienreferendar, soweit sie die Befähigung zum 
Lehramt an Gymnasien oder zum Lehramt an beruflichen Schulen anstreben, 

2.  Lehramtsreferendarin oder Lehramtsreferendar, soweit sie die Befähigung 
zum Lehramt an Grundschulen, zum Lehramt an Hauptschulen und Real-
schulen oder zum Lehramt für Förderpädagogik anstreben, 

3.  Fachlehreranwärterin oder Fachlehreranwärter, soweit sie den Erwerb der 
Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern anstreben, 

4.  Schulreferendarin oder Schulreferendar, soweit es sich um Personen nach 
Abs. 4 Satz 2 handelt. 

 
(6)  Eine erneute Zulassung zum pädagogischen Vorbereitungsdienst nach vorhe-
rigem Antrag auf Entlassung aus dem Beamtenverhältnis oder nach Kündigung des 
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses ist nur möglich, wenn die Entlas-
sung oder die Kündigung aus wichtigen sozialen Gründen erfolgt ist. Wichtige sozi-
ale Gründe sind insbesondere Familienzusammenführung, Kindererziehung, allei-
nige Verantwortung für einen ärztlich anerkannten Pflegefall, längere schwere Er-
krankung oder berufliche Weiterqualifizierung für den Beruf als Lehrkraft außerhalb 
des pädagogischen Vorbereitungsdienstes. Nach der Meldung zur oder nach einem  
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anderweitigen Eintritt in das Prüfungsverfahren der Zweiten Staatsprüfung außer-
halb Hessens ist eine Zulassung zum pädagogischen Vorbereitungsdienst ausge-
schlossen. 
 
 
§ 36a  Ausbildungsstellen, Katalog der Unterrichtsfächer und  

 Fachrichtungen mit dringendem Ausbildungsbedarf 
 
(1) Das für Lehrkräftebildung zuständige Ministerium legt die Anzahl der Ausbil-
dungsstellen sowie deren Aufgliederung nach Lehrämtern, Unterrichtsfächern und 
Fachrichtungen halbjährlich fest und weist sie der Hessischen Lehrkräfteakademie 
zu. Dabei sind die Kapazitäten der Studienseminare zu berücksichtigen. 
 
(2) Das für Lehrkräftebildung zuständige Ministerium legt in einem Katalog fest, in 
welchen Unterrichtsfächern oder Fachrichtungen dringender Ausbildungsbedarf 
besteht und für welche Unterrichtsfächer oder Fachrichtungen und in welchem Um-
fang ein besonderes Zulassungsverfahren nach § 36b oder § 36c angewandt wird. 
Lehramts- und fächerspezifische Anforderungen können im Rahmen des Katalogs 
nach Satz 1 durch das für Lehrkräftebildung zuständige Ministerium festgelegt wer-
den. 
 
 
§ 36b  Besonderes Zulassungsverfahren zum pädagogischen 

 Vorbereitungsdienst 
 
(1)  In den im Katalog nach § 36a Abs. 2 festgelegten Unterrichtsfächern oder 
Fachrichtungen führt die Hessische Lehrkräfteakademie ein besonderes Zulas-
sungsverfahren für Bewerberinnen und Bewerber zum pädagogischen Vorberei-
tungsdienst, die die Voraussetzungen nach § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 erfüllen, durch. 
 
(2)  Mindestvoraussetzungen für die Zulassung im besonderen Zulassungsverfah-
ren nach Abs. 1 sind 

1. ein universitärer Abschluss, der kein Bachelorabschluss ist, oder ein akkredi-
tierter Masterabschluss, 
a) aus dem ein Fach oder eine Fachrichtung nach § 36a Abs. 2 abgeleitet 

und anerkannt werden kann und  
b) der mindestens mit der Gesamtnote „befriedigend“ bewertet wurde,  

2. Studien- und Prüfungsleistungen, aus denen zusätzlich ein Fach als Unter-
richtsfach abgeleitet und anerkannt werden kann und  

3. einschlägige Berufserfahrungen, wenn die Zulassung für das Lehramt an be-
ruflichen Schulen erfolgen soll. 
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(3)  Vom Vorliegen der Voraussetzung nach Abs. 2 Nr. 2 kann abgesehen werden, 
soweit die zur Verfügung stehenden freien Ausbildungsstellen nicht mit geeigneten 
Bewerberinnen und Bewerbern besetzt werden können, die über Studien- und Prü-
fungsleistungen verfügen, aus denen zusätzlich ein Fach als Unterrichtsfach abge-
leitet und anerkannt werden kann. 
 
(4)  Vom Vorliegen der Voraussetzung nach Abs. 2 Nr. 3 kann abgesehen werden, 
soweit die besondere schulspezifische Bedarfssituation oder eine spezifische Be-
darfssituation in einer Fachrichtung dies erfordert. 
 
 
§ 36c  Zulassungsverfahren zum pädagogischen Vorbereitungsdienst zum  

 Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern 
 
(1)  Bewerberinnen und Bewerber für den Vorbereitungsdienst zum Erwerb der 
Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern werden nur aufgrund eines schul-
spezifischen Bedarfs über schulbezogene Stellenausschreibungen zum Vorberei-
tungsdienst zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern zuge-
lassen. 
 
(2)  Voraussetzung für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst zum Erwerb der 
Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern ist eine Eignungsprüfung. Bei der 
Bewerbung für die Eignungsprüfung ist das Vorliegen folgender Mindestvorausset-
zungen nachzuweisen: 

1. der Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung in der entsprechenden 
Fachrichtung,  

2. eine mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung, die mindestens 
mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit einer Vollzeitbeschäftigung nach 
Abschluss der einschlägigen Berufsausbildung ausgeübt wurde, und  

3. in allen beruflichen Fachrichtungen 
a) der Abschluss einer einschlägigen mindestens zweijährigen Fachschule 

oder 
b) eine einschlägige Meisterprüfung oder 
c) ein anderer Abschluss mit entsprechender einschlägiger Qualifikation. 

Die Hessische Lehrkräfteakademie erkennt im Bedarfsfall die Gleichwertigkeit an-
derer Prüfungen oder Qualifikationen an. 
 
 
§ 37  Zulassungsbeschränkungen 
 
(1)  Die Zulassung zum pädagogischen Vorbereitungsdienst kann für den jeweili-
gen Zulassungstermin versagt werden, wenn 

1.  die im Haushaltsplan des Landes zur Verfügung stehenden Stellen und Mittel 
nicht ausreichen oder 

2.  die personelle und sachliche Kapazität der Studienseminare und der Ausbil-
dungsschulen eine sachgerechte Ausbildung nicht gewährleistet. 
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(2)  Sofern die Zahl der fristgerecht eingegangenen Anträge auf Zulassung zum 
pädagogischen Vorbereitungsdienst für ein Lehramt von Bewerberinnen und Be-
werbern, die die Voraussetzung für die Zulassung erfüllen, die Zahl der zur Verfü-
gung stehenden Ausbildungsstellen übersteigt, sind 

1.  50 Prozent der Ausbildungsstellen nach Eignung und Leistung der Bewerbe-
rinnen und Bewerber, 

2.  15 Prozent der Ausbildungsstellen für Fälle besonderer Härte, 
3.  35 Prozent der Ausbildungsstellen nach der Dauer der Zeit seit der ersten 

Antragsstellung auf Zulassung zum pädagogischen Vorbereitungsdienst bei 
der Hessischen Lehrkräfteakademie 

zur Verfügung zu stellen. 
 
(3)  Bei der Ermittlung der zur Verfügung stehenden Ausbildungsstellen und bei de-
ren Verteilung nach Unterrichtsfächern und Fachrichtungen sind zu berücksichtigen 
und von der Hessischen Lehrkräfteakademie in einem Kapazitätsplan darzustellen: 

1.  die im Haushaltsplan des Landes zur Verfügung stehenden Stellen und Mit-
tel, 

2.  die räumlichen und sächlichen Gegebenheiten der einzelnen Studiensemina-
re, 

3.  die Zahl der an den einzelnen Studienseminaren tätigen Ausbilderinnen und 
Ausbilder und die Art ihres Ausbildungsauftrages, 

4.  die Gegebenheiten der den einzelnen Studienseminaren zugeordneten Aus-
bildungsschulen. 

 
 
§ 38  Dauer und Gliederung des pädagogischen Vorbereitungsdienstes 
 
(1)  Der pädagogische Vorbereitungsdienst dauert 21 Monate. Er beginnt jeweils 
am 1. Mai und 1. November eines Jahres und gliedert sich in eine dreimonatige 
bewertungsfreie Einführungsphase, zwei Hauptsemester und ein Prüfungssemes-
ter. Im Fall der erneuten Zulassung nach § 36 Abs. 6 Satz 1 kann die Einstellung in 
den pädagogischen Vorbereitungsdienst auch zum 1. Februar oder zum 1. August 
eines Jahres erfolgen. 
 
(2)  Die Ausbildung besteht inhaltlich und organisatorisch aus dem Ausbildungsun-
terricht und sieben bewerteten Modulen sowie aus nicht bewerteten Ausbildungs-
veranstaltungen. Die Module sollen die Vergleichbarkeit, Gleichwertigkeit und 
Überprüfbarkeit der zentralen Kompetenzen und Standards des pädagogischen 
Vorbereitungsdienstes gewährleisten. 
 
(3)  Auf Antrag der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst kann ein zeitlich begrenzter 
Teil der pädagogischen Ausbildung an einer deutschen Schule im Ausland oder in 
einer Lehrerausbildungseinrichtung eines anderen Staates absolviert werden. Über 
den Antrag und die Anrechnung auf die pädagogische Ausbildung entscheidet die  
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Hessische Lehrkräfteakademie auf Vorschlag der Leiterin oder des Leiters des 
Studienseminars. 
 
(4)  Auf Antrag der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst kann der pädagogische Vorbe-
reitungsdienst 

1.  um höchstens neun Monate verkürzt werden, wenn ein Ausbildungsvor-
sprung nachgewiesen wird, 

2.  um höchstens zwölf Monate verlängert werden, wenn eine Verzögerung der 
Ausbildung oder ein Ausbildungsrückstand, die oder der nicht von der Lehr-
kraft im Vorbereitungsdienst zu vertreten ist, nachgewiesen wird. 

 
(5)  Auf Antrag der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst kann aus den in § 63 Abs. 1 
des Hessischen Beamtengesetzes genannten Gründen der pädagogische Vorbe-
reitungsdienst unter Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der Hälf-
te der regelmäßigen Arbeitszeit erfolgen, soweit die Struktur der Ausbildung nicht 
entgegensteht und den unverzichtbaren Erfordernissen der Ausbildung Rechnung 
getragen wird. In diesen Fällen verlängert sich die Dauer des pädagogischen Vor-
bereitungsdienstes entsprechend, dabei darf dieser die Dauer von höchstens 45 
Monaten nicht überschreiten. 
 
(6)  Die Ausbildung erstreckt sich auf Unterrichtsfächer oder Fachrichtungen, in de-
nen die Erste Staatsprüfung, eine Erweiterungsprüfung nach § 33 oder eine ihr 
gleich gestellte Prüfung abgelegt wurde. In den Fällen des § 36b Abs. 3 erstreckt 
sich die Ausbildung auf das Fach oder die Fachrichtung, in welchem oder welcher 
die Hochschulprüfung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 abgelegt wurde. Im Fall des 
pädagogischen Vorbereitungsdienstes zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeits-
technischen Fächern an beruflichen Schulen erstreckt sich die Ausbildung auf die 
berufliche Fachrichtung in dem erlernten Beruf. 
 
(7)  Die fachdidaktische Ausbildung erfolgt: 

1.  für das Lehramt an Grundschulen im Unterrichtsfach Deutsch, im Unterrichts-
fach Mathematik und in einem weiteren der in § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 und 
Satz 2 bezeichneten Unterrichtsfächer, 

2.  für das Lehramt an Haupt- und Realschulen und für das Lehramt an Gymna-
sien in zwei Unterrichtsfächern, 

3.  für das Lehramt an beruflichen Schulen in einer beruflichen Fachrichtung und 
in einem Unterrichtsfach, 

4.  für das Lehramt für Förderpädagogik in einem Unterrichtsfach und in einer 
förderpädagogischen Fachrichtung, 

5.  für den Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern in dem Be-
rufsfeld oder der beruflichen Fachrichtung, in dem oder der eine Berufsaus-
bildung abgeschlossen wurde. 

Abweichend von Satz 1 Nr. 1 bis 4 erfolgt die fachdidaktische Ausbildung in den 
Fällen des § 36b Abs. 3 in dem Fach oder der Fachrichtung, in welchem oder wel-
cher die Hochschulprüfung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 abgelegt wurde. 
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(8)  Kann eine Bewerberin oder ein Bewerber mehr als zwei Unterrichtsfächer oder 
Fachrichtungen nachweisen, entscheidet die Hessische Lehrkräfteakademie auf 
Antrag, in welchen Unterrichtsfächern oder Fachrichtungen die Ausbildung erfolgt. 
Ein Fachwechsel ist nur bis zum Ende der Einführungsphase möglich. 
 
 
§ 39  Studienseminare und Ausbildungsschulen 
 

(1)  Die Ausbildung erfolgt 
1.  an Studienseminaren für 

a) Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Förderschulen, 
b) Gymnasien, 
c) berufliche Schulen, 

2.  an Ausbildungsschulen. 
 
(2)  Die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars trägt die Gesamtverantwor-
tung für das Studienseminar. Sie oder er verantwortet die Durchführung der Ausbil-
dung sowie die Organisation und Personalentwicklung des Studienseminars und 
nimmt die Aufgaben der oder des Dienstvorgesetzten nach Maßgabe der zu die-
sem Gesetz ergangenen Rechtsverordnungen wahr. 
 
(3)  Die Hessische Lehrkräfteakademie ordnet den Studienseminaren Ausbildungs-
schulen zu. 
 
 
§ 40  Nähere Ausgestaltung des pädagogischen Vorbereitungsdienstes 
 

Die nähere Ausgestaltung des pädagogischen Vorbereitungsdienstes erfolgt durch 
Rechtsverordnung mit Regelungen insbesondere 

1.  zur nachzuweisenden Berufs- und Schulausbildung und zum Mindest- und 
Höchstalter der Bewerberinnen und Bewerber für den pädagogischen Vorbe-
reitungsdienst, 

2.  zu den Einzelheiten der Auswahl unter den Bewerberinnen und Bewerbern 
nach Eignung und Leistung, Fällen besonderer Härte und der Dauer der Zeit 
seit der ersten Antragstellung, wobei für die Auswahl unter ranggleichen Be-
werberinnen und Bewerbern auch die Entscheidung durch das Los vorgese-
hen werden kann, 

3.  zum Bewerbungs- und Zulassungsverfahren, 
4.  zum Verfahren zur Ermittlung der Zahl der zum jeweiligen Einstellungstermin 

zur Verfügung stehenden Ausbildungsstellen und deren Verteilung nach Un-
terrichtsfächern, Unterrichtsbereichen und Fachrichtungen, 

5.  zu den Teilen der Ausbildung nach § 38 Abs. 2, 
6.  zur Verkürzung und Verlängerung des pädagogischen Vorbereitungsdienstes 

nach § 38 Abs. 4 und zu den näheren Bedingungen der Teilzeitbeschäftigung 
nach § 38 Abs. 5, 
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7.  zur Rechtsstellung und zu den Aufgaben der Leiterinnen und Leiter der Stu-
dienseminare und ihrer ständigen Vertreterinnen und Vertreter, der Abtei-
lungsleiterinnen und Abteilungsleiter, der Ausbilderinnen und Ausbilder, der 
Ausbildungsbeauftragten, der Mentorinnen und Mentoren und des Seminar-
rates, 

8.  zur Verarbeitung personenbezogener Daten der Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst durch die Studienseminare. 

 
 
 
Zweiter Abschnitt 
Bewertungen  
 
§ 41 Leistungsbewertung 
 
(1)  Für die Leistungsbewertung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst gelten die 
§§ 24 bis 26 entsprechend. 
 
(2)  Grundlage der Leistungsbewertung in den Modulen sind die praktische Unter-
richtstätigkeit sowie die mündlichen, schriftlichen und sonstigen Leistungen. Die 
Leistungsbewertung orientiert sich am Erreichen der Ziele nach § 1 Abs. 1 und an 
den Anforderungen des Kerncurriculums für die Ausbildung im pädagogischen Vor-
bereitungsdienst nach § 7 Abs. 2 Nr. 2. 
 
(3)  Leistungen in der praktischen Unterrichtstätigkeit, die mit weniger als fünf 
Punkten bewertet werden, können nicht ausgeglichen werden. 
 
(4)  Die Ausbilderinnen und Ausbilder bewerten die jeweiligen Module, die in ihrer 
Zuständigkeit liegen. Für Bewertungen, die in der Zuständigkeit von Ausbildungs-
schulen liegen, ist die Schulleiterin oder der Schulleiter verantwortlich. 
 
(5)  Die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst hat die Teilnahme an den Modulen, deren 
Bewertung und die Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen zu dokumentie-
ren. 
 
(6)  Ein mit weniger als fünf Punkten bewertetes Modul ist nicht bestanden. Es kön-
nen höchstens zwei nicht bestandene Module der Hauptsemester durch jeweils ei-
ne Modulprüfung ausgeglichen werden. 
 
(7)  Kriterien und Verfahren der Leistungsbewertung werden durch Rechtsverord-
nung geregelt. 



 

                                                 Lehrerbildung 
 

 6  

                                                                      Lehrkräftebildungsgesetz 
 

 
 
 

Dezember 2024   2(33) 

§ 42  Bewertung des Ausbildungsstandes 
 

(1)  Die Schulleiterin oder der Schulleiter bewertet in einem Gutachten die Arbeit 
der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst in der Schule unter besonderer Berücksichti-
gung der praktischen Unterrichtstätigkeit. 
 
(2)  Die Bewertung des Ausbildungsstandes ergibt sich aus der Summe der Bewer-
tung des Gutachtens nach Abs. 1 und der Bewertungen von sieben Modulen. 
 
(3)  Bei der Ausbildung in dem Berufsfeld Agrarwirtschaft ist ein Modul „Landwirt-
schaftlicher Förderungsdienst“ in die Bewertung des Ausbildungsstandes einzu-
bringen. 
 
(4)  Kriterien und Verfahren der Bewertung des Ausbildungsstandes, insbesondere 
bezüglich Abweichungen von Abs. 2 in den Fällen des § 38 Abs. 4, werden durch 
Rechtsverordnung geregelt. 
 
 
 

FÜNFTER TEIL  
Zweite Staatsprüfung und Prüfung zum Erwerb der Lehrbefä-
higung in arbeitstechnischen Fächern  
 
§ 43  Zweck der Prüfung  
 
In der Zweiten Staatsprüfung soll die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst nachweisen, 
dass sie das Ziel der Ausbildung erreicht hat und damit die Befähigung für das 
Lehramt besitzt, für das sie ausgebildet wurde. Dies gilt entsprechend für den Er-
werb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern. 
 
 
§ 44  Teile der Prüfung, Prüfungsausschuss 
 
(1)  Die Zweite Staatsprüfung und die Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähigung in 
arbeitstechnischen Fächern umfassen 

1.  die unterrichtspraktische Prüfung, 
2.  die mündliche Prüfung. 

 
(2)  Die Prüfungen werden von einem Prüfungsausschuss abgenommen, den die 
Hessische Lehrkräfteakademie bestellt. Ihm gehören an: 

1.  für den Prüfungsvorsitz eine Prüferin oder ein Prüfer nach § 18 Abs. 2 oder 3, 
2.  ein Mitglied der Schulleitung der Ausbildungsschule und 
3.  zwei Ausbilderinnen und Ausbilder. 

Abweichend von Nr. 3 können in Ausnahmefällen auch Lehrkräfte als Prüferinnen  
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und Prüfer herangezogen werden, die über das entsprechende angestrebte Lehr-
amt und eines der angestrebten Unterrichtsfächer, im Fall des Lehramts für För-
derpädagogik oder des Lehramts an beruflichen Schulen über das angestrebte Un-
terrichtsfach oder die angestrebte Fachrichtung, im Fall der Prüfung zum Erwerb 
der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern über die Lehrbefähigung in ar-
beitstechnischen Fächern verfügen. 
 
(3)  Der Prüfungsausschuss muss so zusammengesetzt sein, dass durch die Quali-
fikationen der Mitglieder die Unterrichtsfächer und Fachrichtungen und das ent-
sprechende angestrebte Lehramt der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst vertreten 
sind, im Fall der Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fä-
chern die Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern vertreten ist. In der Regel 
sollen zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses nicht bewertend an der Ausbil-
dung beteiligt gewesen sein. Bei der Besetzung der Prüfungsausschüsse arbeiten 
die Studienseminare regelmäßig zusammen. 
 
(4)  Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die oder der Vorsitzende und 
mindestens zwei weitere Mitglieder des Prüfungsausschusses anwesend sind und 
die Unterrichtsfächer und Fachrichtungen sowie das angestrebte Lehramt der 
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst oder die Lehrbefähigung in arbeitstechnischen 
Fächern durch die anwesenden Mitglieder des Prüfungsausschusses vertreten 
sind. 
 
(5)  Die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst kann eine Lehrkraft ihres Vertrauens be-
nennen, die an der Prüfung und an den Beratungen des Prüfungsausschusses mit 
beratender Stimme teilnimmt. 
 
 
§ 45  Zulassung, Prüfungsverfahren 
 
(1)  Zuständig für die Zulassung zur Zweiten Staatsprüfung und zur Prüfung zum 
Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern oder zu Teilen der Prü-
fungen ist die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars. 
 
(2)  Voraussetzungen für die Zulassung zur Zweiten Staatsprüfung und zur Prüfung 
zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern sind das Bestehen 
aller Module der Hauptsemester und die Bescheinigung der Teilnahme an den ver-
pflichtenden Ausbildungsveranstaltungen. 
 
(3)  Bei Nichtzulassung zur Zweiten Staatsprüfung oder zur Prüfung zum Erwerb 
der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern gilt sie als endgültig nicht be-
standen. Dies gilt auch bei von der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst zu vertreten-
dem Versäumnis des Meldetermins. Die Entscheidung ist der Lehrkraft im Vorberei-
tungsdienst nach vorheriger Anhörung durch die Leiterin oder den Leiter des Studi-
enseminars schriftlich bekannt zu geben. 
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(4)  Auf das Prüfungsverfahren finden die §§ 18 bis 32 entsprechende Anwendung, 
soweit sich nicht aus den folgenden Bestimmungen etwas anderes ergibt. 
 
§ 46  (aufgehoben) 
 
§ 47  Unterrichtspraktische Prüfung 
 
(1)  Die unterrichtspraktische Prüfung besteht aus zwei Prüfungslehrproben, die  
sich auf zwei Unterrichtsfächer oder ein Unterrichtsfach und eine Fachrichtung, in 
den Fällen des § 36b Abs. 3 auf das Fach oder die Fachrichtung, in welchem oder 
welcher die Hochschulprüfung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 abgelegt wurde, er-
strecken und bei der Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechni-
schen Fächern auf eine Fachrichtung erstrecken. Für das Lehramt an Grundschu-
len ist für die unterrichtspraktische Prüfung neben den zwei Prüfungslehrproben 
nach Satz 1 in dem dritten Unterrichtsfach ein Unterrichtsentwurf vorzulegen. Die 
unterrichtspraktische Prüfung kann unter Berücksichtigung der curricularen Vorga-
ben für die entsprechende Schulform, Schulstufe oder den Bildungsgang in einer 
zusammenhängenden Lehrprobe oder fächerverbindend durchgeführt werden, wo-
bei Inhalte des jeweiligen Faches oder der Fachrichtung nach § 38 Abs. 6 schwer-
punktmäßig vertreten sein müssen. Für das Lehramt an Grundschulen ist für die 
unterrichtspraktische Prüfung neben der Prüfungslehrprobe nach Satz 3 in dem 
dritten Unterrichtsfach ein Unterrichtsentwurf vorzulegen. Satz 3 gilt nicht für die 
unterrichtspraktische Prüfung für das Lehramt an Gymnasien und das Lehramt an 
beruflichen Schulen. 
 
(2)  Die Bewertung der unterrichtspraktischen Prüfung ergibt sich 

1. im Fall des Abs. 1 Satz 1 aus der Summe der Bewertungen der Prüfungs-
lehrproben,  

2. im Fall des Abs. 1 Satz 2 aus der Summe der Bewertungen der Prüfungs-
lehrproben und der Bewertung des Unterrichtsentwurfes, 

3. im Fall des Abs. 1 Satz 3 aus der Verdopplung der Bewertung der Prüfungs-
lehrprobe und 

4. im Fall des Abs. 1 Satz 4 aus der Summe der Verdopplung der Bewertung 
der Prüfungslehrprobe und der Bewertung des Unterrichtsentwurfes. 

 
 
§ 48  Mündliche Prüfung 
 
In der mündlichen Prüfung werden die in der Ausbildung erworbenen Kompetenzen 
in Auseinandersetzung mit komplexen beruflichen Handlungssituationen und unter 
Einbeziehung des fortlaufenden Portfolios nach § 2 Abs. 3 behandelt. In der münd-
lichen Prüfung soll die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst ihre Fähigkeit nachweisen, 
komplexe pädagogische Fragestellungen zu erörtern und im Hinblick auf die Be-
rufspraxis zu reflektieren. 
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§ 49  (aufgehoben) 
 
§ 50  Gesamtbewertung 
 
(1)  Die Gesamtbewertung der Zweiten Staatsprüfung und der Prüfung zum Erwerb 
der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern erfolgt durch den Prüfungsaus-
schuss. 
 
(2)  Die Gesamtbewertung setzt sich zusammen aus den Punkten der Bewertung 
des Ausbildungsstandes nach § 42 mit 60 Prozent, der unterrichtspraktischen Prü-
fung nach § 47 mit 30 Prozent und der mündlichen Prüfung nach § 48 mit 10 Pro-
zent. 
 
(3)  Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus den Punkten der Bewertung des Ausbil-
dungsstandes nach § 42 mit eineinhalbfacher Wertung, der unterrichtspraktischen 
Prüfung nach § 47 mit dreifacher Wertung und der mündlichen Prüfung nach § 48 
mit zweifacher Wertung. Abweichend von Satz 1 fließt im Lehramt für Grundschu-
len die unterrichtspraktische Prüfung nach § 47 mit zweifacher Wertung in die Ge-
samtpunktzahl ein. Nachkommastellen bleiben bei der Berechnung unberücksich-
tigt. 
 
(4)  Der Prüfungsausschuss stellt die Prädikatsstufe und die Gesamtnote der Zwei-
ten Staatsprüfung oder der Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstech-
nischen Fächern nach der Anlage 2 zu diesem Gesetz fest. 
 
(5)  Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn 

1.  eine Prüfungslehrprobe oder der Unterrichtsentwurf nach § 47 Abs. 1 Satz 2 
mit null Punkten bewertet wird, 

2.  die Summe der einfachen Bewertungen der Lehrproben weniger als zehn 
Punkte beträgt, 

3.  die mündliche Prüfung mit null Punkten bewertet wird oder 
4.  die Gesamtpunktzahl nach Abs. 3 weniger als 100 Punkte beträgt. 

 
(6)  In den Fällen des Abs. 5 Nr. 1 und 2 ist die Prüfung nicht fortzusetzen. Der 
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst ist dies unter Angabe der Gründe schriftlich mitzu-
teilen. 
 
(7)  Der Prüfungsausschuss legt die Bewertung der Teile der Prüfung nach § 44 
Abs. 1 einstimmig fest. Kann keine Einstimmigkeit erreicht werden, entscheidet die 
oder der Vorsitzende. Für die Feststellung der Gesamtnote nach Abs. 4 gilt § 29 
Abs. 7 entsprechend. 
 
(8)  Die Gesamtbewertung einschließlich der Gesamtnote und der Prädikatsstufe ist 
der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst bekannt zu geben und zu begründen. 
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§ 51  Wiederholungsprüfung 
 
(1)  Wer zur Zweiten Staatsprüfung oder zur Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähi-
gung in arbeitstechnischen Fächern zugelassen ist, diese aber nach § 50 Abs. 5 
nicht bestanden hat, kann sie frühestens nach drei Monaten, spätestens zum 
nächsten Prüfungszeitraum, vollständig wiederholen. Die Entscheidung über den 
Wiederholungstermin trifft die Hessische Lehrkräfteakademie auf Vorschlag der 
Leiterin oder des Leiters des Studienseminars. Der pädagogische Vorbereitungs-
dienst verlängert sich entsprechend. Die Hessische Lehrkräfteakademie kann auf 
Vorschlag der Leiterin oder des Leiters des Studienseminars Bedingungen für die 
Dauer und den Inhalt des weiteren pädagogischen Vorbereitungsdienstes und die 
Erbringung bestimmter Leistungsnachweise auferlegen. 
 
(2)  Die Hessische Lehrkräfteakademie kann eine zweite Wiederholungsprüfung 
zulassen, wenn besondere Gründe vorliegen, die eine außergewöhnliche Behinde-
rung der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst in dem zweiten Prüfungsverfahren zur 
Folge hatten, und eine zweite Wiederholungsprüfung hinreichend aussichtsreich 
erscheint. Ein Antrag auf Zulassung zur zweiten Wiederholungsprüfung ist inner-
halb einer Frist von einer Woche nach Nichtbestehen der Wiederholungsprüfung 
bei der Hessischen Lehrkräfteakademie zu stellen. 
 
(3)  Die Wiederholungsprüfungen nach den Abs. 1 und 2 erstrecken sich auf alle 
Prüfungsteile. 
 
(4)  Die Zweite Staatsprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Lehrkraft im 
Vorbereitungsdienst die Wiederholungsprüfung nicht bestanden hat und  

1. eine zweite Wiederholungsprüfung nicht rechtzeitig nach Abs. 2 Satz 2 bean-
tragt,  

2. nach Abs. 2 Satz 1 nicht zu einer zweiten Wiederholungsprüfung zugelassen 
wird oder  

3. die zweite Wiederholungsprüfung nicht besteht. 
 
 
§ 52  Zeugnis 
 
(1)  Über die bestandene Zweite Staatsprüfung und über die Prüfung zum Erwerb 
der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern wird ein Zeugnis für das jeweili-
ge Lehramt oder für die Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern ausgestellt. 
Das Zeugnis enthält die Gesamtbewertung einschließlich Gesamtpunktzahl, Prädi-
katsstufe und Gesamtnote nach § 50 Abs. 2 bis 4. Es enthält außerdem die Einzel-
bewertungen der Module, des Gutachtens nach § 42 Abs. 1 sowie der einzelnen 
Teile der Prüfung nach den §§ 47 und 48. Vermerke über besondere qualifizieren-
de Ausbildungsschwerpunkte sind zulässig. Das Zeugnis wird von der Präsidentin 
oder dem Präsidenten der Hessischen Lehrkräfteakademie erteilt. Sie oder er oder 
eine von ihr oder ihm beauftragte Person unterschreibt es und versieht es mit dem 
Dienstsiegel der Hessischen Lehrkräfteakademie. 
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(2)  Wer die Prüfung bestanden hat, ist berechtigt, je nach erworbenem Abschluss 
die Bezeichnung „Lehrkraft mit Lehramt für“ oder „Lehrkraft mit Lehrbefähigung für“, 
ergänzt durch den jeweiligen Zusatz des Lehramts oder der Lehrbefähigung, zu 
führen. 
 
(3)  Bei der Ausbildung in dem Berufsfeld Agrarwirtschaft ist in das Zeugnis ein 
Vermerk aufzunehmen, in dem der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst die Befähi-
gung zuerkannt wird, im landwirtschaftlichen Förderungsdienst tätig zu sein. 
 
(4)  Hat die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst die Prüfung nicht bestanden, so erhält 
sie darüber einen mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Be-
scheid. 
 
 
§ 53  Entlassung aus dem pädagogischen Vorbereitungsdienst 
 
(1)  Die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst, die die Zweite Staatsprüfung oder die 
Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern bestanden 
hat, ist mit Ablauf des einundzwanzigsten Monats seit Beginn des pädagogischen 
Vorbereitungsdienstes aus dem pädagogischen Vorbereitungsdienst entlassen. Bei 
Verkürzung oder Verlängerung des pädagogischen Vorbereitungsdienstes ist die 
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst mit Ablauf des Monats aus dem pädagogischen 
Vorbereitungsdienst entlassen, in dem sie die Zweite Staatsprüfung oder die Prü-
fung zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern bestanden hat, 
frühestens aber mit Ablauf des zwölften Monats seit Beginn des pädagogischen 
Vorbereitungsdienstes. 
 
(2)  Eine Lehrkraft im Vorbereitungsdienst ist aus dem pädagogischen Vorberei-
tungsdienst entlassen:  

1. in den Fällen des § 51 Abs. 4 Nr. 1 mit Ablauf des Monats, in dem die Frist 
zur Beantragung einer zweiten Wiederholungsprüfung abläuft,  

2. in den Fällen des § 51 Abs. 4 Nr. 2 mit Ablauf des Monats, in dem ihr die 
Entscheidung über die Nichtzulassung zu einer zweiten Wiederholungsprü-
fung bekannt gegeben wird, 

3. in den Fällen des § 51 Abs. 4 Nr. 3 mit Ablauf des Monats, in dem sie die 
zweite Wiederholungsprüfung erfolglos abgelegt hat. 

 
(3)  Wenn die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst 

1.  zum wiederholten Mal in der Prüfung einen Täuschungsversuch begangen 
hat oder 

2.  auch in der Wiederholungsprüfung täuscht oder zu täuschen versucht, 
ist sie mit Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzung nach Nr. 1 oder Nr. 2 vor-
liegt, aus dem pädagogischen Vorbereitungsdienst entlassen. 
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(4)  Wenn die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst ein nicht bestandenes Modul eines 
Hauptsemesters nicht ausgeglichen hat oder nicht mehr nach § 41 Abs. 6 Satz 2 
ausgleichen kann oder wenn sie nach § 45 Abs. 3 Satz 2 aus einem von ihr zu ver-
tretenden Grund den Meldetermin für die Zweite Staatsprüfung versäumt hat, ist sie 
mit Ablauf des Folgemonats, in dem ihr die Entscheidung über die Nichtzulassung 
zur Zweiten Staatsprüfung oder zur Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähigung in ar-
beitstechnischen Fächern und das endgültige Nichtbestehen der Prüfung bekannt-
gegeben wird, aus dem pädagogischen Vorbereitungsdienst entlassen. 
 
(5)  Die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst ist aus dem pädagogischen Vorberei-
tungsdienst zu entlassen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten 
ist, dass sie das Ausbildungsziel nicht in der nach § 38 Abs. 1 und 4 Nr. 2 maximal 
zulässigen Zeit von 33 Monaten oder im Fall der Bewilligung einer Teilzeitbeschäf-
tigung nicht in der nach § 38 Abs. 5 Satz 2 maximal zulässigen Zeit von 45 Mona-
ten erreichen wird. Dies ist insbesondere der Fall bei Fehlen der gesundheitlichen 
Eignung, welches durch ein amtsärztliches Zeugnis nachzuweisen ist. 
 
 
§ 54  Nähere Ausgestaltung der Zweiten Staatsprüfung und der Prüfung 
zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern 
 
Die nähere Ausgestaltung der Zweiten Staatsprüfung und der Prüfung zum Erwerb 
der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern erfolgt durch Rechtsverordnung 
mit Regelungen insbesondere 

1.  zum Zulassungsverfahren, 
2.  zu den Anforderungen an die unterrichtspraktische Prüfung, 
3.  zu den Anforderungen an die mündliche Prüfung. 

 
 
 

SECHSTER TEIL  
Zusatzprüfungen  
 
§ 55  Allgemeine Bestimmungen  
 
Voraussetzung für eine Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähigung zu einem weite-
ren Lehramt sind weitere Studien, die der Studienordnung für das angestrebte 
Lehramt an der jeweiligen Universität, Kunsthochschule oder Musikhochschule ent-
sprechen müssen. Schulpraktische Phasen an Schulformen des angestrebten 
Lehramts können für das Studium des Zusatzprüfungsstudiengangs von der Hessi-
schen Lehrkräfteakademie anerkannt werden. Die Teilnahme an einer Weiterbil-
dungsmaßnahme der Hessischen Lehrkräfteakademie berechtigt ebenfalls zur Zu-
lassung zu einer Zusatzprüfung. Das für Lehrkräftebildung zuständige Ministerium 
legt fest, für welche Lehrämter Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden. Die 
Zusatzprüfung erstreckt sich auf wesentliche fachwissenschaftliche, fachdidakti-
sche und pädagogische Bereiche des zu erwerbenden Lehramts. 
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§ 55a  Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt an Grund-
schulen 
 
(1)  Die Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt an Grundschulen 
kann vor der Hessischen Lehrkräfteakademie ablegen, wer die Befähigung zum 
Lehramt an Hauptschulen und Realschulen oder die Befähigung zum Lehramt an 
Gymnasien, die Befähigung zum Lehramt an beruflichen Schulen oder die Befähi-
gung zum Lehramt für Förderpädagogik besitzt. 
 
(2)  Die Zusatzprüfung ist in der Grundschuldidaktik und in den Unterrichtsfächern 
Deutsch und Mathematik sowie in einem der in § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 und Satz 2 
bezeichneten Unterrichtsfächer abzulegen. 
 
(3)  Für die Durchführung der Zusatzprüfung gelten die §§ 22 bis 26, 28 und 30 
entsprechend. 
 
 
§ 56  Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt an Hauptschu-
len und Realschulen 
 
(1)  Die Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen kann vor der Hessischen Lehrkräfteakademie ablegen, wer die 
Befähigung zum Lehramt an Grundschulen, die Befähigung zum Lehramt für För-
derpädagogik, die Befähigung zum Lehramt an Gymnasien oder die Befähigung 
zum Lehramt an beruflichen Schulen besitzt. 
 
 
(2)  Die Zusatzprüfung ist in einem, bei der Befähigung zum Lehramt an Grund-
schulen in zwei der in § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 genannten Unterrichtsfä-
cher abzulegen. 
 
(3)  Für die Durchführung der Zusatzprüfung gelten die §§ 22 bis 26, 28 und 30 
entsprechend. 
 
 
§ 57  Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt für Förderpä-
dagogik 
 
(1)  Die Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt für Förderpäda-
gogik kann vor der Hessischen Lehrkräfteakademie ablegen, wer die Befähigung 
zum Lehramt an Grundschulen, die Befähigung zum Lehramt an Hauptschulen und 
Realschulen, die Befähigung zum Lehramt an Gymnasien oder die Befähigung zum 
Lehramt an beruflichen Schulen besitzt. Bei der Befähigung zum Lehramt an 
Grundschulen ist die Vorgabe des § 10 Abs. 2 Satz 1 zu beachten. 
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(2)  Die Zusatzprüfung umfasst Prüfungen in zwei sonderpädagogischen Fachrich-
tungen sowie eine diagnostische Hausarbeit. Die Bewerberin oder der Bewerber 
kann die sonderpädagogischen Fachrichtungen aus den in § 14 Abs. 1 Nr. 2 ge-
nannten Fachrichtungen wählen. 
 
(3)  Für die Durchführung der Zusatzprüfung gelten die §§ 22 bis 26, 28 und 30 
entsprechend. 
 
 
§ 57a  Nähere Ausgestaltung der Zusatzprüfung  
 
Nähere Einzelheiten zu den Zusatzprüfungen zum Erwerb eines weiteren Lehram-
tes, insbesondere zu Fächerkombinationen, werden durch Rechtsverordnung gere-
gelt. 
 
 
 

SIEBTER TEIL  
Lehrbefähigungen, Unterrichtserlaubnis  
 
§ 58  Lehrbefähigung für die einzelnen Schularten 
 
(1)  Die Befähigung zum Lehramt an Grundschulen berechtigt in dem nach § 10 
Abs. 2 Satz 1 gewählten Unterrichtsfach auch zum Unterricht in der Mittelstufe (Se-
kundarstufe I). 
 
(2)  Die Befähigung zum Lehramt an Hauptschulen und Realschulen berechtigt 
auch zum Unterricht in der Mittelstufe (Sekundarstufe I) der Gymnasien sowie zum 
Unterricht in den allgemein bildenden Fächern der beruflichen Schulen, soweit sie 
der Mittelstufe (Sekundarstufe I) zuzuordnen sind. 
 
(3)  Die Befähigung zum Lehramt an Gymnasien berechtigt auch zum Unterricht in 
den Hauptschulen und Realschulen sowie zum Unterricht in den allgemein bilden-
den Fächern der beruflichen Schulen. 
  
(4) Die Befähigung zum Lehramt an beruflichen Schulen berechtigt auch zum Un-
terricht an Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien. 
 
(5)  Die Befähigung zum Lehramt für Förderpädagogik berechtigt auch zum Unter-
richt in den Grundschulen und im studierten Fach nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 auch zum 
Unterricht in der Mittelstufe (Sekundarstufe I) und in den besonderen Bildungsgän-
gen der beruflichen Schulen. 
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§ 59  Außerhalb Hessens und in anderen Ausbildungsgängen erworbene 
Lehrbefähigungen und Befähigungen zu einem Lehramt 
 
(1)  Eine außerhalb Hessens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland oder 
in anderen Ausbildungsgängen erworbene gleichwertige Befähigung zum Lehramt 
oder zur Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern gilt als Befähigung zum 
Lehramt oder als Lehrbefähigung im Sinne dieses Gesetzes. 
 
(2)  Das für Lehrkräftebildung zuständige Ministerium kann eine andere außerhalb 
Hessens oder in anderen Ausbildungsgängen erworbene Befähigung als Befähi-
gung zum Lehramt oder als Lehrbefähigung im Sinne dieses Gesetzes anerken-
nen. Es kann seine Befugnis nach Satz 1 einer nachgeordneten Dienststelle über-
tragen. 
 
(3)  Für die Feststellung der Gleichwertigkeit einer im Ausland erworbenen Befähi-
gung für den Beruf der Lehrkraft mit einer nach diesem Gesetz erworbenen Befähi-
gung zu einem Lehramt oder einer nach diesem Gesetz erworbenen Lehrbefähi-
gung in arbeitstechnischen Fächern findet das Hessische Berufsqualifikationsfest-
stellungsgesetz vom 12. Dezember 2012 (GVBl. S. 581), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17 November 2022 (GVBl. S. 641), mit Ausnahme des § 10 Abs. 1, § 
11 Abs. 3 und 4, § 12 Abs. 3, § 13 Abs. 8 und der §§ 13b, 13c und 17 keine An-
wendung. 
 
 
§ 60  Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungsleistungen 
 
(1)  In anderen Studiengängen erbrachte Prüfungsleistungen, Studienleistungen 
sowie Studienzeiten können angerechnet werden. Studienabschließende Prüfungs-
leistungen können als Teile der Ersten Staatsprüfung nach § 19 angerechnet wer-
den. Eine Anrechnung setzt voraus, dass auf der Grundlage einer Gesamtbewer-
tung festgestellt wird, dass Studien- und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und 
Anforderungen denjenigen des entsprechenden Lehramts oder des einzelnen Un-
terrichtsfaches, der Fachrichtung oder der Bildungswissenschaften entsprechen. 
 
(2)  Anrechnungen nach Abs. 1 können Grundlage für eine Höherstufung der jewei-
ligen Fachsemester der Bewerberin oder des Bewerbers in den Unterrichtsfächern, 
Fachrichtungen oder Bildungswissenschaften sein. 
 
(3)  Die Zuständigkeit für die Bewertung und Anrechnung nach Abs. 1 sowie für die 
Höherstufung nach Abs. 2 liegt bei der Hessischen Lehrkräfteakademie. 
 
 
§ 61  Nach dem Recht der Europäischen Union erworbene Lehrbefähigungen 
und Befähigungen zu einem Lehramt 
 
(1)  Eine Befähigung für den Beruf der Lehrkraft steht einer nach diesem Gesetz  
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erworbenen Befähigung zu einem Lehramt oder einer nach diesem Gesetz erwor-
benen Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern gleich, wenn 

1.  es sich um ein Diplom, ein Prüfungszeugnis oder einen sonstigen Befähi-
gungsnachweis nach der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlamen-
tes und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 . S. 22, 2007 Nr. L 271 S. 18, 2008 
Nr. L 93 S. 28, 2009 Nr. L 33 S. 49, 2014 Nr. L 305 S. 115), zuletzt geändert 
durch Delegierten Beschluss (EU) 2020/548 der Kommission vom 23. Januar 
2020 (ABl. EU Nr. L 131 S. 1), oder einen vom Herkunftsland gleichgestellten 
Qualifikationsnachweis handelt, 

2.  die Bewerberin oder der Bewerber wesentliche Unterschiede der Berufsaus-
bildung in den von ihr oder ihm vertretenen Unterrichtsfächern oder Fachrich-
tungen nach ihrer oder seiner Wahl durch Teilnahme an einem höchstens 
dreijährigen Anpassungslehrgang oder durch das Bestehen einer Eignungs-
prüfung ausgeglichen hat und 

3.  die Bewerberin oder der Bewerber über die für den Unterricht erforderlichen 
deutschen Sprachkenntnisse verfügt. 

 
(2)  Vor einer Entscheidung, ob die Ablegung einer Eignungsprüfung oder die Teil-
nahme an einem Anpassungslehrgang erforderlich ist, ist zu überprüfen, ob die 
Bewerberin oder der Bewerber nicht durch sonstige Befähigungsnachweise, nach-
gewiesene einschlägige Berufserfahrung oder sonstige nachgewiesene einschlägi-
ge Qualifikationen die festgestellten wesentlichen Unterschiede ganz oder teilweise 
ausgleicht. Werden diese Unterschiede im Einzelfall hierdurch ganz ausgeglichen, 
entfällt die Eignungsprüfung oder der Anpassungslehrgang. Bei einem nur teilwei-
sen Ausgleich werden die Eignungsprüfung oder der Anpassungslehrgang auf die 
noch verbleibenden Unterschiede ausgerichtet. 
 
(3)  Für die Dauer des Anpassungslehrgangs wird die Teilnehmerin oder der Teil-
nehmer in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis berufen und erhält eine Unter-
haltsbeihilfe in Höhe der Anwärterbezüge einer Beamtin oder eines Beamten im 
Vorbereitungsdienst. 
 
(4)  Zuständige Stelle für Entscheidungen nach dieser Vorschrift ist die Hessische 
Lehrkräfteakademie. 
 
(5)  Durch Rechtsverordnung werden geregelt: 

1.  die Einzelheiten des Gleichstellungsverfahrens, 
2.  die Überprüfung der Berufserfahrung, 
3.  die inhaltliche Ausgestaltung und die Durchführung der Eignungsprüfung und 

des Anpassungslehrgangs sowie die Zulassung zu diesem Lehrgang und 
4.  die Anforderungen an den Nachweis der deutschen Sprachkenntnisse. 
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§ 62  Unterrichtserlaubnis, Religions- und Weltanschauungsunterricht  
 
(1)  Wer die Befähigung zum Lehramt oder die Lehrbefähigung in arbeitstechni-
schen Fächern nicht besitzt, darf Unterrichts- und Erziehungsaufgaben in öffentli-
chen Schulen nur mit Erlaubnis des für Lehrkräftebildung zuständige Ministeriums 
übernehmen. Die Erlaubnis kann für einzelne Unterrichtsbereiche allgemein erteilt 
werden. Das für Lehrkräftebildung zuständige Ministerium kann seine Befugnis, die 
Erlaubnis im Einzelfall zu erteilen, den Staatlichen Schulämtern oder der Hessi-
schen Lehrkräfteakademie übertragen. 
 
(2)  Geistliche und entsprechende Amtsträger einer Religions- oder Weltanschau-
ungsgemeinschaft, denen ihre Kirche oder Religions- oder Weltanschauungsge-
meinschaft die Befähigung zur Erteilung von Religions- oder Weltanschauungsun-
terricht zuerkannt hat, bedürfen für die Übernahme des Unterrichts in diesen Fä-
chern nicht der Erlaubnis nach Abs. 1, wenn zwischen dem Land und der Kirche, 
Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft eine Vereinbarung 
über die Befähigung zur Erteilung des Unterrichts abgeschlossen worden ist und 
die vereinbarten Anforderungen erfüllt werden. 
 
 
 

ACHTER TEIL  
Fortbildung und Personalentwicklung  
 
§ 63  Aufgaben der Fortbildung und Personalentwicklung 
 
(1)  Durch berufsbegleitende Fortbildung und Maßnahmen der Personalentwicklung 

1.  erhalten und erweitern Lehrkräfte ihre berufliche Qualifikation für 
a) den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule, 
b) den Unterricht, 
c) die besonderen Anforderungen der Bildungsgänge, Schulformen und 

Schulstufen, 
d) den inklusiven Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit Behinderun-

gen oder Beeinträchtigungen, 
e) die aktive Teilhabe an der Schulentwicklung, 

2.  qualifizieren sich die Lehrkräfte für 
a) besondere Aufgaben und Zuständigkeiten in der Schule, 
b) Ausbildungs-, Beratungs- und Fortbildungstätigkeiten auf Zeit oder Dauer, 
c) schulische Leitungsaufgaben, 
d) Funktionen in der Bildungsverwaltung oder der Lehrkräfteausbildung in 

der zweiten Phase. 
 
(2)  Fortbildung und Personalentwicklung in den ersten Berufsjahren bieten den Be-
rufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern spezifische Unterstützung zu den neuen 
Aufgaben und Anforderungen des Schulalltages. Sie dienen der Erweiterung und 
Vertiefung der im Studium und im pädagogischen Vorbereitungsdienst erworbenen  
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unterrichtlichen und allgemeinpädagogischen Kompetenzen. Weitere Unterstüt-
zungsangebote dienen der Qualifikation zur aktiven Mitwirkung an den innerschuli-
schen Gestaltungsaufgaben. Darüber hinaus sollen individuelle Qualifikations-
schwerpunkte im Hinblick auf die weitere Berufslaufbahn gezielt gefördert werden. 
Angebote zu den Themen der Fortbildung und Personalentwicklung werden durch 
die in § 64 Abs. 1 genannten Einrichtungen zur Verfügung gestellt. 
 
(3)  Bei den in den Abs. 1 und 2 genannten Maßnahmen finden die in § 1 Abs. 2 
und 3 genannten Inhalte besondere Berücksichtigung. 
 
 
§ 64  Träger und Zuständigkeiten 
 
(1)  Träger berufsbegleitender Fortbildung und von Maßnahmen der Personalent-
wicklung können die in § 4 Abs. 1 bis 8 genannten Träger der Lehrkräftebildung 
sein. 
 
(2)  Ob Veranstaltungen berufsbegleitender Fortbildung und Qualifizierung aner-
kannt werden können und ob eine Kostenübernahme aus dienstlichem Interesse 
ganz oder teilweise in Betracht kommt, entscheidet die Schulleitung. 
 
 
§ 65  Akkreditierung 
 
(1)  Alle Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote zum Erhalt und zur Erweiterung 
der berufsbezogenen Qualifikation und zur Vorbereitung auf neue oder erweiterte 
Aufgaben nach § 63 bedürfen zur Aufnahme in den Katalog der Fortbildungsange-
bote im Land Hessen der Akkreditierung, durch die die Eignung der jeweiligen 
Fortbildung oder Maßnahme nachgewiesen wird. Für nicht in § 4 Abs. 1 bis 7 ge-
nannte Trägereinrichtungen von Fortbildungen und Personalentwicklungsmaßnah-
men ist darüber hinaus im Verfahren der Akkreditierung deren Eignung als Veran-
stalter von Fortbildungen und Personalentwicklungsmaßnahmen für Lehrkräfte 
nachzuweisen. 
 
(2)  Zuständig für die Akkreditierung ist die Hessische Lehrkräfteakademie. 
 
(3)  Einzelheiten der Akkreditierung werden durch Rechtsverordnung geregelt. 
 
 
§ 66  Teilnahme- und Nachweispflicht 
 
(1) Lehrkräfte sind verpflichtet, ihre berufsbezogene Grundqualifikation zu erhalten 
und weiterzuentwickeln. Über die Wahl der hierfür geeigneten Fortbildungsangebo-
te entscheiden die Lehrkräfte in Abstimmung mit der Schulleitung. 
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(2)  Die Lehrkräfte sind verpflichtet, die von ihnen wahrgenommenen Fortbildungen 
und Qualifizierungen sowie auf Wunsch weitere die Berufslaufbahn fördernde 
Kompetenzen im fortlaufenden Portfolio nach § 2 Abs. 3 als Qualifizierungsportfolio 
zu dokumentieren. Die Nachweise über Fortbildungen und weitere Qualifizierungen 
haben sie auf Anforderung der Schulleitung vorzulegen. Die Auswertung des Quali-
fizierungsportfolios ist Bestandteil der Mitarbeitergespräche. Die Teilnahme an 
Fortbildungen wird im Qualifizierungsportfolio durch eine Bescheinigung des Anbie-
ters dokumentiert, die mindestens Angaben zur Person sowie zu Thema, Inhalt und 
Zeitumfang der Fortbildung umfasst. 
 
(3)  Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 1 kann die Schulleitung Lehrkräfte 
nach Auswertung der jeweiligen Qualifizierungsportfolios und der Mitarbeiterge-
spräche zur Wahrnehmung bestimmter Fortbildungsmaßnahmen verpflichten. 
 
(4)  Die Fortbildung soll in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden. In besonderen Fäl-
len kann die Schulleitung für vom Land Hessen akkreditierte oder nach Art. 5 Abs. 
3 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. EU Nr. L 376 S. 36) 
gleichwertig anerkannte Fortbildungsveranstaltungen Dienstbefreiung gewähren, 
sofern dienstliche Erfordernisse nicht entgegenstehen. 
 
(5)  Alle Lehrkräfte haben im Rahmen der Jahresgespräche das Recht auf Lauf-
bahnberatung als Grundlage einer gezielten Förderung von Entwicklungsschwer-
punkten. Art und Umfang der Teilnahme an entsprechenden Qualifizierungsmaß-
nahmen werden in Vereinbarungen zwischen Staatlichem Schulamt, Schulleitung 
und Lehrkräften festgelegt. Der Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an aufga-
ben- und funktionsbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen soll in der Regel zur Vo-
raussetzung für die Übernahme von Funktionsstellen in Schule und Bildungsver-
waltung auf Zeit oder auf Dauer gemacht werden. 
 
(6)  Einzelheiten zu Teilnahme- und Nachweispflicht werden durch Rechtsverord-
nung geregelt. 
 
 
§ 67  Fortbildungsplan der Schule 
 
(1)  Die Schule legt als Teil des Schulprogramms in einem Fortbildungsplan die 
schulbezogenen Qualifizierungsanforderungen fest. Der Fortbildungsplan berück-
sichtigt sowohl Entwicklungsschwerpunkte des Schulprogramms als auch die Be-
wertung der Qualifizierungsportfolios durch die Schulleitung. 
 
(2)  Zur Umsetzung des Fortbildungsplans steht der Schule nach Maßgabe des 
Haushaltsgesetzes ein Fortbildungsbudget zur Verfügung. 
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NEUNTER TEIL  
Zuständigkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen und Aus-
schluss der elektronischen Form  
 
§ 68  Zuständigkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen und Ausschluss der 
elektronischen Form  
 
Die Rechtsverordnungen zur Durchführung dieses Gesetzes erlässt die für Lehr-
kräftebildung zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister. 
 
 
 

ZEHNTER TEIL  
Übergangs- und Schlussbestimmungen  
 
§ 69  Übergangsvorschrift 
 
(1)  Lehrkräften im Vorbereitungsdienst, die eine Staatsprüfung nach dem 4. Feb-
ruar 2009 nach diesem Gesetz in der bis zum 20. Juli 2009 geltenden Fassung ab-
gelegt haben, oder Studierenden, die zum Wintersemester 2005/2006 oder danach 
ihr Lehramtsstudium aufgenommen haben und die die Staatsprüfung nach diesem 
Gesetz in der bis zum 20. Juli 2009 geltenden Fassung abgelegt haben, kann auf 
Antrag ein neues Zeugnis ausgestellt werden, sofern aus der Tabelle zur Ermittlung 
der Gesamtnote der Ersten und Zweiten Staatsprüfung der Anlage 2 in der ab dem 
21. Juli 2009 geltenden Fassung eine andere Gesamtnote der Staatsprüfung ermit-
telt werden kann. 
 
(2)  Für Studierende, die vor dem Wintersemester 2023/2024 ihr Studium für ein 
Lehramt aufgenommen haben, finden die § 9 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 1, § 10 
Abs. 1, 4 und 5, § 11 Abs. 1, 4 und 5, § 12 Abs. 1, 6 und 7, § 14 Abs. 1, 4 bis 6, §§ 
15, 18, 20 Abs. 2 und 3, § 21 Abs. 3 und § 31 in der am 25. Mai 2022 geltenden 
Fassung bis zum Ablauf des Sommersemesters 2032 weiter Anwendung; die § 10 
Abs. 2, § 11 Abs. 2, § 12 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 und § 14 Abs. 3 finden keine 
Anwendung. 
 
(3)  Für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, die vor dem 26. Mai 2022 durch Kündi-
gung oder Entlassung aus dem pädagogischen Vorbereitungsdienst ausgeschie-
den sind, findet § 36 Abs. 6 Satz 1 und 2 keine Anwendung. 
 
(4)  Für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, die vor dem 1. November 2022 ihren 
pädagogischen Vorbereitungsdienst aufgenommen haben, finden die § 7 Abs. 3 Nr. 
1, § 40a, 41 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2, § 47 Abs. 1, § 48 und § 52 Abs. 1 Satz 3 in 
der am 25. Mai 2022 geltenden Fassung bis zum Ablauf des 31. Januar 2027 wei-
ter Anwendung; die § 47 Abs. 2 Satz 2 und § 50 Abs. 3 Satz 2 finden bis zum Ab-
lauf des 31. Januar 2027 keine Anwendung. 
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(5)  Für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, die vor dem 1. Mai 2025 ihren pädago-
gischen Vorbereitungsdienst aufgenommen haben, findet § 38 Abs. 6 Satz 2 und 
Abs. 7 Satz 2 keine Anwendung. 
 
(6)  Für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, die ihren Vorbereitungsdienst nach dem 
31. Oktober 2022 und vor dem 1. Mai 2025 aufgenommen haben, findet § 47 Abs. 
1 Satz 1 in der am 19. Dezember 2024 geltenden Fassung weiter Anwendung. 
 
(7) Die in diesem Gesetz bestimmten Lehrbefähigungen und Berechtigungen für 
das Lehramt für Förderpädagogik gelten entsprechend für ein in Hessen erworbe-
nes Lehramt an Förderschulen. 
 
§ 70  (vollzogen) 
 
§ 71  Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2029 außer Kraft. 
 
 
 
 
Anlage 1 (zu § 24 Abs. 1) 
Tabelle zur Beurteilung einzelner Prüfungsleistungen nach einem Punktsystem 
 
Notenstufen      Punktzahl    entspr. Dezimalnote 
 

Sehr gut (1)    15     1,0 
     14     1,0 
     13     1,33 
 

gut (2)    12     1,66 
     11     2,0 
     10     2,33 
 

befriedigend (3)   09     2,66 
     08     3,0 
     07     3,33 
 

ausreichend (4)   06     3,66 
     05     4,0 
     04     4,33 
 

mangelhaft (5)   03     4,66 
     02     5,0 
     01     5,33 
 

ungenügend (6)   00     6 
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Anlage 2 (zu § 29 Abs. 6 und § 50 Abs. 4) 
Tabelle zur Ermittlung der Gesamtnote der Ersten und Zweiten Staatsprüfung und 
der Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern 
 
Prädikatsstufen    Dezimalnoten   Punkte 
 

mit Auszeichnung bestanden   1,0    300 – 291 
 

sehr gut bestanden    1,0    290 – 280 
       1,1    279 – 274 
       1,2    273 – 268 
       1,3    267 – 262 
       1,4    261 – 256 
       1,5    255 – 250 
 

gut bestanden     1,6    249 – 244 
       1,7    243 – 238 
       1,8    237 – 232 
       1,9    231 – 226 
       2,0    225 – 220 
       2,1    219 – 214 
       2,2    213 – 208 
       2,3    207 – 202 
       2,4    201 – 196 
       2,5    195 – 190 
 

befriedigend bestanden    2,6    189 – 184 
       2,7    183 – 178 
       2,8    177 – 172 
       2,9    171 – 166 
       3,0    165 – 160 
       3,1    159 – 154 
       3,2    153 – 148 
       3,3    147 – 142 
       3,4    141 – 136 
       3,5    135 – 130 
 

bestanden      3,6    129 – 124 
       3,7    123 – 118 
       3,8    117 – 112 
       3,9    111 – 106 
       4,0    105 – 100 
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Verordnung zur Durchführung des Hessischen Lehr-
kräftebildungsgesetzes (HLbGDV) 
 

Vom 28. September 2011 (GVBl. I S.615), geändert durch Artikel 9 des Geset-
zes zur Reform der Organisationsstruktur der Schulverwaltung (Schulverwal-
tungsorganisationsstrukturreformgesetz – SchVwOrgRG) vom 27. September 
2012 (GVBl. I S. 309) und durch Verordnung zur Änderung der HLbGDV vom 
7. Februar 2013 (GVBl. I. S.91), durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung 
des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes und des Hessischen Weiterbil-
dungsgesetzes vom 27. Juni 2013 (GVBl. I S. 450), durch Artikel 6 des Geset-
zes zur Neustrukturierung der hessischen Bildungsverwaltung vom 24. März 
2015 (GVBl. S. 118), durch die Zweite sowie Dritte Verordnung zur Änderung 
der Verordnung zur Durchführung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes 
vom 20. März 2018 (GVBl. S. 41) sowie vom 17. April 2020 (GVBl. S. 272), 
durch Artikel 23 bzw. 20 des ersten bzw. zweiten Gesetzes zur Anpassung 
des Hessischen Schulgesetzes und weiterer Vorschriften an die Maßnahmen 
zur Bekämpfung des CoronaVirus vom 18. Juni 2020 (GVBl. S. 402) bzw. vom 
18. März 2021 (GVBl. S. 166), durch Artikel 4 des Gesetzes zur Änderung des 
Hessischen Lehrerbildungsgesetzes und anderer schulrechtlicher Vorschrif-
ten vom 13. Mai 2022 (GVBl. S.286), durch Artikel 11 des Gesetzes zur Novel-
lierung des Hessischen Personalvertretungsrechts und zur Änderung dienst-
rechtlicher Vorschriften vom 28. März 2023 (GVBl. S. 183), durch die fünfte 
Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des Hessischen 
Lehrkräftebildungsgesetzes vom 22. März 2024 (GVBl. 2024  Nr.12) und zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes zur Gewinnung zusätzlicher Lehrkräfte vom 12. 
Dezember 2024  (GVBl. 2024  Nr. 84) 
 
 

Inhaltsübersicht 
 

ERSTER TEIL 
Studienseminare 
§ 1 Aufgaben der Studienseminare 
§ 2 Befugnisse der Leiterin oder des Leiters des Studienseminars 
§ 3 Rechtsstellung der ständigen Vertreterin oder des ständigen Vertreters 
 der Leiterin oder des Leiters des Studienseminars 
§ 4 Rechtsstellung der hauptamtlichen Ausbilderinnen und Ausbilder, 
 der Ausbildungsbeauftragten sowie der Mentorinnen und Mentoren 
§ 5 Vollversammlungen 
§ 6 Seminarrat 
 

ZWEITER TEIL 
Allgemeine Bestimmungen 
§ 6a Standards für die Lehrkräftebildung 
§ 7 Regelungsbereich 
§ 8 Prüfungsgremium und Prüfungsausschuss 
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§ 9 Teilnahme vorgesetzter Behörden, von Gästen und der Kirchen 
§ 10 Niederschrift 
§ 11 Rücktritt, Versäumnis, Verhinderung, Prüfungsunfähigkeit 
§ 11a Nachteilsausgleich 
§ 12 Täuschungsversuche bei der Zulassung zur Prüfung 
§ 13 (aufgehoben) 
§ 14 Prüfungsakte 
 

DRITTER TEIL 
Wissenschaftliche Ausbildung 
 

Erster Abschnitt 
Studium 
§ 15 Kompetenzen und Inhalte 
§ 16 Modulstruktur 
§ 17 Arbeitsaufwand 
§ 18 Leistungspunkte 
§ 19 Praktische Ausbildung im Rahmen des Studiums 
§ 20 Ordnungen und Modulabschlussprüfungen 
§ 21 Betriebspraktikum 
§ 22 (aufgehoben) 
 

Zweiter Abschnitt 
Erste Staatsprüfung 
§ 23 Meldung und Zulassung 
§ 24 Inhaltliche Anforderungen 
§ 25 Wissenschaftliche Hausarbeit 
§ 26 Klausuren 
§ 27 Mündliche Prüfung 
§ 28 Fachpraktische Prüfungen, Sprachprüfungen 
 

VIERTER TEIL 
Pädagogischer Vorbereitungsdienst 
 

Erster Abschnitt 
Einstellung in den pädagogischen Vorbereitungsdienst 
§ 29 (aufgehoben) 
§ 30 Bewerbung, Antrag 
§ 31 Auswahl nach Eignung und Leistung 
§ 32 Härtefälle 
§ 33 Wartefälle 
§ 34 (aufgehoben) 
§ 35 Zulassung 
§ 36 Zuweisung zu den Studienseminaren, Einstellung, Schwerbehinderte 
§ 37 Besonderes Zulassungsverfahren zum pädagogischen Vorbereitungsdienst 
§ 38 Zulassungsverfahren zum pädagogischen Vorbereitungsdienst und zum 

Erwerb der  Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern 
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§ 39 Zuweisung zu den Ausbildungsschulen 
§ 40 Wechsel des Studienseminars oder der Ausbildungsschule 
 

Zweiter Abschnitt 
Ausbildung 
§ 41 Ziele und Inhalte 
§ 42 Ausbildungsdauer 
§ 43 Umfang und Gestaltung 
§ 44 Module und Modulbewertung 
§ 45 Ausbildungsveranstaltungen 
§ 46 (aufgehoben) 
§ 47 Gutachten der Schulleiterin oder des Schulleiters 
 

Dritter Abschnitt 
Zweite Staatsprüfung und Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeits-
technischen Fächern 
§ 48 Meldung und Zulassung 
§ 49 Zeitpunkt und Organisation 
§ 50 Unterrichtspraktische Prüfung 
§ 51 Mündliche Prüfung 
 
FÜNFTER TEIL 
Befähigung zum Lehramt für eine besondere berufliche Fachrichtung 
 

§ 52 Erwerb der Befähigung zum Lehramt an landwirtschaftlichen Fachschulen 
 
SECHSTER TEIL 
Besonderes Verfahren zum Erwerb einer einem Lehramt gleichgestell-
ten Qualifikation 
 

§ 53 Zulassungsvoraussetzungen 
§ 54 Aufgaben und Zuständigkeiten 
§ 55 Zulassung zum Auswahlverfahren 
§ 56 Vorbereitung des Auswahlverfahrens 
§ 57 Durchführung des Auswahlverfahrens, Einstellung 
§ 58 Qualifizierungsverfahren und Qualifizierungsphase 
§ 59 Qualifizierungsauflagen 
§ 60 Prüfung des Qualifizierungserfolgs, Prüfungsausschuss 
§ 61 Ablauf des Prüfungsverfahrens 
§ 62 Teile der Prüfung 
§ 63 Bewertung 
§ 64 Zeugnis 
§ 65 Sonderregelungen 
§ 65a Besondere Regelungen für die landwirtschaftlichen Fachschulen 
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SIEBTER TEIL 
Anerkennung von Lehrkräftediplomen aus EU-Mitgliedstaaten 
 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 
§ 66 Anerkennungsverfahren 
§ 67 Zulassung zu einem Anpassungslehrgang oder einer Eignungsprüfung 
 

Zweiter Abschnitt 
Anpassungslehrgang 
§ 68 Zweck 
§ 69 Organisation 
§ 70 Bewertung 
§ 71 Beendigung des Anpassungslehrgangs 
 

Dritter Abschnitt 
Eignungsprüfung 
§ 72 Prüfungsausschuss 
§ 73 Teile der Prüfung 
§ 74 Bestehen, Bescheid 
 
ACHTER TEIL 
Fortbildung der Lehrkräfte 
 

§ 75 Qualifizierungsportfolio 
§ 76 Anforderungen an Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote 
 
NEUNTER TEIL 
Weiterbildung 
 

Erster Abschnitt 
Angebote der Weiterbildung 
§ 77 Angebote der Weiterbildung 
 

Zweiter Abschnitt 
Zusatzprüfungen zum Erwerb der Befähigung zu einem weiteren Lehramt 
§ 78 Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt an Grundschulen 
§ 79 Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt an Hauptschulen 
 und Realschulen für Bewerberinnen und Bewerber mit der Befähigung 
 zum Lehramt an Grundschulen 
§ 80 Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt an Hauptschulen 
 und Realschulen für Bewerberinnen und Bewerber mit der Befähigung 
 zum Lehramt für Förderpädagogik, der Befähigung zum Lehramt an 

Gymnasien  oder der Befähigung zum Lehramt an beruflichen Schulen 
§ 81 Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt für 

Förderpädagogik 



 

                                               Lehrerbildung 
 

 6  

              Verordnung zur Durchführung des Lehrkräftebildungsgesetzes 
 

 
 
 

Dezember 2024   3(5) 

Zehnter Teil 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

§ 81a Grundsätze der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
§ 81b Datenübermittlung 
§ 81c Aufbewahrungsfristen 
 

ELFTER TEIL 
Übertragung von Befugnissen, Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 

§ 82 Übertragung der Befugnis zur Anerkennung von außerhalb Hessens oder in 
 anderen Ausbildungsgängen erworbenen Befähigungen 
§ 83 Übertragung der Befugnis zur Erteilung der Unterrichtserlaubnis an 
 Personen, die die Befähigung zum Lehramt oder die Lehrbefähigung in 
 arbeitstechnischen Fächern nicht besitzen 
§ 84  Aufhebung bisheriger Vorschriften 
§ 85 Übergangsvorschrift 
§ 86 Inkrafttreten 
 

Anlagen 
Anlage 1  Verarbeitung personenbezogener Daten 
Anlage 2  Aufbewahrungsfristen 
 
 
 

ERSTER TEIL 
Studienseminare 
 
§ 1  Aufgaben der Studienseminare 
 
Die Studienseminare organisieren die ihnen übertragenen Aufgaben in der Lehrer-
bildung, führen sie durch und werten sie aus. Sie kooperieren dabei mit geeigneten 
Einrichtungen. 
 
 
§ 2  Befugnisse der Leiterin oder des Leiters des Studienseminars 
 
(1)  Die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars übt gegenüber den hauptamt-
lichen Ausbilderinnen und Ausbildern und gegenüber den Lehrkräften im Vorberei-
tungsdienst in folgenden Fällen die Befugnisse einer Dienstvorgesetzten oder eines 
Dienstvorgesetzten aus: 

1.  Abnahme des Diensteides oder Gelöbnisses nach § 47 des Hessischen Be-
amtengesetzes, 

2.  Führung der beim Studienseminar aufzubewahrenden Personal-Teilakten 
und die Gewährung der Einsichtnahme nach § 89 Abs. 1 des Hessischen 
Beamtengesetzes, 
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3.  Genehmigung des Fernbleibens vom Dienst nach § 68 Abs. 1 des Hessi-
schen Beamtengesetzes, 

4.  Genehmigung der Dienstbefreiung bis zu 14 Werktagen nach § 16 der Hes-
sischen Urlaubsverordnung vom 12. Dezember 2006 (GVBl. I S. 671), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2019 (GVBl. S. 110), 

5.  Entgegennahme der Meldung von Dienstunfällen und die Untersuchung der-
selben nach § 37 des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes vom 27. 
Mai 2013 (GVBl. S. 218, 312), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 
2020 (GVBl. S. 430), 

6.  Erteilung eines Dienstzeugnisses nach § 59 Abs. 2 des Hessischen Beam-
tengesetzes auf Antrag der Beamtin oder des Beamten, 

7.  Entgegennahme des Antrages auf Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit nach § 26 Abs. 1 des Beamtenstatusgesetzes oder der 
schriftlichen Zustimmung zur Versetzung in den Ruhestand und 

8.  Entgegennahme eines Entlassungsantrages nach § 29 Abs. 1 Satz 1 und 2 
des Hessischen Beamtengesetzes. 

 
(2)  Die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars ist befugt 

1.  zum Abschluss von Kooperationsverträgen im Namen des Landes Hessen, 
die der Erfüllung von Aufgaben des Studienseminars dienen, und 

2.  zur Genehmigung von Nebentätigkeiten von Lehrkräften im Vorbereitungs-
dienst im Umfang von bis zu sechs Wochenstunden; die Bestimmungen des 
Nebentätigkeitsrechts und die Regelungen über Studiengenehmigungen 
bleiben davon unberührt. 

 
(3)  Die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars ist in Erfüllung der Aufgaben 
gegenüber den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst, den Ausbilderinnen und Aus-
bildern und den sonstigen Beschäftigten am Studienseminar weisungsberechtigt. 
Dies gilt hinsichtlich der Ausbildungsarbeit nur bei Verstößen gegen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, gegen Weisungen des für Lehrkräftebildung zuständigen 
Ministeriums und der Hessischen Lehrkräfteakademie und gegen Beschlüsse des 
Seminarrats. Die Beschäftigten nehmen die ihnen übertragenen Aufgaben nach 
Einweisung durch die Leiterin oder den Leiter des Studienseminars in eigener Ver-
antwortung wahr. Die Gesamtverantwortung der Leiterin oder des Leiters des Stu-
dienseminars bleibt unberührt. 
 
 
§ 3  Rechtsstellung der ständigen Vertreterin oder des ständigen Vertreters 
der Leiterin oder des Leiters des Studienseminars 
 
(1)  Die Amtsgeschäfte der Leiterin oder des Leiters des Studienseminars werden 
im Verhinderungsfalle von der ständigen Vertreterin oder dem ständigen Vertreter 
geführt. Die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter kann Aufgaben einer 
hauptamtlichen Ausbilderin oder eines hauptamtlichen Ausbilders wahrnehmen. 
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(2)  Bei Abwesenheit der ständigen Vertreterin oder des ständigen Vertreters wird 
die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars durch eine hauptamtliche Ausbil-
derin oder einen hauptamtlichen Ausbilder vertreten, die oder der in der Vollver-
sammlung der Ausbilderinnen und Ausbilder für zwei Jahre gewählt wird. 
 
 
§ 4  Rechtsstellung der hauptamtlichen Ausbilderinnen und Ausbilder, der 
Ausbildungsbeauftragten sowie der Mentorinnen und Mentoren 
 
(1)  Hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder werden neben der Tätigkeit in der 
Ausbildung im Rahmen des pädagogischen Vorbereitungsdienstes als Lehrkräfte 
zur Unterrichtstätigkeit in Schulen herangezogen und führen Fortbildungsveranstal-
tungen für Lehrkräfte, andere Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Ausbildungsbe-
auftragte durch. Ihnen dürfen in ihrer Einsatzschule Aufgaben über ihre Unter-
richtstätigkeit hinaus nur im Einvernehmen mit der Leiterin oder dem Leiter des je-
weiligen Studienseminars übertragen werden. Den Ausbildungsaufgaben ist grund-
sätzlich der Vorrang einzuräumen. Zum Zweck der Unterrichtstätigkeit werden die 
Ausbilderinnen und Ausbilder an eine oder mehrere Schulen abgeordnet. 
 
(2)  Bei Bedarf beauftragt die Hessische Lehrkräfteakademie auf Antrag der Leiterin 
oder des Leiters des Studienseminars und im Einvernehmen mit dem für die 
Stammschule zuständigen Staatlichen Schulamt Lehrkräfte oder andere fachkundi-
ge Personen als Ausbildungsbeauftragte mit inhaltlich und zeitlich begrenzten Aus-
bildungsaufgaben. Sie werden im Umfang der Ausbildungsverpflichtung an das 
Studienseminar abgeordnet. Hinsichtlich ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten ste-
hen sie im Rahmen ihres Ausbildungsauftrages den hauptamtlichen Ausbilderinnen 
und Ausbildern gleich. Die Anrechnung auf die Pflichtstunden der als Ausbildungs-
beauftragte tätigen Lehrkräfte ergibt sich im Einzelfall aus der inhaltlichen und zeit-
lichen Begrenzung der jeweils übertragenen Ausbildungsaufgaben. Für Ausbil-
dungsbeauftragte gilt im Übrigen Abs. 1 entsprechend. 
 
(3)  Auf Vorschlag der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst bestimmt die Leitung der 
Ausbildungsschule im Benehmen mit der Leiterin oder dem Leiter des Studiense-
minars für die jeweiligen Unterrichtsfächer oder Fachrichtungen für mindestens ein 
Halbjahr eine anleitende Lehrkraft als Mentorin oder Mentor. Hauptamtliche Ausbil-
derinnen und Ausbilder sowie Ausbildungsbeauftragte können im begründeten 
Ausnahmefall als Lehrkräfte an ihrer Einsatzschule zugleich Mentorinnen und Men-
toren sein. Die Entscheidung trifft die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars. 
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§ 5  Vollversammlungen 
 
(1) An jedem Studienseminar werden eingerichtet: 

1.  die Vollversammlung der Ausbilderinnen und Ausbilder und 
2.  die Vollversammlung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst. 

Die Vollversammlungen sind jeweils von der oder dem Vorsitzenden bei Bedarf, 
mindestens jedoch einmal im Schuljahr, einzuberufen. Die oder der Vorsitzende 
muss die jeweilige Vollversammlung einberufen, wenn dies von mindestens einem 
Drittel der Mitglieder unter Vorlage einer Tagesordnung beantragt wird. Die Vollver-
sammlungen beschließen mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Be-
schlüsse der Vollversammlungen sind auf der nächsten Sitzung des Seminarrats zu 
beraten. 
 
(2)  Der Vollversammlung der Ausbilderinnen und Ausbilder gehören an: 

1.  die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars als Vorsitzende oder Vorsit-
zender, 

2.  die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Lei-
ters des Studienseminars, 

3.  die hauptamtlichen Ausbilderinnen und hauptamtlichen Ausbilder und 
4.  die Ausbildungsbeauftragten. 

Die Vollversammlung der Ausbilderinnen und Ausbilder hat folgende Aufgaben: 
1.  Erörterung des Arbeitsprogramms, der Ausbildungsorganisation und der 

Verwendung der finanziellen Mittel, 
2.  Beratung und Beschlussfassung über Anträge an den Seminarrat, 
3.  Erörterung über die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Aus- 

und Fortbildung sowie über deren Evaluation, 
4.  Entscheidung über die Bildung von Ausschüssen, 
5.  Wahl von fünf Personen als Mitglieder und fünf Personen als Ersatzmitglieder 

des Seminarrats und 
6.  Wahl der hauptamtlichen Ausbilderin oder des hauptamtlichen Ausbilders als 

Vertretung der ständigen Vertreterin oder des ständigen Vertreters der Leite-
rin oder des Leiters des Studienseminars auf Vorschlag der Leiterin oder des 
Leiters des Studienseminars. 

Bei der Wahl nach Satz 2 Nr. 5 kann jede und jeder Wahlberechtigte fünf Stimmen 
abgeben. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind in der Reihenfolge der für sie 
abgegebenen Stimmenzahl gewählt. 
 
(3)  Der Vollversammlung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst gehören alle an, 
die an dem jeweiligen Studienseminar den pädagogischen Vorbereitungsdienst ab-
leisten oder an einem Anpassungslehrgang nach § 61 Abs. 1 Nr. 2 des Hessischen 
Lehrkräftebildungsgesetzes teilnehmen. Die oder der Vorsitzende der Vollver-
sammlung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst wird von der Vollversammlung für 
die Dauer von einem Jahr gewählt. Bei Errichtung eines neuen Studienseminars 
beruft die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars die erste Vollversammlung  
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der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst ein. Die Vollversammlung der Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst hat folgende Aufgaben: 

1.  Erörterung des Arbeitsprogramms und der Ausbildungsorganisation, 
2.  Beratung und Beschlussfassung über Anträge an den Seminarrat, 
3.  Erörterung über die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Aus- 

und Fortbildung sowie über deren Evaluation, 
4.  Entscheidung über die Bildung von Ausschüssen und 
5.  Wahl von sechs Personen als Mitglieder und sechs Personen als Ersatzmit-

glieder des Seminarrats. 
Bei der Wahl nach Satz 4 Nr. 5 kann jede oder jeder Wahlberechtigte sechs Stim-
men abgeben. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind in der Reihenfolge der für 
sie abgegebenen Stimmenzahl gewählt. 
 
(4)  Die Vollversammlungen können im begründeten Ausnahmefall und nach Ge-
nehmigung durch die Hessische Lehrkräfteakademie auch in elektronischer Form 
durchgeführt werden. 
 
 
§ 6  Seminarrat 
 
(1)  Der Seminarrat setzt sich aus der Leiterin des Studienseminars als Vorsitzen-
der oder dem Leiter des Studienseminars als Vorsitzendem und den nach § 5 Abs. 
2 Satz 2 Nr. 5 und § 5 Abs. 3 Satz 4 Nr. 5 gewählten elf Mitgliedern zusammen. Die 
Amtszeit des Seminarrats beträgt jeweils ein Jahr. 
 
(2)  Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. Der Seminarrat berät und be-
schließt 

1.  über Empfehlungen zu allgemeinen Fragen der Ausbildung (Planung, Durch-
führung und Evaluation der Module und Ausbildungsveranstaltungen, über 
das Arbeitsprogramm und die Organisation der Ausbildung des Studiensemi-
nars), 

2.  über Empfehlungen für die Verwendung der dem Studienseminar zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmittel für Lehr- und Lernmaterial und für Veran-
staltungen. 

 
(3)  Der Seminarrat ist von der oder dem Vorsitzenden bei Bedarf, mindestens je-
doch zweimal im Schulhalbjahr, einzuberufen. Der Seminarrat muss einberufen 
werden, wenn dies von mindestens einem Drittel der Seminarratsmitglieder unter 
Vorlage einer Tagesordnung beantragt wird. 
 
(4)  Die Sitzungen des Seminarrates können im begründeten Ausnahmefall und 
nach Genehmigung durch die Hessische Lehrkräfteakademie auch in elektroni-
scher Form durchgeführt werden. 
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ZWEITER TEIL 
Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 6a  Standards für die Lehrkräftebildung 
 

Der Beschluss der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundes-
republik Deutschland vom 16. Dezember 2004 in der Fassung vom 16. Mai 2019 zu 
den Standards für die Lehrerbildung ist verbindliche Grundlage für die Lehrkräf-
teausbildung. 
 
 
§ 7  Regelungsbereich 
 

Für Prüfungen nach dieser Verordnung gelten die Regelungen dieses Teils, wenn 
nicht durch Gesetz oder durch diese Verordnung etwas anderes bestimmt ist. Mo-
dulabschlussprüfungen, Modulteilprüfungen, Modulprüfungen und Überprüfungen 
sind keine Prüfungen im Sinne von Satz 1. 
 
 
§ 8  Prüfungsgremium und Prüfungsausschuss 
 

(1)  Die oder der Vorsitzende des Prüfungsgremiums nach § 18 Abs. 5 des Hessi-
schen Lehrkräftebildungsgesetzes oder des Prüfungsausschusses nach § 44 Abs. 
2 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes ist für den geordneten Ablauf der 
Prüfung verantwortlich. Das Prüfungsgremium oder der Prüfungsausschuss berät 
und beschließt nicht öffentlich. Es oder er fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit. Wird keine Mehrheit erreicht, entscheidet die oder der Vorsitzende. Alle 
bei Beratungen und Beschlüssen des Prüfungsgremiums oder des Prüfungsaus-
schusses sowie bei Prüfungen Anwesenden sind zur Verschwiegenheit über Prü-
fungsvorgänge verpflichtet. 
 
(2)  Die Prüfungssprache ist Deutsch. 
 
(3)  Die oder der Vorsitzende muss Beschlüssen widersprechen, die gegen gelten-
de Rechtsvorschriften oder Bewertungsgrundsätze verstoßen. In diesen Fällen ist 
eine erneute Beschlussfassung oder Entscheidung unverzüglich herbeizuführen. 
Wird der Beschluss oder die Entscheidung aufrechterhalten und bleibt die oder der 
Vorsitzende bei ihrer oder seiner abweichenden Auffassung, entscheidet die Hessi-
sche Lehrkräfteakademie. 
 
 
§ 9  Teilnahme vorgesetzter Behörden, von Gästen und der Kirchen 
 

(1)  Vertreterinnen und Vertreter des für Lehrkräftebildung zuständigen Ministeri-
ums und der Hessischen Lehrkräfteakademie dürfen bei den Prüfungen, Beratun-
gen des Prüfungsgremiums oder des Prüfungsausschusses und der Bekanntgabe 
der Bewertungen anwesend sein. 
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(2)  Die oder der Vorsitzende des Prüfungsgremiums oder des Prüfungsausschus-
ses entscheidet unbeschadet des Abs. 1 über die Teilnahme von Gästen. Gäste 
können sein: 

1.  Personen, die ein dienstliches Interesse an der Teilnahme haben oder 
2.  Personen, die eine entsprechende Prüfung ablegen wollen, sofern sie die Zu-

lassung als Zuhörende rechtzeitig beantragt haben und die Prüfungskandida-
tin oder der Prüfungskandidat das Einverständnis erklärt hat. 

Während der Beratungen des Prüfungsgremiums oder des Prüfungsausschusses 
und der Bekanntgabe der Bewertungen sind Gäste nach Satz 2 Nr. 2 nicht zuge-
lassen. Gäste nach Satz 2 Nr. 1 sind nur mit Zustimmung der oder des Prüfungs-
vorsitzenden zugelassen. 
 
(3)  Zur Prüfung in evangelischer oder katholischer Religion ist eine Vertreterin oder 
ein Vertreter der jeweiligen Kirche einzuladen. Bei der Festlegung der Prüfungser-
gebnisse wirkt sie oder er nicht mit. 
 
 
§ 10  Niederschrift 
 
(1) Über jede Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen, aus der der wesentliche In-
halt, der Verlauf und das Ergebnis der Beratungen ersichtlich sind. Sie enthält ins-
besondere: 

1.  die Bezeichnung der Prüfung und die Art der Durchführung, 
2.  die Bezeichnung des Lehramts oder der Lehrbefähigung und der Fächer oder 

Fachrichtungen, auf die sich die Prüfung bezieht, 
3.  den Namen und gegebenenfalls die Amtsbezeichnung der Prüfungskandida-

tin oder des Prüfungskandidaten, 
4.  die Namen und Amtsbezeichnungen der Mitglieder des Prüfungsgremiums 

oder des Prüfungsausschusses, 
5.  die Namen und gegebenenfalls Amtsbezeichnungen weiterer anwesender 

Personen, 
6.  Beginn und Ende der einzelnen Prüfungsteile, 
7.  gegebenenfalls einen Vermerk über Krankmeldungen und die daraufhin er-

folgten Entscheidungen, 
8.  Einzelbewertungen und Gesamtbewertung und 
9.  Angaben über besondere Vorkommnisse. 

 
(2)  Die einzelnen Teile der Niederschrift werden von der jeweiligen Protokollantin 
oder dem jeweiligen Protokollanten unterzeichnet. Die Gesamtbewertung ist von 
allen Mitgliedern des Prüfungsgremiums oder des Prüfungsausschusses zu unter-
schreiben. Erteilte Bewertungen dürfen nicht mehr geändert werden und sind der 
Prüfungskandidatin oder dem Prüfungskandidaten vom Prüfungsgremium oder vom 
Prüfungsausschuss im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. 
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§ 11  Rücktritt, Versäumnis, Verhinderung, Prüfungsunfähigkeit 
 
(1)  Die oder der Vorsitzende stellt vor Beginn der Prüfung durch Fragen fest, ob 
die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat sich aufgrund von Krankheit prü-
fungsunfähig fühlt. Erklärt die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat, sie 
oder er fühle sich prüfungsunfähig, nimmt sie oder er an der Prüfung dieses Tages 
nicht teil und ist bis zur Wiederherstellung der Prüfungsfähigkeit von der Prüfung 
zurückgestellt. Sie oder er hat innerhalb von drei Kalendertagen ein amtsärztliches 
Zeugnis vorzulegen. 
 
(2)  Tritt die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat aus einem von ihr oder 
ihm zu vertretenden Grund von der Prüfung zurück, gilt die Prüfung als nicht be-
standen. Tritt die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat 

1.  wegen Prüfungsunfähigkeit aufgrund von Krankheit oder 
2.  aus einem anderen nicht von ihr oder ihm zu vertretenden Grund mit Zu-

stimmung der Hessischen Lehrkräfteakademie 
von der Prüfung zurück, gilt die Prüfung als nicht abgelegt. Im Fall des Satz 2 Nr. 1 
hat die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat innerhalb von drei Kalender-
tagen ein amtsärztliches Zeugnis vorzulegen. 
 
(3)  Eine Verhinderung an der Prüfungsteilnahme hat die Prüfungskandidatin oder 
der Prüfungskandidat der Hessischen Lehrkräfteakademie unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Versäumt die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat einen ein-
zelnen Prüfungstermin ohne wichtigen Grund oder versäumt sie oder er die Mittei-
lung nach Satz 1, so werden die zu diesem Termin zu erbringenden Prüfungsleis-
tungen mit der Note „ungenügend“ (null Punkte) oder, falls eine Bewertung nach § 
24 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes nicht vorgesehen ist, als „nicht be-
standen“ bewertet. Ansonsten gilt die Prüfung als nicht abgelegt. 
 
 
§ 11a  Nachteilsausgleich 
 
(1)  Auf Antrag einer Prüfungskandidatin oder eines Prüfungskandidaten mit einer 
nur vorübergehenden Funktionsbeeinträchtigung, wie zum Beispiel einem Arm-
bruch, oder mit einer Behinderung ist ein der Beeinträchtigung angemessener 
Nachteilsausgleich zu gewähren. 
 
(2)  Die Hessische Lehrkräfteakademie entscheidet, gegebenenfalls nach Vorlage 
eines amtsärztlichen Zeugnisses, über Abweichungen von Vorschriften über das 
jeweilige Prüfungsverfahren. 
 
(3)  Formen des Nachteilsausgleiches sind Differenzierungen hinsichtlich der Art 
und Weise der Leistungserbringung oder der äußeren Bedingungen entsprechend  
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den Beeinträchtigungen oder Schwierigkeiten der jeweiligen Prüfungskandidatin 
oder des jeweiligen Prüfungskandidaten. Dies können insbesondere folgende 
Maßnahmen sein: 

1.  verlängerte Bearbeitungszeiten, 
2.  Zulassung von Pausenzeiten, 
3.  Bereitstellung oder Zulassung spezieller technischer Hilfs- oder Arbeitsmittel, 

wie zum Beispiel Computer ohne Rechtschreibprüfung, Audiohilfen, Schreib-
hilfen bei orthopädischen Beeinträchtigungen, Schreib- oder Lesehilfen bei 
Sehbeeinträchtigungen, 

4.  Anpassung der räumlichen Bedingungen, wie zum Beispiel Bereitstellung ei-
nes Einzelarbeitsplatzes in einem gesonderten Raum oder die Bereitstellung 
eines Stehpultes. 

 
(4)  Die fachlichen Anforderungen an die jeweilige Prüfung bleiben unberührt. 
 
 
§ 12  Täuschungsversuche bei der Zulassung zur Prüfung 
 
(1)  Eine Prüfungskandidatin oder ein Prüfungskandidat, die oder der hinsichtlich 
ihrer oder seiner Vorleistungen, die bei der Zulassung zur Prüfung bedeutsam wa-
ren, täuscht oder zu täuschen versucht, wird von der Prüfung ausgeschlossen. Die 
Prüfung ist in diesem Fall nicht bestanden. Die Entscheidung trifft die Hessische 
Lehrkräfteakademie nach Anhörung der Prüfungskandidatin oder des Prüfungs-
kandidaten. 
 
(2)  Stellt sich erst nach Abschluss der Prüfung heraus, dass die Voraussetzungen 
des Abs. 1 Satz 1 vorgelegen haben, ist die Prüfung nachträglich nicht bestanden 
und das Zeugnis einzuziehen. Die Entscheidung trifft die Hessische Lehrkräfteaka-
demie nach Anhörung der Prüfungskandidatin oder des Prüfungskandidaten. 
 
§ 13  (aufgehoben) 
 
§ 14  Prüfungsakte 
 
(1)  Über jede Prüfung wird eine Prüfungsakte geführt. Sie enthält sämtliche für die 
Prüfung bedeutsamen Unterlagen. Dies sind insbesondere: 

1.  die Meldeunterlagen, 
2.  die Niederschriften und 
3.  gegebenenfalls die schriftlichen Entwürfe zu Lehrproben. 

 
(2)  Für die Einsichtnahme in die Prüfungsakten gelten die allgemeinen Bestim-
mungen. 
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DRITTER TEIL 
Wissenschaftliche Ausbildung 
 
Erster Abschnitt 
Studium 
 
§ 15  Kompetenzen und Inhalte 
 
(1)  Im Studium für alle Lehrämter werden grundlegende berufliche Kompetenzen 
für Unterricht, Erziehung, Beratung, Lerndiagnostik und Evaluation in den Fachwis-
senschaften, den Fachdidaktiken, den Bildungswissenschaften und in der prakti-
schen Ausbildung im Rahmen des Studiums erworben. Hierbei finden die in § 1 
Abs. 3 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes genannten Inhalte besondere 
Berücksichtigung. 
 
(2)  Zentrale Kompetenzen in den Fachwissenschaften sind: 

1.  Struktur, Konzepte und Inhalte der jeweiligen Disziplin kennen und erörtern 
sowie fachliche Fragen selbst entwickeln, 

2.  Forschungsmethoden der Disziplin beschreiben, anwenden und bewerten, 
3.  fachwissenschaftliche Begriffs-, Modell- und Theoriebildung sowie deren Sys-

tematik kennen und ihren Stellenwert reflektieren, 
4.  Forschungsergebnisse angemessen darstellen und in ihrer fachlichen und 

überfachlichen Bedeutung einschätzen, 
5.  interdisziplinäre Verbindungen zu anderen Wissenschaften aufzeigen, 
6.  sich in neue, für das Unterrichtsfach relevante Entwicklungen der Disziplin 

selbstständig einarbeiten, 
7.  fachwissenschaftliche und gegebenenfalls fachpraktische Fragestellungen, 

Methoden, Theorien, Forschungsergebnisse und Inhalte in Bezug auf das 
spätere Berufsfeld einschätzen und 

8.  fachpraktische Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf das jeweilige Lehr-
amt erwerben und anwenden. 

 
(3)  Zentrale Kompetenzen in den Fachdidaktiken sind: 

1.  die Bildungsziele des Faches und der beteiligten Fächer begründen sowie ih-
re Legitimation und Entwicklung im gesellschaftlichen und historischen Kon-
text darstellen und reflektieren, 

2.  fachdidaktische Theorien und die fachdidaktische Forschung für Lehren und 
Lernen kennen und darstellen, 

3.  fachdidaktische Ansätze zur Konzeption von fachlichen Unterrichtsprozessen 
kennen, in exemplarische Unterrichtsentwürfe umsetzen und mit Methoden 
der empirischen Unterrichtsforschung auswerten und weiter entwickeln, 

4.  schulische und außerschulische fachbezogene Praxisfelder erfassen und kri-
tisch analysieren, 

5.  die Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern theoretisch ana-
lysieren und empirisch beschreiben, 
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6.  Grundlagen der fach- und anforderungsgerechten Leistungsbeurteilung und 

der Lernförderung darstellen und reflektieren, 
7.  fachspezifische Lernschwierigkeiten analysieren und exemplarisch erläutern 

sowie Förderungsmöglichkeiten einschätzen, 
8.  Konzepte der Medienpädagogik kennen sowie den Einsatz der Informations- 

und Kommunikationstechnologien, von Schulbüchern, digitalen Lehrwerken 
sowie Lehr- und Lernprogrammen und anderen Medien in fachlichen Lehr- 
und Lernprozessen analysieren und begründen und 

9.  Persönlichkeits- und Rollentheorien kennen und für das spezifische Unter-
richtshandeln als Fachlehrerin oder Fachlehrer weiterentwickeln. 

 
(4)  Zentrale Kompetenzen in den Bildungswissenschaften sind: 

1.       Bildungstheorien und ihr Verhältnis zu Gesellschaftstheorien kennen 
     und Erziehungs- und Bildungsstandards danach einschätzen, 

2.       Methoden und Ergebnisse der Jugend- und Bildungsforschung sowie  
     der Entwicklungspsychologie kennen und ihren Einfluss auf pädagogi- 
     sches Handeln reflektieren, 

3.       Verfahren und Ziele von Schulentwicklung beschreiben sowie  
     Verfahren der Evaluation und Qualitätssicherung darstellen und 
     einschätzen, 

4.       Schule, Schulsystem und Beruf der Lehrkraft in historischen und  
     gesellschaftlichen Zusammenhängen darstellen und reflektieren, 

5.       Lernstrategien und Lernmethoden für Unterricht und Erziehung 
     analysieren, begründen und bewerten, 

6.       Vermittlungs- und Interaktionsprozesse für pädagogisches Handeln in  
     Unterricht und Schule unter verschiedenen Bedingungen analysieren,  
     darstellen und reflektieren, 

7.       den Einsatz digitaler Medien pädagogisch begründen, didaktisch  
     reflektieren und argumentativ vertreten, 

8.       Prozesse und Maßnahmen der Koedukation, interkultureller sowie 
     integrativer Erziehung und Bildung beschreiben und einschätzen, 

9.       Heterogenität mit diagnostischen Mitteln erfassen und reflektieren, 
10.  Konfliktsituationen und Kommunikationsstörungen in Unterricht und  

     Erziehung analysieren und Bewältigungsstrategien darstellen und 
     bewerten, 

11.  demokratische Werte und Normen sowie deren Vermittlung kennen 
     und reflektieren, 

12.  Wirkung menschlichen Handelns auf zukünftige Generationen und 
     andere Regionen der Welt reflektieren und nachhaltige Handlungs- 
     ansätze argumentativ vertreten und 

13.  Erziehungsprozesse zur Förderung wissens- und werturteilbasierter 
     Verantwortungsübernahme in der Gesellschaft kennen und  
     reflektieren. 
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Im Übrigen gelten für die Bildungswissenschaften die von der Ständigen Konferenz 
der Kultusminister der Länder beschlossenen Standards und Kompetenzen für die 
Bildungswissenschaften. 
 
(5)  Kompetenzen werden im Zusammenhang mit Inhalten und Methoden erwor-
ben. Kompetenzen, Inhalte und Methoden sind in den Lehramtsstudienordnungen 
der Universitäten nach § 48 Abs. 2 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 
14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Sep-
tember 2021 (GVBl. S. 622, 675), in der jeweils geltenden Fassung, in einem 
Kerncurriculum auszuweisen. Die von der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
beschlossenen Bildungsstandards für den Unterricht und die von dem für Lehrkräf-
tebildung zuständigen Ministerium mit Rechtsverordnung für verbindlich erklärten 
Lehrpläne und Kerncurricula für die Unterrichtsfächer bilden den Orientierungsrah-
men für die Festlegung der Inhalte von Modulen. 
 
 
§ 16  Modulstruktur 
 
(1)  Die zu beschreibenden Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule sind in der Regel 
im Verhältnis von zwei zu eins über die gesamte Studiendauer festzulegen. 
 
(2)  Die Pflicht- und Wahlpflichtmodule werden nach folgenden Kriterien beschrie-
ben: 

1.  Kompetenzen, 
2.  Thema und Inhalt, 
3.  Organisationsformen, 
4.  Voraussetzungen für die Teilnahme, 
5.  Arbeitsaufwand, 
6.  Leistungspunkte, 
7.  Art der Prüfungen, 
8.  Dauer des Moduls und Angebotsturnus und 
9.  Verwendbarkeit des Moduls in Lehramtsstudiengängen und anderen Stu-

diengängen. 
Die oder der Modulverantwortliche oder die koordinierende Stelle, die Ansprech-
partnerin oder der Ansprechpartner sind jeweils aktuell auszuweisen. 
 
(3)  Die Hochschulen legen fest, in welchem zeitlichen Turnus ein Modul angeboten 
wird. Dabei ist sicherzustellen, dass die durchgängige Studierbarkeit eines Studi-
engangs gegeben ist. 
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§ 17  Arbeitsaufwand 
 
(1)  Der Arbeitsaufwand wird durch den Zeitaufwand der Studierenden für das Prä-
senzstudium in direktem Kontakt mit Lehrenden der Universität und den Arbeits-
stunden für aus dem Studium resultierende Aufgaben wie Vor- und Nachbereitung 
von Lehrveranstaltungen, weiteres Selbststudium, Hausarbeiten oder Prüfungsvor-
bereitungen bestimmt. 
 
(2)  Der Arbeitsaufwand der Studierenden für die aus dem Studium resultierenden 
Aufgaben wird der Präsenzzeit hinzugerechnet. Das Verhältnis der beiden Anteile 
für den gesamten Arbeitsaufwand nach Abs. 1 beträgt in der Regel zwei zu eins. 
Sonderregelungen zum Arbeitsaufwand, zum Beispiel in den Naturwissenschaften 
oder in Fächern mit hohen fachpraktischen Anteilen, können in den Lehramtsstudi-
enordnungen der Universitäten getroffen werden. 
 
(3)  Der gesamte kalkulierte Arbeitsaufwand beträgt einschließlich der vorlesungs-
freien Zeit 900 Stunden im Semester oder 1 800 Stunden im Studienjahr. Bei einem 
Teilzeitstudium ist der Arbeitsaufwand entsprechend anteilig zu bestimmen. 
 
 
§ 18  Leistungspunkte 
 
(1)  Ein Leistungspunkt entspricht einem Arbeitsaufwand von insgesamt 30 Stun-
den. In der Regel können 30 Leistungspunkte pro Semester erworben werden. 
 
(2)  In den Lehramtsstudiengängen für die Grundschule und die Hauptschule und 
Realschule sind insgesamt 180, für die übrigen Lehramtsstudiengänge insgesamt 
240 Leistungspunkte nachzuweisen. 
 
(3)  In den Bildungswissenschaften sind in der Regel 60 Leistungspunkte nachzu-
weisen. 
 
(4)  Fachdidaktische und fachwissenschaftliche Studienanteile können in je eigen-
ständigen Modulen oder gemeinsam in ein Modul integriert organisiert werden. Der 
Studienanteil in den Fachdidaktiken soll in der Regel mit 60 Leistungspunkten ge-
wichtet werden. 
 
(5)  Die Teile der Ersten Staatsprüfung nach § 19 des Hessischen Lehrkräftebil-
dungsgesetzes sind keine Studienanteile. Der Arbeitsaufwand hierfür entspricht 
insgesamt 30 Leistungspunkten nach Abs. 1 Satz 1. Dieser Arbeitsaufwand ist im 
Zeugnis der Ersten Staatsprüfung zusätzlich zu den Leistungspunkten nach § 9 
Abs. 5 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes auszuweisen. 
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§ 19  Praktische Ausbildung im Rahmen des Studiums 
 
(1)  In der praktischen Ausbildung im Rahmen des Studiums nach § 15 Abs. 2 bis 5 
des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes nehmen die Studierenden am gesam-
ten Schulleben teil. Hierzu gehören neben Hospitationen insbesondere eigene Un-
terrichtsversuche unter Anleitung von schulischen Betreuerinnen und Betreuern 
und Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts wie Konferenzen, Elternabende, 
Wandertage, Schulfahrten, Sportveranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen und 
Projekte. Die Studierenden erhalten Einblick in die Tätigkeit von Lehrkräften als 
Führungskräfte. Sie übernehmen daher auch ausbildungsrelevante Aufgaben aus 
den Bereichen Unterstützung der Schulleitung und der Fachgebiete, individuelle 
Förderung, Medien und Mitgestaltung der Selbstständigkeit von Schule. Die Studie-
renden dürfen nicht für Vertretungsunterricht herangezogen werden. 
 
(2)  Die Betreuerinnen und Betreuer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 
praktischen Ausbildung im Rahmen des Studiums leiten die Studierenden in der 
Schule bei der Vorbereitung und Durchführung von Unterrichtsversuchen an und 
beraten die Studierenden systematisch zu ihrem Lernfortschritt. Hierzu erhalten 
diese Betreuerinnen und Betreuer Fortbildungsangebote durch Hochschulen und 
Studienseminare. 
 
(3)  Die praktische Ausbildung im Rahmen des Studiums wird durch Veranstaltun-
gen der Hochschulen, insbesondere in den Bildungswissenschaften und Didakti-
ken, vorbereitet, begleitet und ausgewertet. 
 
(4)  Für die Teilnahme an Prüfungen der Hochschule sind die Studierenden von 
ihrer Anwesenheitspflicht in der Schule befreit. Entsprechende Termine sind der 
Schule seitens der Studierenden rechtzeitig anzuzeigen. 
 
(5)  Die Zuweisung an die Praktikumsschulen erfolgt durch die Hochschulen. Stu-
dierende können grundsätzlich nicht Schulen zugewiesen werden, die sie selbst 
besucht haben. 
 
(6)  Mit jeder und jedem Studierenden wird nach Beendigung der praktischen Aus-
bildung im Rahmen des Studiums in einer Auswertungsveranstaltung ein Bera-
tungs- und Reflexionsgespräch durch die Praktikumsbetreuerin oder den Prakti-
kumsbetreuer der Hochschule geführt. Hierin ist die Eignung für den Beruf der 
Lehrkraft zu thematisieren. Die Praktikumsschule stellt der Praktikumsbetreuerin 
oder dem Praktikumsbetreuer einen schriftlichen Würdigungsbeitrag über die Leis-
tungen der oder des Studierenden in den Bereichen nach Abs. 1 Satz 2 zur Verfü-
gung. 
 
(7)  Die praktische Ausbildung im Rahmen des Studiums ist ein Pflichtmodul der 
Lehramtsstudiengänge mit 30 Leistungspunkten nach § 18 Abs. 1, wobei zehn 
Leistungspunkte auf das Grundpraktikum und 20 Leistungspunkte auf das Praxis-
semester entfallen; eine Abweichung von dieser Verteilung der Leistungspunkte ist  



 

                                               Lehrerbildung 
 

 6  

              Verordnung zur Durchführung des Lehrkräftebildungsgesetzes 
 

 
 
 

Dezember 2024   3(19) 

 
im Umfang von bis zu vier Leistungspunkten möglich, wenn die jeweilige Studien- 
oder Praktikumsordnung dies vorsieht. Diese Leistungspunkte sind den Bildungs-
wissenschaften und den Didaktiken zuzuordnen. Die Bewertung erfolgt auf Grund-
lage eines von der oder dem Studierenden zu erstellenden Praktikumsberichts, in 
dem die Erfahrungen des Praxissemesters kriteriengeleitet dargestellt werden. 
Wenn eine Studierende oder ein Studierender ohne Genehmigung der Hochschule 
oder aus Gründen, die von ihr oder ihm zu vertreten sind, ihrer oder seiner Anwe-
senheitspflicht an der Praktikumsschule nicht nachkommt, ist die praktische Ausbil-
dung im Rahmen des Studiums nicht bestanden. 
 
(8)  Die praktische Ausbildung im Rahmen des Studiums kann im Grundpraktikum 
oder im Praxissemester an Schulen im europäischen Ausland oder an einer deut-
schen Auslandsschule abgeleistet werden, wenn die Ziele der praktischen Ausbil-
dung im Rahmen des Studiums nach § 15 Abs. 3 des Hessischen Lehrkräftebil-
dungsgesetzes erreicht werden. Die praktische Ausbildung im Rahmen des Studi-
ums kann im Grundpraktikum oder im Praxissemester auch im Teilzeitstudium im 
Sinne von § 19 Abs. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes erfolgen, wenn die Ziele 
der praktischen Ausbildung im Rahmen des Studiums nach § 15 Abs. 3 des Hessi-
schen Lehrkräftebildungsgesetzes erreicht werden. 
 
(9)  Die Hochschulen erlassen Praktikumsordnungen zur näheren Ausgestaltung 
der praktischen Ausbildung im Rahmen des Studiums. Sie treffen darin insbeson-
dere Regelungen über 

1.  Verfahren und Fristen zur Anmeldung der Studierenden für die praktische 
Ausbildung im Rahmen des Studiums, 

2.  das Verfahren der Zuweisung der Studierenden an die Praktikumsschu-
len, 

3.  die Wiederholbarkeit der praktischen Ausbildung im Rahmen des Studi-
ums im Fall des Nichtbestehens, 

4.  die Verteilung der Aufgaben zwischen Hochschule und Praktikumsschule, 
5.  Art und Umfang der von den Studierenden durchzuführenden Unterrichts-

versuche und 
6.  die Betreuung der Studierenden während der praktischen Ausbildung im 

Rahmen des Studiums. 
 
 
§ 20  Ordnungen und Modulabschlussprüfungen 
 
(1)  In den Lehramtsstudienordnungen der Universitäten wird geregelt, welche 
zwölf bewerteten Module in die Gesamtnote nach § 29 Abs. 2 Nr. 1 des Hessischen 
Lehrkräftebildungsgesetzes einzubringen sind. 
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(2)  Die Modulabschlussprüfung bezieht die in § 15 Abs. 2 bis 4 dargestellten Kom-
petenzen des geprüften Moduls ein. Sie wird mit Punkten und Noten nach § 24 des 
Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes bewertet. Eine Bewertung für die Modul-
abschlussprüfung kann auch kumulativ aus Noten und Punkten für Modulteilprü-
fungen gebildet werden. Über die Modulabschlussprüfung wird eine Bescheinigung 
erstellt, die die Bewertung beinhaltet. Die Prüfungsformen für den Modulabschluss 
werden in den Lehramtsstudienordnungen der Universitäten festgelegt. Auf die 
Verwendung unterschiedlicher Prüfungsformen ist zu achten. 
 
(3)  Leistungspunkte nach § 9 Abs. 5 Satz 2 des Hessischen Lehrkräftebildungsge-
setzes sowie Noten und Punkte nach § 24 des Hessischen Lehrkräftebildungsge-
setzes werden getrennt ausgewiesen. 
 
(4)  Bei einer Bewertung der Modulabschlussprüfung mit weniger als fünf Punkten 
nach § 24 Abs. 1 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes ist ein Modul nicht 
bestanden. 
 
(5)  In den Lehramtsstudienordnungen der Universitäten werden Regelungen über 
die Wiederholbarkeit nicht bestandener Module getroffen. 
 
 
§ 21  Betriebspraktikum 
 
(1)  Das Betriebspraktikum nach § 15 Abs. 1 des Hessischen Lehrkräftebildungs-
gesetzes dient der Vororientierung für das künftige Arbeitsfeld und der Erfahrung 
von außerhalb der Schule gelegenen Bereichen. 
 
(2)  Der Nachweis über das Betriebspraktikum ist von der besuchten Einrichtung 
auszustellen. Voraussetzung für die Ausstellung des Nachweises ist die Dokumen-
tation der Beobachtungen und Erfahrungen durch die Praktikantin oder den Prakti-
kanten nach § 15 Abs. 1 Satz 4 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes. 
 
(3)  Das Betriebspraktikum ist nicht Teil des Arbeitsaufwands nach § 17. 
 
§ 22  (aufgehoben) 
 
 
 

Zweiter Abschnitt 
Erste Staatsprüfung 
 
§ 23  Meldung und Zulassung 
 
(1)  Die Meldung zu den Klausuren und mündlichen Prüfungen ist schriftlich an die 
Ausbildungsbehörde zu richten. Sie legt die jeweiligen Termine für die Meldung 
fest. 
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(2)  Der Meldung sind Nachweise nach § 20 Abs. 2 des Hessischen Lehrkräftebil-
dungsgesetzes beizufügen. Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist, haben einen Nachweis über die für den Unterricht erforderlichen 
deutschen Sprachkenntnisse vorzulegen. Die deutschen Sprachkenntnisse sind auf 
dem Niveau C1 GER nach Maßgabe der Vorgaben der Rahmenordnung über 
Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an deutschen Hochschulen (RO-DT) 
nach den Beschlüssen der Hochschulrektorenkonferenz vom 8. Juni 2004 in der 
Fassung vom 23. Juli 2020 und der Kultusministerkonferenz vom 25. Juni 2004 in 
der Fassung vom 28. November 2019 nachzuweisen. Die Hessische Lehrkräf-
teakademie kann eine in Deutschland oder dem deutschsprachigen Ausland er-
worbene Hochschulzugangsberechtigung als Nachweis anerkennen. Zum Nach-
weis kann auch eine Deutschprüfung vor der Hessischen Lehrkräfteakademie ab-
gelegt werden. Über gegebenenfalls weitere zur Meldung vorzulegende Unterlagen 
entscheidet die Hessische Lehrkräfteakademie. 
 
(3)  Die Zulassung zu den Klausuren und mündlichen Prüfungen kann erst erfolgen, 
wenn die Nachweise und Unterlagen nach Abs. 2 bei der Hessischen Lehrkräf-
teakademie vorliegen. 
 
(4)  Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn nachträglich Gründe bekannt 
werden, die eine Versagung der Zulassung gerechtfertigt hätten. Die Bewerberin 
oder der Bewerber ist vor einer Entscheidung zu hören. 
 
(5)  Die Zulassung kann nicht erfolgen, wenn eine Lehramtsprüfung oder eine sons-
tige Prüfung, die zum Eintritt in den pädagogischen Vorbereitungsdienst für das 
angestrebte Lehramt berechtigt, in Hessen oder einem anderen Land der Bundes-
republik Deutschland endgültig nicht bestanden wurde und diese der beantragten 
Lehramtsprüfung gleichartig oder gleichwertig ist. 
 
 
§ 24  Inhaltliche Anforderungen 
 
Die inhaltlichen Anforderungen der Prüfungsteile nach § 19 des Hessischen Lehr-
kräftebildungsgesetzes ergeben sich aus den im Studium zu erwerbenden Kompe-
tenzen nach § 15 Abs. 1 bis 4. 
 
 
§ 25  Wissenschaftliche Hausarbeit 
 
(1)  Die wissenschaftliche Hausarbeit wird im Zusammenhang mit einem Modul an-
gefertigt. Sie kann im Fach Kunst oder im Fach Musik einen künstlerisch-
praktischen Schwerpunkt haben. 
 
(2)  Die wissenschaftliche Hausarbeit ist als Einzelarbeit anzufertigen. 
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(3)  Die Bewerberin oder der Bewerber kann mit einer fachkundigen Prüferin oder 
mit einem fachkundigen Prüfer der Hessischen Lehrkräfteakademie einen Themen-
vorschlag erörtern. Die Prüferin oder der Prüfer schlägt der Hessischen Lehrkräf-
teakademie ein Thema vor. Findet keine Erörterung nach Satz 1 statt, bestimmt die 
Hessische Lehrkräfteakademie eine Prüferin oder einen Prüfer, die oder der den 
Themenvorschlag vorlegt. Die Bewerberin oder der Bewerber hat keinen Anspruch 
auf Bestellung einer bestimmten Prüferin oder eines bestimmten Prüfers. Bei der 
Entscheidung hat die Hessische Lehrkräfteakademie darauf zu achten, dass das 
Thema dem Zweck der wissenschaftlichen Hausarbeit nach § 21 Abs. 1 des Hessi-
schen Lehrkräftebildungsgesetzes entspricht, die Beschaffung der Hilfsmittel keine 
ungewöhnlichen Schwierigkeiten bereitet und die Anfertigung der wissenschaftli-
chen Hausarbeit in der festzusetzenden Frist möglich ist. Sie bestellt zwei Gutach-
terinnen oder Gutachter, darunter die fachkundige Prüferin oder den fachkundigen 
Prüfer nach Satz 1 oder 3. 
 
(4)  Die Frist für die Anfertigung der wissenschaftlichen Hausarbeit beträgt zwölf 
Wochen. Sie beginnt mit der Bekanntgabe des Themas durch die Hessische Lehr-
kräfteakademie. Sie kann in begründeten Ausnahmefällen auf Antrag, der vor Ab-
lauf der Frist zu stellen ist, eine Nachfrist von bis zu vier Wochen gewähren. Eine 
Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der aufgrund von Krankheit eine Nachfrist 
beantragt, muss unverzüglich ab Erkrankungsbeginn ein amtsärztliches Zeugnis 
vorlegen. 
 
(5)  Wird die Frist oder Nachfrist nicht eingehalten, so gilt die wissenschaftliche 
Hausarbeit als nicht bestanden, sofern nicht die Bewerberin oder der Bewerber 
nachweist, dass die Frist oder Nachfrist ohne eigenes Verschulden versäumt wur-
de. In diesem Fall entscheidet die Hessische Lehrkräfteakademie, ob eine weitere 
Frist gewährt oder eine neue Aufgabe gestellt wird. Die Bewerberin oder der Be-
werber, die oder der aufgrund einer Krankheit vom laufenden Prüfungsverfahren 
zurücktritt, muss ein amtsärztliches Zeugnis vorlegen. Verzögert sich die Abgabe 
der wissenschaftlichen Hausarbeit wegen Krankheit oder sonstigen von der Bewer-
berin oder dem Bewerber nicht zu vertretenden Gründen um mehr als sechs Wo-
chen, ist ein neues Thema zu stellen. 
 
(6)  Die wissenschaftliche Hausarbeit ist in deutscher Sprache abzufassen. In den 
neusprachlichen Unterrichtsfächern ist eine Zusammenfassung der Arbeit in der 
jeweiligen Fremdsprache beizufügen. Auf Antrag kann die wissenschaftliche Haus-
arbeit in den neueren Fremdsprachen auch vollständig in der jeweiligen Fremd-
sprache abgefasst werden; in diesem Fall findet Satz 2 keine Anwendung. Die Ent-
scheidung trifft die Hessische Lehrkräfteakademie. 
 
(7)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss am Schluss der wissenschaftlichen 
Hausarbeit versichern, dass sie oder er die Arbeit selbstständig verfasst, keine an-
deren als die angegebenen Hilfsmittel verwendet und sämtliche Stellen, die ande-
ren Druckwerken oder digitalisierten Werken im Wortlaut oder dem Sinn nach ent-
nommen sind, in jedem einzelnen Fall unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht  
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hat. Die Versicherung ist auch für Zeichnungen, Skizzen, Notenbeispiele sowie 
bildliche und sonstige Darstellungen abzugeben. 
 
(8) Die wissenschaftliche Hausarbeit ist in zweifacher Ausfertigung gedruckt und 
dauerhaft gebunden und in zweifacher Ausfertigung auf jeweils einem elektroni-
schen Speichermedium im PDF-Format bei der Hessischen Lehrkräfteakademie 
einzureichen. Die Hessische Lehrkräfteakademie leitet die Hausarbeit nach dem 
festgesetzten Abgabetermin der Erstgutachterin oder dem Erstgutachter zu. Diese 
oder dieser hat unverzüglich das von ihr oder ihm zu erstellende Gutachten mit No-
te und Punktzahl versehen an die Zweitgutachterin oder den Zweitgutachter weiter-
zuleiten. Diese oder dieser erstellt unverzüglich das Zweitgutachten und erteilt 
ebenfalls eine Note und Punktzahl. Nach Abschluss des Bewertungsverfahrens lei-
tet die Zweitgutachterin oder der Zweitgutachter die wissenschaftliche Hausarbeit 
einschließlich der Gutachten unmittelbar an die Hessische Lehrkräfteakademie zu-
rück. 
 
(9)  Die Hessische Lehrkräfteakademie setzt aufgrund der Gutachten endgültig die 
Note und Punktzahl für die wissenschaftliche Hausarbeit fest und teilt sie der Be-
werberin oder dem Bewerber mit. Bei unterschiedlicher Beurteilung innerhalb der 
Gutachten ergibt sich die endgültige Punktzahl in der Regel durch Mittelwertbil-
dung. 
 
(10)  Zeigt die wissenschaftliche Hausarbeit schwerwiegende und gehäufte Verstö-
ße gegen die Regeln der deutschen Sprache oder gegen die äußere Form, kann 
sie nicht mit fünf oder mehr Punkten bewertet werden. Bei der Entscheidung sind 
die Anzahl und Art der Verstöße zu gewichten und in Relation zu Wortzahl, Wort-
schatz und Satzbau zu setzen. 
 
(11)  Die wissenschaftliche Hausarbeit darf zu anderen Zwecken, etwa zum Erwerb 
der Doktorwürde oder eines akademischen Abschlusses oder zur Veröffentlichung 
nicht verwendet werden, bevor die Prüfung abgeschlossen und das Zeugnis aus-
gehändigt ist. 
 
(12)  Anstelle der wissenschaftlichen Hausarbeit kann auf Antrag der Bewerberin 
oder des Bewerbers eine bereits bewertete wissenschaftliche Hausarbeit, eine Ar-
beit zur Erlangung eines universitären Diploms, eines Magisters oder eines akkredi-
tierten Masterabschlusses angenommen werden. 
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§ 26  Klausuren 
 
(1)  Die Klausuren sind in jeweils vier Zeitstunden anzufertigen. Die Aufgaben und 
die erlaubten Hilfsmittel werden von der Hessischen Lehrkräfteakademie auf Vor-
schlag der von ihr berufenen Prüferinnen und Prüfer festgelegt. 
 
(2)  Die Hessische Lehrkräfteakademie leitet die Klausur der Erstgutachterin oder 
dem Erstgutachter zu, die oder der sie nach der Bewertung an die Zweitgutachterin 
oder den Zweitgutachter weiterleitet. Die Bewertung erfolgt jeweils unverzüglich 
schriftlich durch Erteilung einer Note und einer Punktzahl. Nach Abschluss des Be-
wertungsverfahrens leitet die Zweitgutachterin oder der Zweitgutachter die Klausur 
an die Hessische Lehrkräfteakademie zurück. § 25 Abs. 9 gilt entsprechend. 
 
(3)  Weist die Klausur schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die Regeln 
der deutschen Sprache oder gegen die äußere Form auf, kann sie nicht mit fünf 
oder mehr Punkten bewertet werden. Bei der Entscheidung sind die Anzahl und Art 
der Verstöße zu gewichten und in Relation zu Wortzahl, Wortschatz und Satzbau 
zu setzen. 
 
(4)  In den neueren Fremdsprachen sind die Klausuren mindestens zur Hälfte in der 
jeweiligen Fremdsprache anzufertigen. 
 
(5)  Versäumt die Bewerberin oder der Bewerber aus einem selbst zu vertretenden 
Grund den Klausurtermin oder gibt sie oder er eine Klausur nicht rechtzeitig ab, ist 
diese Klausur mit null Punkten zu bewerten. 
 
(6)  Die Hessische Lehrkräfteakademie kann im Benehmen mit den zuständigen 
Einrichtungen der Universitäten landesweit einheitliche Klausuren durchführen. Das 
gilt insbesondere für den Bereich der Bildungswissenschaften. 
 
 
§ 27  Mündliche Prüfung 
 
(1)  Jede Bewerberin und jeder Bewerber wird einzeln geprüft. Die mündliche Prü-
fung in den Bildungswissenschaften hat für alle Lehrämter eine Dauer von 30 Minu-
ten. Die mündlichen Prüfungen haben für das Lehramt an Grundschulen in den Un-
terrichtsfächern und in der Grundschuldidaktik eine Dauer von je 20 Minuten, für 
das Lehramt an Haupt- und Realschulen und an Gymnasien im Unterrichtsfach ei-
ne Dauer von 60 Minuten und für das Lehramt für Förderpädagogik in beiden son-
derpädagogischen Fachrichtungen eine Dauer von je 30 Minuten. 
 
(2)  Für die Durchführung der mündlichen Prüfung ist das von der Hessischen 
Lehrkräfteakademie nach § 18 Abs. 5 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes 
gebildete Prüfungsgremium zuständig. Es fasst seine Beschlüsse einstimmig. Kann 
eine Einigung nicht erzielt werden, entscheidet die Hessische Lehrkräfteakademie 
nach Anhörung der Prüferinnen und Prüfer. 
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(3)  Die Hessische Lehrkräfteakademie legt Termin und Ort der Prüfung fest und 
teilt diese der Bewerberin oder dem Bewerber und den Prüfenden spätestens eine 
Woche vor Beginn der mündlichen Prüfung schriftlich mit. Alle mündlichen Prüfun-
gen einer Bewerberin oder eines Bewerbers sollen innerhalb von vier Wochen ab-
geschlossen sein. Die mündlichen Prüfungen können in Ausnahmefällen statt in 
Präsenzform auch in elektronischer Form, insbesondere mittels Videokonferenz-
system, stattfinden. 
 
(4)  Das im Rahmen des Studiums begonnene fortlaufende Portfolio nach § 2 Abs. 
3 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes kann Grundlage der mündlichen 
Prüfungen sein. 
 
 
§ 28  Fachpraktische Prüfungen, Sprachprüfungen 
 
(1)  Für die Fächer Kunst, Musik und Sport müssen fachpraktische Fähigkeiten 
nachgewiesen werden. Die fachpraktischen Prüfungen werden in entsprechenden 
Modulen studienbegleitend abgelegt. 
 
(2)  Abs. 1 gilt für die Sprachprüfungen in den Fremdsprachen entsprechend. Der 
Nachweis besonderer Fremdsprachenkenntnisse als Nachweis studiengangspezifi-
scher Fähigkeiten und Kenntnisse nach § 54 Abs. 4 des Hessischen Hochschulge-
setzes bleibt hiervon unberührt. 
 
 
 

VIERTER TEIL 
Pädagogischer Vorbereitungsdienst 
 

Erster Abschnitt 
Einstellung in den pädagogischen Vorbereitungsdienst 
 

§ 29  (aufgehoben) 
 
§ 30  Bewerbung, Antrag 
 
(1)  Bewerbungen für die Zulassung zum pädagogischen Vorbereitungsdienst müs-
sen für den Beginn am 1. Mai bis zum 1. Januar und für den Beginn am 1. Novem-
ber bis zum 1. Juli des jeweiligen Jahres bei der Hessischen Lehrkräfteakademie 
vollständig eingegangen sein. 
 
(2)  Für die Zulassung zum pädagogischen Vorbereitungsdienst für alle Lehrämter 
sind der Hessischen Lehrkräfteakademie folgende Unterlagen vorzulegen: 

1.  der Zulassungsantrag mit der Angabe, 
a) ob und gegebenenfalls wie viele Antragstellungen in Hessen voraus-

gegangen sind und 
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b) ob bisher in Hessen oder einem anderen Bundesland der pädagogi-
sche Vorbereitungsdienst abgeleistet wurde und ob bereits eine Mel-
dung zur Zweiten Staatsprüfung erfolgt ist, 

2.  das Schulabschlusszeugnis und das Zeugnis über eine oder einen der in 
§ 36 Abs. 1 Satz 2 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes genann-
ten Prüfungen oder Abschlüsse jeweils in Kopie, 

3.  ein Lebenslauf, 
4.  ein Personalbogen mit Lichtbild neueren Datums, 
5.  die Geburtsurkunde, 
6.  gegebenenfalls weitere Personenstandsurkunden oder ein Auszug aus 

dem Familienstammbuch, 
7.  die Erklärung, Deutsche oder Deutscher im Sinne des Art. 116 des 

Grundgesetzes oder Staatsangehörige oder Staatsangehöriger eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union zu sein, 

8.  gegebenenfalls Bescheinigungen über 
a) die Erfüllung einer Dienstpflicht nach Art. 12a Abs. 1 oder 2 des 

Grundgesetzes, 
b) die Ableistung eines mindestens sechsmonatigen Dienstes nach dem 

Bundesfreiwilligendienstgesetz vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932), 

c) eine mindestens zweijährige Dienstzeit als Entwicklungshelferin oder 
Entwicklungshelfer nach dem Entwicklungshelfer-Gesetz vom 18. Juni 
1969 (BGBl. I S. 549), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1228), oder 

d) die Ableistung eines Jugendfreiwilligendienstes nach dem Jugendfrei-
willigendienstegesetz vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932), 

9.  gegebenenfalls eine Bescheinigung über das Vorliegen einer Schwerbe-
hinderung, 

10.  eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber in einem 
Strafverfahren verurteilt wurde oder gegen sie oder ihn ein gerichtliches 
Strafverfahren oder ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft an-
hängig ist, 

11.  die Angabe der Studienseminare, in denen die Bewerberin oder der 
Bewerber den pädagogischen Vorbereitungsdienst ableisten möchte, 

12.  eine ärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung für den 
pädagogischen Vorbereitungsdienst, die auch einen Nachweis über den 
Impfschutz oder eine Immunität gegen Masern enthalten muss, 

13.  ein erweitertes Führungszeugnis nach dem Bundeszentralregisterge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1984 
(BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 195), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. 
Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr.245), 

14.  im Fall der Ausbildung im Unterrichtsfach Sport ein Nachweis über die 
Rettungsfähigkeit nach § 21 Abs. 5 der Aufsichtsverordnung vom 11. De-
zember 2013 (ABl. 2014 S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. 
März 2021 (GVBl. S. 166), in der jeweils geltenden Fassung, der zum 
Zeitpunkt der Einstellung nicht älter als drei Jahre sein darf, 
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15.  im Fall der Ausbildung für den konfessionellen Religionsunterricht eine 
gültige vorläufige Unterrichtserlaubnis der jeweiligen Religionsgemein-
schaft oder der Kirchen, 

16.  gegebenenfalls zusätzliche Zeugnisse und Bescheinigungen über Be-
rufsausbildungen und Berufstätigkeiten in Kopie und im Fall des § 36 Abs. 
1 Satz 6 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes ein Nachweis aus-
reichender Deutschkenntnisse nach § 23 Abs. 2 Satz 2 bis 5. 

Die Unterlagen dürfen mit Ausnahme der in Satz 1 Nr. 2, 5 bis 9 und 14 bis 16 ge-
nannten nicht älter als sechs Monate sein. Es besteht kein Anspruch auf Erstattung 
von Kosten für die einzureichenden Nachweise. Im Fall begründeter Zweifel an der 
Echtheit der vorgelegten Unterlagen nach Satz 1 Nr. 2 und 16 dürfen von der Be-
werberin oder dem Bewerber beglaubigte Kopien oder Originale verlangt werden. 
 
(3)  Bewerbungen, denen die erforderlichen Unterlagen nicht oder nicht vollständig 
beiliegen oder die nicht innerhalb der in Abs. 1 genannten Fristen bei der Hessi-
schen Lehrkräfteakademie eingehen, können nicht berücksichtigt werden. 
 
(4)  Bewerbungen müssen für jeden Zulassungstermin erneut eingereicht werden; 
dabei sind die Unterlagen nach Abs. 2 soweit erforderlich zu aktualisieren. 
 
(5)  Für die Verarbeitung der für die Personalakte erforderlichen personenbezoge-
nen Daten und deren Aufbewahrungsdauer gelten die §§ 86 bis 93 des Hessischen 
Beamtengesetzes. Die Konkretisierung der zu erhebenden Daten ist in Anlage 1 
geregelt. 
 
 
§ 31  Auswahl nach Eignung und Leistung 
 
(1)  Die Auswahl nach Eignung und Leistung nach § 37 Abs. 2 Nr. 1 des Hessi-
schen Lehrkräftebildungsgesetzes erfolgt anhand des Ergebnisses der Prüfung 
oder Abschlusses nach § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 des Hessischen Lehrkräfte-
bildungsgesetzes. Dabei wird die zur Ermittlung der Gesamtnote errechnete und im 
Zeugnis ausgewiesene Dezimalzahl zu Grunde gelegt; es werden zwei Nachkom-
mastellen berücksichtigt. 
 
(2)  Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die die Voraussetzung für die Zulassung 
erfüllen und nach einer Promotion hauptberuflich als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Universität oder Kunst- oder Musik-
hochschule im Lande Hessen tätig waren, wird die im Zeugnis ausgewiesene De-
zimalzahl für jedes volle Jahr der hauptberuflichen wissenschaftlichen Tätigkeit um 
0,5, höchstens jedoch um 2,0 verbessert. 
 
(3)  Können nicht alle Bewerberinnen und Bewerber mit gleicher Dezimalzahl zuge-
lassen werden, entscheidet das Los. 
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§ 32  Härtefälle 
 
(1)  Eine besondere Härte im Sinne von § 37 Abs. 2 Nr. 2 des Hessischen Lehrkräf-
tebildungsgesetzes liegt vor, wenn die Ablehnung des Zulassungsantrags für die 
Bewerberin oder den Bewerber mit Nachteilen verbunden wäre, die bei Anlegung 
eines strengen Maßstabes über das Maß der mit der Ablehnung üblicherweise ver-
bundenen Nachteile erheblich hinausgehen. 
 
(2)  Ein Fall besonderer Härte kommt in Betracht im Falle 

1.  einer Schwerbehinderung im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 27. September 2021 (BGBl. I S. 4530), 

2.  besonderer sozialer und familiärer Umstände der Bewerberin oder des Be-
werbers, 

3.  von Zeitverlusten bei der Aufnahme und Durchführung des Studiums, die von 
der Bewerberin oder dem Bewerber nicht zu vertreten sind, 

4.  der Erfüllung einer Dienstpflicht nach Art. 12a Abs. 1 oder 2 des Grundgeset-
zes, der Ableistung eines mindestens sechsmonatigen Dienstes nach dem 
Bundesfreiwilligendienstgesetz, einer mindestens zweijährigen Dienstzeit als 
Entwicklungshelferin oder Entwicklungshelfer nach dem Entwicklungshelfer-
Gesetz oder der Ableistung eines Jugendfreiwilligendienstes nach dem Ju-
gendfreiwilligendienstegesetz, 

5.  einer abgeschlossenen beruflichen Ausbildung in einem staatlich anerkann-
ten Ausbildungsberuf oder einer mindestens dreijährigen beruflichen Tätig-
keit, die mindestens mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit einer Vollbe-
schäftigung ausgeübt wurde, 

6.  einer Unterbrechung des pädagogischen Vorbereitungsdienstes für die Lehr-
ämter im Lande Hessen aus zwingenden persönlichen Gründen, sofern die 
Ausbildung innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach der Entlassung fortge-
setzt werden soll, oder 

7.  von Zeitverlusten durch Spitzensport für Mitglieder des Olympiakaders, des 
Perspektivkaders, des Ergänzungskaders oder der Nachwuchskader 1 und 2 
sowie durch den paralympischen Spitzensport für Mitglieder des Paralym-
picskaders, des Perspektivkaders, der Nachwuchskader 1 und 2 sowie des 
Teamkaders. 

Nachweise über Tatsachen, die einen Fall besonderer Härte begründen, sind der 
Bewerbung beizufügen. 
 
(3)  Die für Bewerberinnen und Bewerber mit Härtemerkmalen zur Verfügung ste-
henden Ausbildungsstellen werden nach folgenden Grundsätzen verteilt: 

1.  Die in Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 6 genannten Härtemerkmale sind vor den in 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 genannten Härtemerkmalen zu berücksichtigen; 
dies gilt auch dann, wenn Bewerberinnen und Bewerber mehrere der in Abs. 
2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 genannten Härtemerkmale aufweisen, 
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2.  Bewerberinnen und Bewerber mit mehreren Härtemerkmalen werden grund-
sätzlich gegenüber Bewerberinnen und Bewerbern mit weniger Härtemerk-
malen vorrangig berücksichtigt und 

3.  Bewerberinnen und Bewerber mit der gleichen Anzahl von Härtemerkmalen 
werden nach den in § 31 festgelegten Grundsätzen ausgewählt. 

 
 
§ 33  Wartefälle 
 
(1)  Für jede, zum jeweiligen Einstellungstermin nach § 30 Abs. 1 und 2 ordnungs-
gemäß eingegangene, jedoch erfolglose Bewerbung für die Zulassung zum päda-
gogischen Vorbereitungsdienst wird ein Wartepunkt angerechnet. 
 
(2)  Die für Wartefälle nach § 37 Abs. 2 Nr. 3 des Hessischen Lehrkräftebildungs-
gesetzes zur Verfügung stehenden Ausbildungsstellen werden nach der Anzahl der 
Wartepunkte vergeben. 
 
(3)  Sind mehrere Bewerberinnen und Bewerber mit der gleichen Wartepunktezahl 
vorhanden, so wird zwischen ihnen nach den in § 31 festgelegten Grundsätzen 
ausgewählt. 
 
(4)  Bewerberinnen und Bewerber, die ein im Hauptverfahren erhaltenes Einstel-
lungsangebot ablehnen oder sich nicht innerhalb von fünf Jahren wieder bewerben, 
verlieren alle bis dahin erworbenen Wartepunkte. 
 
§ 34  (aufgehoben) 
 
 
§ 35  Zulassung 
 
(1)  Die Zulassung von Bewerberinnen und Bewerbern erfolgt zunächst nach den in 
§ 31 festgelegten Grundsätzen. Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die hierbei 
nicht berücksichtigt werden können, erfolgt danach eine Auswahl nach den in den 
§§ 32 und 33 festgelegten Grundsätzen. 
 
(2)  Werden die in § 37 Abs. 2 Nr. 2 und 3 des Hessischen Lehrkräftebildungsge-
setzes festgelegten Quoten nicht voll ausgeschöpft, so werden die noch freien 
Ausbildungsstellen nach den in § 31 festgelegten Grundsätzen besetzt. 
 
(3)  Die Zulassung erfolgt grundsätzlich für die Fächer und Fachrichtungen der Prü-
fungen oder Abschlusses nach § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 des Hessischen 
Lehrkräftebildungsgesetzes. Stehen für diese Fächer oder Fachrichtungen keine 
Ausbildungskapazitäten mehr zur Verfügung, kann auch eine Zulassung für das 
Fach oder die Fachrichtung einer Erweiterungsprüfung erfolgen. 
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(4)  Beim Lehramt an Grundschulen werden die freien Ausbildungsstellen nach den 
Ausbildungskapazitäten für das Fach nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Hessi-
schen Lehrkräftebildungsgesetzes vergeben. 
 
(5)  Bei dem Lehramt an Hauptschulen und Realschulen, dem Lehramt an Gymna-
sien sowie dem Lehramt für Förderpädagogik werden die freien Ausbildungsstellen 
an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, für deren beide Unterrichtsfächer oder 
Fachrichtungen jeweils ein freier Ausbildungsplatz vorhanden ist. Darüber hinaus 
können im Rahmen der dann noch freien Stellen Bewerberinnen und Bewerber be-
rücksichtigt werden, die über ein Fach verfügen, für das nach oder Abschlusses 
nach § 36a Abs.2 Satz 1 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes dringender 
Ausbildungsbedarf besteht. 
 
(6)  Beim Lehramt an beruflichen Schulen werden die freien Ausbildungsstellen 
über die berufliche Fachrichtung vergeben. 
 
(7)  Können die zur Verfügung stehenden freien Ausbildungsstellen für ein Lehramt 
in einzelnen Fächern oder Fachrichtungen nicht nach Abs. 3 bis 6 besetzt werden, 
werden diese Stellen in einem Nachrückverfahren vergeben. Daran nehmen Be-
werberinnen und Bewerber teil, deren vollständige Anträge für den Beginn am 1. 
Mai verspätet bis zum 15. März und für den Beginn am 1. November verspätet bis 
zum 15. September des jeweiligen Jahres eingegangen sind. 
 
 
§ 36  Zuweisung zu den Studienseminaren, Einstellung, Schwerbehinderte 
 
(1)  Die Hessische Lehrkräfteakademie weist die nach den vorgenannten Kriterien 
einzustellenden Bewerberinnen und Bewerber einem Studienseminar zu und stellt 
sie ein. Dabei ist auf eine möglichst gleichmäßige Auslastung der Studienseminare 
zu achten. Der Zuweisungswunsch der Bewerberin oder des Bewerbers soll nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden. Ein Anspruch auf Zuweisung zu einem bestimm-
ten Studienseminar besteht nicht. 
 
(2)  Schwerbehinderte Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst werden bei Dienstantritt 
von der Leiterin oder dem Leiter des Studienseminars über ihre Rechte belehrt. 
Über die Gewährung des Nachteilsausgleichs sind Absprachen zu treffen, die von 
der Leiterin oder dem Leiter des Studienseminars aktenkundig zu machen sind. 
 
 
§ 37  Besonderes Zulassungsverfahren zum pädagogischen Vorbereitungs-
dienst 
 
(1)  Für Bewerbungen für das besondere Zulassungsverfahren zum pädagogischen 
Vorbereitungsdienst nach § 36b des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes gelten 
die in § 30 Abs. 1 festgelegten Bewerbungsfristen. Im Bereich der beruflichen 
Schulen können daneben Stellen in begründeten Ausnahmefällen aufgrund eines 



 

                                               Lehrerbildung 
 

 6  

              Verordnung zur Durchführung des Lehrkräftebildungsgesetzes 
 

 
 
 

Dezember 2024   3(31) 

 

schulspezifischen Bedarfs über schulbezogene Stellenausschreibungen vergeben 
werden. Die Entscheidung trifft die Hessische Lehrkräfteakademie. 
 
(2)  Bewerbungen für die Zulassung sind unter Beifügung der Unterlagen nach § 30 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 11 an die Hessische Lehrkräfteakademie zu richten. Die Un-
terlagen nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 12 bis 15 sind erst nach der Auswahlentschei-
dung vorzulegen. 
 
(3)  Die Hessische Lehrkräfteakademie prüft die Voraussetzungen für die Zulas-
sung der Bewerberinnen und Bewerber zum pädagogischen Vorbereitungsdienst 
und führt dazu gegebenenfalls auch eine Eignungsüberprüfung durch. Art, Inhalt 
und Umfang des Verfahrens zur Eignungsüberprüfung legt die Hessische Lehrkräf-
teakademie fest. Sie kann Studienseminare mit der Durchführung des Verfahrens 
beauftragen und bestellt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Überprüfungs-
ausschusses. Sie oder er bestellt im Auftrag der Hessischen Lehrkräfteakademie 
zwei weitere fachkundige Mitglieder in den Überprüfungsausschuss. 
 
(4)  Der Überprüfungsausschuss erstellt nach Abschluss des Verfahrens eine 
Rangliste der geeigneten Bewerberinnen und Bewerber und leitet diese der Hessi-
schen Lehrkräfteakademie zu. Unter Beachtung dieser Rangliste erfolgen die Ein-
stellungen und Zuweisungen zu einem Studienseminar durch die Hessische Lehr-
kräfteakademie. 
 
(5)  Die Hessische Lehrkräfteakademie nimmt in diesen Fällen die Gleichstellung 
nach oder Abschlusses nach § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 des Hessischen Lehrkräfte-
bildungsgesetzes vor. 
 
 
§ 38  Zulassungsverfahren zum pädagogischen Vorbereitungsdienst zum Er-
werb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern 
 
(1)  Die für den pädagogischen Vorbereitungsdienst zum Erwerb der Lehrbefähi-
gung in arbeitstechnischen Fächern nach § 36c Abs. 1 des Hessischen Lehrkräfte-
bildungsgesetzeswerden spätestens acht Monate vor dem jeweiligen Einstellungs-
termin öffentlich ausgeschrieben. Die Hessische Lehrkräfteakademie verwaltet die-
se Ausbildungsstellen und verteilt sie, orientiert an der Lehrkräftestellenzuweisung 
des für Lehrkräftebildung zuständigen Ministeriums, auf die Staatlichen Schulämter. 
Tauschverfahren zwischen den Staatlichen Schulämtern sind im Benehmen mit der 
Hessischen Lehrkräfteakademie möglich. 
 
(2)  Der Bewerbung sind der vollständig ausgefüllte Bewerbungsbogen, die Unter-
lagen nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 bis 10 und Kopien aller Schulabschluss-, Aus-
bildungsabschluss- und Meisterprüfungszeugnisse sowie Nachweise der berufs-
praktischen Tätigkeiten beizufügen. Im Fall begründeter Zweifel an der Echtheit der  
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vorgelegten Unterlagen oder der Richtigkeit von Angaben dürfen von der Bewerbe-
rin oder dem Bewerber beglaubigte Kopien oder Originale verlangt werden. Die Un-
terlagen nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 12 und 13 sind erst nach der Auswahlent-
scheidung vorzulegen. 
 
(3)  Die Hessische Lehrkräfteakademie prüft die Voraussetzungen für die Zulas-
sung der Bewerberinnen und Bewerber zur Eignungsüberprüfung. Sie legt Art, In-
halt und Umfang des Verfahrens zur Eignungsüberprüfung der Bewerberinnen und 
Bewerber fest und bestellt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Überprü-
fungsausschusses. Die oder der Vorsitzende des Überprüfungsausschusses be-
stellt im Auftrag der Hessischen Lehrkräfteakademie zwei weitere fachkundige Mit-
glieder, davon ein Mitglied der Schulleitung, in den Überprüfungsausschuss. Die 
Hessische Lehrkräfteakademie kann Studienseminare mit der Durchführung des 
Verfahrens beauftragen. 
 
(4)  Die Eignungsüberprüfung beginnt mit einer zweistündigen schriftlichen Über-
prüfung. Sie dient der Feststellung der fachlichen, sprachlichen und didaktischen 
Kompetenzen der Bewerberinnen und Bewerber. Wird diese mit „bestanden“ be-
wertet, werden eine zwanzigminütige unterrichtspraktische Überprüfung der berufs- 
und arbeitspädagogischen Fähigkeiten und ein in der Regel zwanzigminütiges Eig-
nungsgespräch durchgeführt. Bewerberinnen und Bewerber, die sich zeitgleich auf 
Ausbildungsstellen an verschiedenen Studienseminaren bewerben, legen die 
schriftliche Prüfung nur an einem Studienseminar ab. Der schriftliche Teil der Eig-
nungsüberprüfung ist für jeden Einstellungstermin erneut abzulegen. Der schriftli-
che Teil der Eignungsüberprüfung ist bei nicht ausreichenden fachlichen oder 
sprachlichen Leistungen nicht bestanden. Satz 3 ist nicht anzuwenden, soweit eine 
unterrichtspraktische Überprüfung wegen des eingeschränkten Unterrichtsbetriebs 
aufgrund höherer Gewalt bis zu dem jeweiligen Einstellungstermin nicht durchge-
führt werden kann. An die Stelle der unterrichtspraktischen Überprüfung und des 
Eignungsgesprächs nach Satz 3 tritt ein Kolloquium, in dem die Prüfungskandidatin 
oder der Prüfungskandidat mit dem Prüfungsausschuss mündlich die Ausarbeitung 
aus der schriftlichen Überprüfung erörtert. Dabei finden die planerischen Überle-
gungen, fachliche Aspekte und die methodische Umsetzung auch im Hinblick auf 
einen möglichen Medieneinsatz Berücksichtigung. 
 
(5)  Die unterrichtspraktische Überprüfung und das Eignungsgespräch nach Abs. 5 
Satz 3 werden mit Punkten nach Anlage 1 des Hessischen Lehrkräftebildungsge-
setzes bewertet. Die Punkte der unterrichtspraktischen Überprüfung zählen drei-
fach, die Punkte des Eignungsgesprächs zweifach. Die Summe der so gewichteten 
Punkte ergibt die insgesamt erreichte Punktzahl. 
 
(6)  Der Überprüfungsausschuss erstellt nach Abschluss des Verfahrens eine 
Rangliste der geeigneten Bewerberinnen und Bewerber und leitet diese der Hessi-
schen Lehrkräfteakademie zu. In die Rangliste werden nur Bewerberinnen und Be-
werber aufgenommen, die in der unterrichtspraktischen Überprüfung und im Eig-
nungsgespräch jeweils mindestens fünf Punkte erzielt haben. 
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(7)  Die Hessische Lehrkräfteakademie unterbreitet der am besten geeigneten Be-
werberin oder dem am besten geeigneten Bewerber ein Einstellungsangebot. 
Stimmt die Bewerberin oder der Bewerber zu, erfolgt die Einstellung in den Vorbe-
reitungsdienst zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern so-
wie die Zuweisung zu einem Studienseminar und der Ausbildungsschule. 
 
 
§ 39  Zuweisung zu den Ausbildungsschulen 
 
(1)  Die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars weist im Benehmen mit der 
jeweiligen Schulleitung die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst einer Ausbildungs-
schule zu. Dabei ist durch die Ausbildungsschule sicherzustellen, dass an dieser 
Schule Unterricht in den Ausbildungsfächern oder -fachrichtungen der Lehrkraft im 
Vorbereitungsdienst erteilt wird. Wünsche der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 
sollen nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Ein Anspruch auf Zuweisung zu ei-
ner bestimmten Ausbildungsschule besteht nicht. 
 
(2)  Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst für das Lehramt für Förderpädagogik können 
auch allgemeinbildenden Schulen zugewiesen werden, wenn dort Schülerinnen 
und Schüler mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen im inklusiven Unterricht 
beschult werden. Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst für das Lehramt für Förderpä-
dagogik können unterschiedlichen Schulen für die Ausbildung im Fach und in der 
Fachrichtung zugewiesen werden, wenn dies aus Gründen der Organisation der 
Ausbildung erforderlich ist. 
 
(3)  Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien können un-
terschiedlichen Schulen für die Ausbildung in der Sekundarstufe I und II zugewie-
sen werden, wenn dies aus Gründen der Organisation der Ausbildung erforderlich 
ist. 
 
(4)  Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an beruflichen Schulen kön-
nen unterschiedlichen Schulen für die Ausbildung im Fach und in der Fachrichtung 
zugewiesen werden, wenn dies aus Gründen der Organisation der Ausbildung er-
forderlich ist. 
 
 
§ 40  Wechsel des Studienseminars oder der Ausbildungsschule 
 
(1)  Ein Wechsel des Studienseminars ist zulässig. Die Entscheidung trifft die Hes-
sische Lehrkräfteakademie auf begründeten schriftlichen Antrag der Lehrkraft im 
Vorbereitungsdienst im Benehmen mit den Leiterinnen und Leitern der betroffenen 
Studienseminare. 
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(2)  Ein Wechsel der Ausbildungsschule ist zulässig, wenn beim Verbleib an der 
bisherigen Ausbildungsschule eine Beeinträchtigung der Ausbildung zu erwarten 
ist. Die Entscheidung trifft die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars im Be-
nehmen mit den Leitungen der betroffenen Ausbildungsschulen und dem nach § 95 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Hessischen Schulgesetzes jeweils zuständigen Staat-
lichen Schulamt. 
 
 
 

Zweiter Abschnitt 
Ausbildung 
 

§ 41  Ziele und Inhalte 
 
(1)  Die Ausbildung soll die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst befähigen, Schülerin-
nen und Schüler mit unterschiedlichen Lernausgangslagen 

1.  zu unterrichten, 
2.  zu erziehen, zu beraten und zu betreuen und 
3.  deren Lernstände und Lernfortschritte zu diagnostizieren, zu fördern und zu 

beurteilen. 
Sie soll die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst darüber hinaus befähigen, sich an 
Entwicklungsprozessen der Schule zu beteiligen und ihre eigenen Kompetenzen 
ständig weiterzuentwickeln. 
 
(2)  In der Ausbildung sollen die während des Studiums erworbenen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten in Fachwissenschaften, Fachdidaktiken und Bil-
dungswissenschaften in engem Bezug zum erteilten Unterricht so vertieft und er-
weitert werden, dass die in § 1 Abs. 2 und 3 des Hessischen Lehrkräftebildungsge-
setzes genannten Kompetenzen im Handeln der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst 
sichtbar werden. Dies gilt entsprechend auch für die Ausbildung zum Erwerb der 
Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern. 
 
(3)  Die Ausbildung basiert auf einem Kerncurriculum nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 des 
Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes. Es konkretisiert die Ziele nach Abs. 1 und 
2 und legt die zu erwerbenden Kompetenzen und die ausbildungsdidaktischen 
Prinzipien fest. 
 
(4)  Die Studienseminare haben die Aufgabe, die Inhalte der Lehrkräftebildung 
nach § 1 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes in die Module und Ausbil-
dungsveranstaltungen zu integrieren. 
 
(5)  Während der Ausbildung haben für die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst Aus-
bildungsbelange Vorrang. 
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§ 42  Ausbildungsdauer 
 
(1)  Ein Ausbildungsvorsprung zur Verkürzung des pädagogischen Vorbereitungs-
dienstes nach § 38 Abs. 4 Nr. 1 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes kann 
insbesondere nachgewiesen werden durch 

1.  eine eigenverantwortliche Unterrichtstätigkeit an Schulen vor Beginn der 
Ausbildung, 

2.  Teile einer auf das Berufsbild einer Lehrkraft ausgerichteten Ausbildung, die 
auf die Ausbildung angerechnet werden können, oder 

3.  hervorragende Leistungen während der Ausbildung. 
Diese Vorleistungen werden von der Hessischen Lehrkräfteakademie nach Inhalt 
und Umfang im Hinblick auf die Module der Ausbildung geprüft und ihnen entspre-
chend zugeordnet. 
 
(2)  Bei einer Verkürzung des pädagogischen Vorbereitungsdienstes wird die Zahl 
der Module, Unterrichtsbesuche und Ausbildungsveranstaltungen reduziert. Die 
Festlegung trifft die Hessische Lehrkräfteakademie im Benehmen mit der Leiterin 
oder dem Leiter des Studienseminars. In der verkürzten Ausbildung sind mindes-
tens vier Module zu absolvieren. Es muss sichergestellt sein, dass in jedem Fach 
und in jeder Fachrichtung, in denen die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst ausgebil-
det wird, ein Modul nach § 44 Abs. 2 Nr. 1 belegt worden ist. 
 
(3)  In den Fällen des Abs. 2 werden zur Bewertung des Ausbildungsstandes nach 
§ 42 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes die aufgrund der Verkürzung 
nicht vorliegenden Modulbewertungen durch den Durchschnitt der vorliegenden 
Modulbewertungen ersetzt. Dabei bleiben Nachkommastellen unberücksichtigt. 
 
(4)  Der Antrag auf Verkürzung ist innerhalb der ersten neun Monate des pädagogi-
schen Vorbereitungsdienstes zu stellen. 
 
(5)  Die Verlängerung des pädagogischen Vorbereitungsdienstes nach § 38 Abs. 4 
Nr. 2 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes kann insbesondere erfolgen, 
wenn 

1.  krankheitsbedingte Ausfallzeiten von mehr als vier zusammenhängenden 
Wochen während der Hauptsemester oder dem Prüfungssemester vorliegen 
oder 

2.  aus Gründen, die die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst nicht zu vertreten hat, 
die Zweite Staatsprüfung oder die Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähigung 
in arbeitstechnischen Fächern in dem nach dieser Verordnung vorgegebenen 
Zeitraum nicht stattfinden kann. 

Über die Anrechenbarkeit von Modulen und damit gegebenenfalls verbundene Auf-
lagen entscheidet die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars. 
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(6)  Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst können eine Teilzeitbeschäftigung nach § 38 
Abs. 5 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes grundsätzlich nur zum Beginn 
eines Hauptsemesters beantragen. Eine Teilzeitbeschäftigung kann im Umfang von 
50 Prozent oder von 66 Prozent gewährt werden. 
 
(7)  Die Teilzeitbeschäftigung im Umfang von 50 Prozent kann für ein oder für beide 
Hauptsemester beantragt werden. Wird die Teilzeitbeschäftigung für ein Hauptse-
mester beantragt, erweitert sich die Ausbildung auf insgesamt drei Hauptsemester. 
Im Fall der Beantragung für zwei Hauptsemester erweitert sich die Ausbildung auf 
vier Hauptsemester. Der pädagogische Vorbereitungsdienst verlängert sich im Fall 
von Satz 2 auf 27 Monate, im Fall von Satz 3 auf 33 Monate. 
 
(8)  Die Teilzeitbeschäftigung im Umfang von 66 Prozent kann nur für beide Haupt-
semester beantragt werden. In diesem Fall erweitert sich die Ausbildung auf insge-
samt drei Hauptsemester. Der pädagogische Vorbereitungsdienst verlängert sich 
auf 27 Monate. 
 
(9)  Die Teilzeitbeschäftigung nach Abs. 6 bis 8 darf nur bewilligt werden, wenn si-
chergestellt ist, dass die Ausbildung in allen Unterrichtsfächern und Fachrichtun-
gen, in denen die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst ausgebildet wird, gewährleistet 
ist. Es ist möglich, die entsprechenden Module nacheinander zu besuchen. Wäh-
rend der Ausbildung in den jeweiligen Fachmodulen muss weiterhin sichergestellt 
sein, dass die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst in allen Unterrichtsfächern und 
Fachrichtungen, in denen sie ausgebildet wird, durchgängig eigenverantwortlichen 
Unterricht erteilen kann. Die Ausbildungsveranstaltungen nach § 45 Abs. 2 Nr. 2 
und 3 sollen begleitend während der gesamten Teilzeitbeschäftigung angeboten 
werden. 
 
(10)  Über die jeweiligen Anträge entscheidet die Hessische Lehrkräfteakademie 
auf der Grundlage einer Stellungnahme der Leiterin oder des Leiters des Studien-
seminars. In der Regel sollen Anträge nach Abs. 6 bis 8 mindestens zwei Monate 
vor dem gewünschten Beginn im ausbildenden Studienseminar eingehen. Der An-
trag ist zeitnah, gemeinsam mit der schriftlichen Darstellung der Ausgestaltung der 
Teilzeitbeschäftigung im pädagogischen Vorbereitungsdienst, an die personalver-
waltende Stelle in der Hessischen Lehrkräfteakademie weiterzuleiten. 
 
 
§ 43  Umfang und Gestaltung 
 
(1)  Bei der Verteilung der Module, Ausbildungsveranstaltungen, Unterrichtsver-
pflichtungen und weiterer schulischer Belange ist auf eine möglichst ausgewogene 
Arbeitsbelastung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst über 21 Monate zu achten. 
Schulische Belange sind insbesondere Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts 
wie Gesamt- und Teilkonferenzen, Elternabende, Elternbesuche, Wandertage, 
Schulfahrten, Sportveranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen und Projekte. 
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(2)  Für Veranstaltungen des Studienseminars ist die Lehrkraft im Vorbereitungs-
dienst an einem vollen Tag und grundsätzlich an einem weiteren halben Tag pro 
Woche von allen schulischen Veranstaltungen freizustellen. 
 
(3)  Der Ausbildungsunterricht umfasst 

1.  in der Einführungsphase zehn Wochenstunden oder deren Entsprechung in 
der jeweiligen Schulform, abzuleisten in Hospitationen und angeleitetem Un-
terricht und 

2.  in beiden Hauptsemestern und im Prüfungssemester je zehn bis zwölf Wo-
chenstunden eigenverantworteter Unterricht. 

Die Hospitationen betragen in jedem Semester mindestens zwei Wochenstunden. 
Im Fall der Ausbildung für das Lehramt an Grundschulen soll die Hospitation je-
weils in dem Fach erfolgen, in dem keine Modulveranstaltung durchgeführt wird. 
Gegenüber der Seminarleitung hat jede Lehrkraft im Vorbereitungsdienst einen 
Nachweis über die Durchführung der Hospitationen sowie des angeleiteten und ei-
genverantworteten Unterrichts durch die Vorlage eines Stundenplans zu erbringen. 
Der eigenverantwortete Unterricht nach Satz 1 Nr. 2 wird mindestens zwei bis zu 
vier Unterrichtsstunden durch eine Mentorin oder einen Mentor betreut, die oder 
der in diesem Unterricht anwesend ist. Der Einsatz in Klassen mit inklusiver Be-
schulung ist zulässig. 
 
(4)  Im Einvernehmen mit der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst und der Leiterin 
oder dem Leiter der Ausbildungsschule kann die Leiterin oder der Leiter des Studi-
enseminars eine von Abs. 3 abweichende Regelung treffen, sofern pädagogische 
oder schulische Gründe dies erfordern und keine Beeinträchtigung der Ausbildung 
zu erwarten ist. 
 
(5)  Sofern an der Ausbildungsschule keine den Ausbildungsbelangen entspre-
chenden Einsatzmöglichkeiten gegeben sind oder besonders schwierige Ausbil-
dungsbedingungen vorliegen oder aus sonstigen zwingenden Gründen die Anwe-
senheit einer zusätzlichen Lehrkraft geboten ist, kann eine von Abs. 3 abweichende 
Regelung getroffen werden. Darüber entscheidet die Leiterin oder der Leiter des 
Studienseminars im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter. 
 

(6)  Die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst soll nur in begründeten Ausnahmefällen 
zu Vertretungsstunden herangezogen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass ein  
Einsatz möglichst nur in den Lerngruppen und Fächern oder Fachrichtungen statt-
findet, in denen sie unterrichtet. 
 

(7)  Die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars bestimmt eine Ausbilderin 
oder einen Ausbilder, die oder der die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst kontinuier-
lich während der gesamten Ausbildung berät. Auf begründeten Antrag der Lehrkraft 
im Vorbereitungsdienst hin kann die beratende Ausbilderin oder der beratende 
Ausbilder gewechselt werden. Die Entscheidung trifft die Leiterin oder der Leiter 
des Studienseminars. 
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(8)  Im Falle des zeitlichen Zusammentreffens von Veranstaltungen des Studien-
seminars und der Ausbildungsschulen entscheidet die Leiterin oder der Leiter des 
Studienseminars im Benehmen mit der Leitung der Ausbildungsschulen nach An-
hörung der betroffenen Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst über den Vorrang nach § 
41 Abs. 5. In der Einführungsphase haben Seminarveranstaltungen grundsätzlich 
Vorrang. 
 
 
§ 44  Module und Modulbewertung 
 

(1)  Module bestehen inhaltlich und organisatorisch aus aufeinander bezogenen 
Modulveranstaltungen, in denen in der Wechselwirkung von Theorie und Unter-
richtspraxis die grundlegenden Kompetenzen für die Tätigkeit als Lehrkraft erwor-
ben werden sollen. Die Inhalte und zu erwerbenden Kompetenzen sind dabei mit 
anderen Ausbildungsinhalten und dort zu erwerbenden Kompetenzen vernetzt oder 
bauen auf diese auf. Die in § 1 Abs. 3 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes 
genannten Inhalte finden in den Modulen besondere Berücksichtigung. Die Dauer 
eines Moduls erstreckt sich über ein Hauptsemester oder über die Zeit des Prü-
fungssemesters bis zur Zulassung zur Prüfung. In die Module integriert sind Unter-
richtsbesuche. Die begleitete Ausbildungszeit für Veranstaltungen des Studiense-
minars beträgt in jedem Modul 20 Zeitstunden. Modulveranstaltungen können nach 
Entscheidung der Seminarleitung auch in elektronischer Form abgehalten werden. 
Die begleitete Ausbildungszeit nach Satz 6 wird durch die Teilnahme an der Modul-
veranstaltung in elektronischer Form erfüllt. Die vollständige Durchführung eines 
Moduls in elektronischer Form ist nur mit Zustimmung der Hessischen Lehrkräf-
teakademie möglich. 
 
(2)  Module nach § 38 Abs. 2 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes sind 

1.  vier Module zum Kompetenzbereich Unterrichten in den Fächern oder Fach-
richtungen, 

2.  ein Modul Diagnostizieren, Fördern, Beurteilen und 
3.  zwei lehramtsspezifische Module. 

Ein Modul liegt im Prüfungssemester. 
 
(3)  Die Module des Kompetenzbereichs Unterrichten in den Fächern oder Fach-
richtungen verteilen sich 

1.  für das Lehramt an Grundschulen auf das Langfach nach § 10 Abs. 2 Satz 1 
des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes sowie auf die zwei anderen Un-
terrichtsfächer nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 5 des Hessischen Lehrkräf-
tebildungsgesetzes, 

2.  für das Lehramt an Hauptschulen und Realschulen und für das Lehramt an 
Gymnasien auf die beiden Unterrichtsfächer, 

3.  für das Lehramt an beruflichen Schulen und für das Lehramt für Förderpäda-
gogik auf die Fachrichtung und das Unterrichtsfach oder 

4.  für den Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern auf die be-
rufliche Fachrichtung und die arbeitstechnischen Fächer. 
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(4)  Im Fall des Abs. 3 Nr. 1 erstreckt sich die Ausbildung im Langfach nach § 10 
Abs. 2 Satz 1 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes auf je ein Modul pro 
Hauptsemester. Die Ausbildung in den beiden anderen Unterrichtsfächern nach § 
10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 5 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes verteilt 
sich je Unterrichtsfach auf ein Hauptsemester, im Fall der Verkürzung nach § 38 
Abs. 4 Nr. 1 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes auf ein Hauptsemester 
und abweichend von Abs. 2 Satz 2 auf das Prüfungssemester. Dabei entscheidet 
die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst zu Beginn der Einführungsphase, in welchem 
Unterrichtsfach sie im ersten und in welchem Unterrichtsfach sie im zweiten Haupt-
semester ausgebildet wird. 
 
(5)  Abweichend von Abs. 3 findet die Ausbildung in den Modulen des Kompetenz-
bereichs Unterrichten in den Fächern oder Fachrichtungen in Fällen des § 36b Abs. 
3 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes ausschließlich in dem Fach oder der 
Fachrichtung statt, in welchem oder welcher die Hochschulprüfung nach § 36 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 4 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes abgelegt wurde. 
 
(6)  Die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars überträgt einer Ausbilderin 
oder einem Ausbilder die Aufgaben einer oder eines Modulzuständigen. Grundsätz-
lich führt die oder der Modulzuständige die Modulveranstaltungen sowie die Unter-
richtsbesuche durch. Sind mehrere Ausbilderinnen und Ausbilder an der Durchfüh-
rung eines Moduls beteiligt, werden deren Teilbewertungen von der oder dem Mo-
dulzuständigen zu einer Gesamtbewertung zusammengeführt. 
 
(7)  Modulveranstaltungen können mit anderen Trägereinrichtungen der Lehrkräfte-
bildung gemeinsam durchgeführt werden. Die Gesamtverantwortung der oder des 
Modulzuständigen bleibt unberührt. 
 
(8)  Zur Feststellung der Leistung in der praktischen Unterrichtstätigkeit nach § 41 
Abs. 2 und 3 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes finden in jedem Modul 
grundsätzlich zwei Unterrichtsbesuche statt. Unterrichtsbesuche bei einer Lehrkraft 
im Vorbereitungsdienst werden auch als gemeinsame Unterrichtsbesuche von 
Ausbilderinnen oder Ausbildern für mehrere Module durchgeführt. Eine Ausbilderin 
oder ein Ausbilder darf dabei nicht zwei Unterrichtsbesuche von zwei von ihr oder 
ihm betreuten Modulen zu einem Unterrichtsbesuch zusammenfassen. Darüber 
hinaus darf je Modul nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 höchstens ein Unterrichtsbe-
such mit einem Unterrichtsbesuch für das Modul nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 verbun-
den werden. Im Modul im Prüfungssemester können die beiden Unterrichtsbesuche 
zu einem gemeinsamen Unterrichtsbesuch in einer Lerngruppe im Umfang einer 
Doppelstunde verbunden werden. Satz 5 gilt nicht für Module im Lehramt an Gym-
nasien und im Lehramt an beruflichen Schulen.“ 
 
(9)  Für die Unterrichtsbesuche in den Fachmodulen legt die Lehrkraft im Vorberei-
tungsdienst pro Fach oder Fachrichtung jeweils zwei Unterrichtsentwürfe, im Lehr-
amt für Grundschulen in jedem Fachmodul einen Unterrichtsentwurf vor. In Fällen  
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des § 36b Abs. 3 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes legt die Lehrkraft im 
Vorbereitungsdienst für die Unterrichtsbesuche in den Fachmodulen vier Unter-
richts entwürfe vor. Für alle anderen Unterrichtsbesuche ist die Vorlage einer Un-
terrichtsskizze ausreichend. 
 
(10)  Der Unterrichtsentwurf umfasst die Verschriftlichung der Planung der Unter-
richtsstunde, insbesondere 

1.  deren Ziele, 
2.  die didaktische Schwerpunktsetzung und den geplanten Verlauf des Unter-

richts einschließlich der jeweiligen Begründungszusammenhänge und 
3.  eine begründete Darstellung der zugehörigen längerfristigen Unterrichtszu-

sammenhänge, in die die Unterrichtsstunde eingebunden ist. 
Die Unterrichtsskizze umfasst die Verschriftlichung der Planung der Unterrichts-
stunde, insbesondere 

1.  deren Ziele und 
2.  die didaktische Schwerpunktsetzung und den geplanten Verlauf des Unter-

richts. 
In der Unterrichtsskizze sind die zentralen Überlegungen für die Planung der kon-
kreten Unterrichtsstunde und der zugehörigen längerfristigen Unterrichtszusam-
menhänge darzulegen. Grundsätzlich soll der Unterrichtsentwurf einen Umfang von 
acht Seiten, die Unterrichtsskizze einen Umfang von vier Seiten nicht überschrei-
ten. 
 
(11)  Die Planung und Durchführung der praktischen Unterrichtstätigkeit sowie de-
ren Erörterung bilden die Grundlage für die Bewertung der Leistung der praktischen 
Unterrichtstätigkeit nach § 41 Abs. 2 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes. 
 
(12)  Schriftliche Bescheinigungen über die Teilnahme am jeweiligen Modul und 
dessen Bewertung werden von der oder dem Modulzuständigen ausgestellt. Die 
oder der Modulzuständige erörtert der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst die Bewer-
tung mündlich. Es erfolgt eine Dokumentation für das fortlaufende Portfolio nach § 
2 Abs. 3 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes. 
 
(13)  Eine Modulprüfung nach § 41 Abs. 6 Satz 2 des Hessischen Lehrkräftebil-
dungsgesetzes muss innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des nicht be-
standenen Moduls stattfinden. Sie besteht aus einer Lehrprobe. Die Modulprüfung 
wird aufgrund von Planung, Durchführung und Erörterung einer Unterrichtsstunde 
nach § 24 Abs. 1 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes bewertet.  
 
(14)  Die Modulprüfung wird von einem Modulprüfungsausschuss abgenommen 
und bewertet. Ihm gehören die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars oder 
im Vertretungsfalle ihre oder seine ständige Vertretung und zwei durch sie oder ihn 
beauftragte Ausbilderinnen oder Ausbilder an. Der Modulprüfungsausschuss muss 
so zusammengesetzt sein, dass durch die Qualifikationen der Mitglieder die Unter-
richtsfächer und Fachrichtungen und das entsprechende angestrebte Lehramt der  
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Lehrkraft im Vorbereitungsdienst vertreten sind, im Fall des angestrebten Erwerbs 
der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern die Lehrbefähigung in arbeits-
technischen Fächern vertreten ist. 
 
(15)  Der Ausgleich nach § 41 Abs. 6 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes 
ist erfolgt, wenn die Modulprüfung mit mindestens fünf Punkten bewertet wird. In 
diesem Fall ist zur Berechnung der Bewertung des Moduls, die nach § 42 Abs. 2 
des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes in die Gesamtbewertung einfließt, die 
Summe der Bewertungen von Modul und Modulprüfung durch zwei zu teilen. Bei 
der errechneten Punktzahl bleiben Nachkommastellen unberücksichtigt, 
 
(16)  Eine schriftliche Bescheinigung über die Teilnahme an der Modulprüfung wird 
von der Leiterin oder vom Leiter des Studienseminars ausgestellt. Sie enthält die 
ursprüngliche Modulbewertung, die Bewertung der Modulprüfung, die Feststellung 
des Ausgleichs oder des endgültigen Nichtbestehens des Moduls sowie im Falle 
des Ausgleichs die Bewertung nach Abs. 15. 
 
(17)  Soweit es wegen des eingeschränkten Unterrichtsbetriebs aufgrund höherer 
Gewalt nicht möglich ist, Unterrichtsbesuche nach Abs. 8 Satz 1 innerhalb des 
nach Abs. 1 Satz 4 vorgesehenen Modulzeitraums durchzuführen, legt die Lehrkraft 
im Vorbereitungsdienst zur Feststellung der Leistung in der praktischen Unter-
richtstätigkeit einen schriftlichen Unterrichtsentwurf vor, der in einem Gespräch mit 
der oder dem Modul-zuständigen erörtert wird. Für den Fall, dass eine Modulprü-
fung wegen des eingeschränkten Unterrichtsbetriebs aufgrund höherer Gewalt 
nicht innerhalb der in Abs. 13 genannten Frist durchführbar ist, legt die Lehrkraft im 
Vorbereitungsdienst zur Feststellung der Leistung in der praktischen Unterrichtstä-
tigkeit einen schriftlichen Unterrichtsentwurf vor, der in einem Gespräch mit der Lei-
terin oder dem Leiter des Studienseminars oder im Vertretungsfalle durch ihre oder 
seine ständige Vertretung und zwei durch sie oder ihn beauftragte Ausbilderinnen 
oder Ausbilder erörtert wird. Die Erörterung dauert in der Regel 30 Minuten und 
kann statt in Präsenz auch in elektronischer Form stattfinden, insbesondere in 
Form einer Videoschaltkonferenz. Gegenstand der Bewertung sind die Planung des 
Unterrichts und die Erörterung des vorgelegten Unterrichtsentwurfs. 
 
 
§ 45  Ausbildungsveranstaltungen 
 
(1)  Ausbildungsveranstaltungen bereiten die Arbeit in den Modulen vor und ergän-
zen sie. § 44 Abs. 1 Satz 7 bis 9 gelten entsprechend. 
 
(2)  Folgende Ausbildungsveranstaltungen sind für alle Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst verbindlich: 

1.  eine Einführungsveranstaltung in der Einführungsphase mit einer begleiteten 
Ausbildungszeit für Veranstaltungen des Studienseminars von 50 Zeitstun-
den, 
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2.  eine Ausbildungsveranstaltung Erziehen, Beraten, Betreuen mit einer beglei-
teten Ausbildungszeit für Veranstaltungen des Studienseminars von 20 Zeit-
stunden, 

3.  eine Ausbildungsveranstaltung Beratung und Reflexion von beruflichen 
Handlungssituationen über die Gesamtdauer des pädagogischen Vorberei-
tungsdienstes mit einer begleiteten Ausbildungszeit für Veranstaltungen des 
Studienseminars von 40 Zeitstunden, in deren Verlauf zwei Unterrichtsbesu-
che mit dem Ziel der Beratung durchgeführt werden, zuzüglich mindestens 
10 Zeitstunden eigenverantwortlicher Arbeit und 

4.  eine Ausbildungsveranstaltung zum Innovieren in Unterricht und Schule mit 
dem Schwerpunkt bildungspolitisch relevanter Fragestellungen mit einer be-
gleiteten Ausbildungszeit für Veranstaltungen des Studienseminars von 30 
Zeitstunden. 

 
(3)  Die Ausbildungsveranstaltungen enthalten auch Angebote zur Kompensation, 
Spezialisierung und Profilbildung. 
 
(4)  Auf Antrag der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst können Ausbildungsveranstal-
tungen ersetzt werden durch besondere Ausbildungsveranstaltungen anderer Trä-
gereinrichtungen der Lehrkräftebildung oder durch Ausbildungsveranstaltungen wie 
Betriebspraktika oder Erkundungen bis zu einer Gesamtdauer von drei Monaten. 
Diese besonderen Ausbildungsmaßnahmen sind jeweils von der Leiterin oder dem 
Leiter des Studienseminars zu genehmigen. 
 
(5)  § 44 Abs. 7 gilt für Ausbildungsveranstaltungen entsprechend. 
 
(6)  Über die Teilnahme an den jeweiligen Ausbildungsveranstaltungen werden 
schriftliche Bescheinigungen ausgestellt. 
 
 

§ 46  (aufgehoben) 
 
 

§ 47  Gutachten der Schulleiterin oder des Schulleiters 
 
(1)  In dem Gutachten nach § 42 Abs. 1 des Hessischen Lehrkräftebildungsgeset-
zes wird beurteilt, in welchem Umfang die Ziele nach § 41 Abs. 1 und 2 erfüllt wor-
den sind. Die Beurteilung enthält auch Aussagen zur Zusammenarbeit mit Kolle-
ginnen und Kollegen sowie zur Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben. Die Hessi-
sche Lehrkräfteakademie kann Richtlinien für die formale Gestaltung festlegen. 
 
(2)  Mit der Meldung zur Prüfung legt die Schulleiterin oder der Schulleiter das Gut-
achten beim zuständigen Studienseminar vor. Der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst 
ist eine Durchschrift des Gutachtens auszuhändigen. 
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Dritter Abschnitt 
Zweite Staatsprüfung und Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähigung in 
arbeitstechnischen Fächern 
 
§ 48  Meldung und Zulassung 
 
(1)  Die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst meldet sich spätestens zwei Monate nach 
Beginn des Prüfungssemesters schriftlich bei der Leiterin oder dem Leiter des Stu-
dienseminars zur Prüfung an. 
 
(2)  Die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst hat mit der Meldung zur Prüfung vorzule-
gen: 

1. die Dokumentation nach § 41 Abs. 5 des Hessischen Lehrkräftebildungsge-
setzes, 

2. einen Nachweis über die Befähigung zum Leisten Erster Hilfe, der nicht älter 
als drei Jahre ist und 

3. eine schriftliche Erklärung darüber, ob die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst 
mit der Teilnahme von Gästen an der Prüfung einverstanden ist. 

 
 
§ 49  Zeitpunkt und Organisation 
 
(1)  Die Zweite Staatsprüfung und die Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähigung in 
arbeitstechnischen Fächern finden in der Regel zwischen dem 15. April und dem 
31. Juli eines Jahres oder zwischen dem 15. Oktober und dem 31. Januar des 
Folgejahres statt. 
 
(2)  Die Prüfung nach Abs. 1 wird an dem Studienseminar und an der Hessischen 
Lehrkräfteakademie abgelegt, an denen die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst zu-
letzt ausgebildet wurde. Das Studienseminar organisiert die Prüfung in Absprache 
mit der Hessischen Lehrkräfteakademie und der Ausbildungsschule. 
 
(3)  Den Prüfungstermin legt die Hessische Lehrkräfteakademie auf Vorschlag der 
Leiterin oder des Leiters des Studienseminars fest. Die unterrichtspraktische Prü-
fung und die mündliche Prüfung finden grundsätzlich am selben Tag statt. Feststel-
lung, Bekanntgabe und Begründung der Gesamtnote und der Gesamtbewertung 
durch den Prüfungsausschuss nach § 50 des Hessischen Lehrkräftebildungsgeset-
zes erfolgen unmittelbar im Anschluss an die mündliche Prüfung. Ausnahmen von 
diesen Grundsätzen müssen schriftlich begründet werden. Der Prüfungstermin ist 
der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst spätestens vier Wochen vorher durch die Lei-
terin oder den Leiter des Studienseminars bekannt zu geben. 
 
(4)  Alle zur Feststellung der Gesamtbewertung erforderlichen Unterlagen müssen 
dem Prüfungsausschuss am Prüfungstag vorliegen. 
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§ 50  Unterrichtspraktische Prüfung 
 
(1)  Die unterrichtspraktische Prüfung nach § 47 Abs. 1 des Hessischen Lehrkräfte-
bildungsgesetzes erfolgt in den Unterrichtsfächern oder in dem Unterrichtsfach und 
der Fachrichtung der Ausbildung. Sie wird als Einzelprüfung in einer der Prüfungs-
kandidatin oder dem Prüfungskandidaten bekannten Lerngruppe durchgeführt; Abs. 
14 bleibt unberührt. 
 
(2)  Hat die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst einen erheblichen Teil ihrer Unter-
richtsverpflichtung im inklusiven Unterricht abgeleistet, können Prüfungslehrproben 
in einer solchen Lerngruppe erfolgen. 
 
(3)  Die Prüfungen nach § 47 Abs. 1 Satz 3 des Hessischen Lehrkräftebildungsge-
setzes werden in einer der folgenden Formen durchgeführt: 

1.  als eine Prüfungslehrprobe in einer Lerngruppe im Rahmen eines gestalteten 
Vormittags oder eines Projekts im Umfang von mindestens zwei, höchstens 
zweieinhalb Zeitstunden einschließlich der Pausenzeiten oder  

2.  als eine Prüfungslehrprobe fächerverbindend in einer Lerngruppe im Umfang 
einer Doppelstunde. 

In Fällen des § 36b Abs. 3 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes werden 
Prüfungen nach Satz 1 Nr. 2 als eine gemeinsame Prüfungslehrprobe in einer 
Lerngruppe im Umfang einer Doppelstunde durchgeführt. 
 
(4)  Die Vorlage des Unterrichtsentwurfes nach § 47 Abs. 1 Satz 2 des Hessischen 
Lehrkräftebildungsgesetzes erfolgt in dem Unterrichtsfach, in welchem die Lehrkraft 
im Vorbereitungsdienst aufgrund ihrer Festlegung nach § 44 Abs. 3 Satz 4 im ers-
ten Hauptsemester ausgebildet wurde. 
 
(5)  Für das Lehramt an Hauptschulen und Realschulen können die Prüfungslehr-
proben nicht in Lerngruppen des gymnasialen Bildungsgangs oder des Bildungs-
gangs der Grundschule erfolgen. In schulformübergreifenden Schulformen, die eine 
Differenzierung in drei Leistungsniveaus vornehmen, kann die unterrichtspraktische 
Prüfung nicht in Lerngruppen des höchsten Leistungsniveaus stattfinden. 
 
(6)  Für das Lehramt für Förderpädagogik ist die unterrichtspraktische Prüfung in 
Lerngruppen der Förderschule oder in Lerngruppen mit inklusivem Unterricht 
durchzuführen. Im Fall des § 39 Abs. 2 Satz 2 kann die unterrichtspraktische Prü-
fung auch in einer Lerngruppe der Förderschule und in einer Lerngruppe mit inklu-
sivem Unterricht durchgeführt werden. 
 
(7)  Für das Lehramt an Gymnasien ist eine Prüfungslehrprobe in der Sekundarstu-
fe I des gymnasialen Bildungsgangs oder der integrierten Gesamtschule und eine 
Prüfungslehrprobe in der gymnasialen Oberstufe oder dem beruflichen Gymnasium  
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durchzuführen. Wenn eine Prüfungslehrprobe in der Sekundarstufe I der integrier-
ten Gesamtschule in einem Fach stattfindet, in dem eine Differenzierung in Leis-
tungsniveaus vorgenommen wird, muss die Prüfungslehrprobe in einer Lerngruppe 
des höchsten Leistungsniveaus stattfinden. 
 
(8)  Für das Lehramt an beruflichen Schulen sollen die Prüfungslehrproben nach 
Möglichkeit in verschiedenen Schulformen durchgeführt werden. 
 
(9)  Für den Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern werden die 
Prüfungslehrproben in einer der folgenden Formen durchgeführt: 

1.  in zwei Unterrichtsstunden in zwei Lerngruppen, 
2.  in einer Doppelstunde in einer Lerngruppe oder 
3.  in einer Lerngruppe im Rahmen eines Projekts im Umfang von mindestens 

zwei, höchstens zweieinhalb Zeitstunden einschließlich der Pausenzeiten. 
 
(10)  In inklusiven Lerngruppen kann auf Antrag die Prüfungslehrprobe von einer 
Prüfungskandidatin oder einem Prüfungskandidaten für das Lehramt für Förderpä-
dagogik gemeinsam mit einer Prüfungskandidatin oder einem Prüfungskandidaten 
für das Lehramt an Grundschulen, für das Lehramt an Haupt- und Realschulen 
oder für das Lehramt an Gymnasien durchgeführt werden. Der Antrag ist von bei-
den zu Prüfenden bei der Hessischen Lehrkräfteakademie zu stellen. 
 
(11)  Für jede Lehrprobe legt die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat 
einen Unterrichtsentwurf nach § 44 Abs. 8 Satz 1 und 3, im Fall der Prüfungslehr-
proben für das Lehramt an Grundschulen zwei Unterrichtsskizzen nach § 44 Abs. 8 
Satz 2 und 3 vor. In den Fällen des § 47 Abs. 1 Satz 3 des Hessischen Lehrkräfte-
bildungsgesetzes soll der Unterrichtsentwurf einen Umfang von zwölf Seiten nicht 
überschreiten. Soweit im Lehramt an Grundschulen die unterrichtspraktische Prü-
fung nach § 47 Abs. 1 Satz 3 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes durchge-
führt wird, soll die Unterrichtsskizze einen Umfang von sechs Seiten nicht über-
schreiten. Dem Studienseminar, der Ausbildungsschule und den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses ist jeweils eine Ausfertigung jedes Unterrichtsentwurfes und 
jeder Unterrichtsskizze in geeigneter Form spätestens zwei Werktage vor der Prü-
fung zuzuleiten. 
 
(12)  Nach Abschluss der Prüfungslehrproben erörtert die Prüfungskandidatin oder 
der Prüfungskandidat vor dem Prüfungsausschuss mündlich Planung und Durch-
führung der Unterrichtsstunde. Fragen an die Prüfungskandidatin oder den Prü-
fungskandidaten können durch die Mitglieder des Prüfungsausschusses gestellt 
werden. Die Erörterung dauert in der Regel 45 Minuten, für das Lehramt an Grund-
schulen in der Regel 35 Minuten. Für das Lehramt an Grundschulen erörtert die 
Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat vor dem Prüfungsausschuss zusätz-
lich den vorgelegten Unterrichtsentwurf im dritten Prüfungsfach nach § 47 Abs. 1 
Satz 2 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes. Die Erörterung dauert in der 
Regel 20 Minuten. 
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(13)  Der Prüfungsausschuss bewertet jede Prüfungslehrprobe nach § 24 Abs. 1 
des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes aufgrund von Planung, Durchführung 
und Erörterung der Unterrichtsstunde der Prüfungskandidatin oder des Prüfungs-
kandidaten. Abweichend hierzu erfolgt im Lehramt für Grundschulen die Bewertung 
des Unterrichtsentwurfes in dem Unterrichtsfach, in welchem die Lehrkraft im Vor-
bereitungsdienst aufgrund ihrer Festlegung nach § 44 Abs. 3 Satz 4 im ersten 
Hauptsemester ausgebildet wurde, ausschließlich aufgrund der Planung des Unter-
richts und der Erörterung des vorgelegten Unterrichtsentwurfs. 
 
(14)  Soweit es wegen des eingeschränkten Unterrichtsbetriebes aufgrund höherer 
Gewalt nicht möglich ist, Prüfungslehrproben mit Lerngruppen durchzuführen, wer-
den die Prüfungslehrproben nach § 47 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes 
auf die Anfertigung von Unterrichtsentwürfen und deren Erörterung mit dem Prü-
fungsausschuss beschränkt. Die unterrichtspraktische Prüfung wird abweichend 
von Abs. 1 bis 12 wie folgt durchgeführt: 

1.  die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat legt zwei Unterrichtsent-
würfe, im Fall der Prüfung für das Lehramt an Grundschulen zwei Unter-
richtsskizzen vor, für die Abs. 11 entsprechend gilt; 

2.  die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat erörtert mit dem Prü-
fungsausschuss mündlich die Unterrichtsentwürfe, im Fall der Prüfung für 
das Lehramt an Grundschulen die Unterrichtsskizzen; die Erörterung dauert 
in der Regel 60 Minuten und kann statt in Präsenz auch in elektronischer 
Form stattfinden, insbesondere in Form einer Videoschaltkonferenz. 

Im Fall der unterrichtspraktischen Prüfung für das Lehramt an Grundschulen bleibt 
die Verpflichtung zur Vorlage eines Unterrichtsentwurfes nach § 47 Abs. 1 Satz 2 
des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes unberührt. Der Prüfungsausschuss 
bewertet jede Prüfungslehrprobe nach § 24 Abs. 1 des Hessischen Lehrkräftebil-
dungsgesetzes aufgrund der Planung des Unterrichts und der Erörterung des vor-
gelegten Unterrichtsentwurfs oder, im Fall der Prüfung für das Lehramt an Grund-
schulen, der vorgelegten Unterrichtsskizze. Sofern eine nach Satz 1 und 2 durch-
geführte Prüfung nicht bestanden wurde, hat die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst 
im Fall einer Wiederholungsprüfung nach § 51 des Hessischen Lehrkräftebildungs-
gesetzes die Wahl zwischen einer Prüfungslehrprobe nach § 47 des Hessischen 
Lehrkräftebildungsgesetzes oder einer Prüfung nach Satz 1 und 2. Die Zeitvorga-
ben des § 51 Satz 1 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes gelten entspre-
chend. Wird von diesem Wahlrecht nicht Gebrauch gemacht, wird die Wiederho-
lungsprüfung, sofern der Unterrichtsbetrieb es zulässt, mit Prüfungslehrproben 
nach § 47 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes mit Lerngruppen durchge-
führt. 
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§ 51  Mündliche Prüfung 
 
(1)  Die mündliche Prüfung nach § 48 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes 
findet nach der unterrichtspraktischen Prüfung statt und soll in der Regel 60 Minu-
ten dauern. Bei Fachlehreranwärterinnen oder Fachlehreranwärtern soll sie 45 Mi-
nuten dauern. 
 
(2)  Ausgangspunkt der mündlichen Prüfung ist das fortlaufende Portfolio nach § 2 
Abs. 3 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes. Die Lehrkraft im Vorberei-
tungsdienst stellt den Mitgliedern des Prüfungsausschusses hierzu ausgewählte 
Ausschnitte aus dem fortlaufenden Portfolio spätestens zwei Wochen vor der Prü-
fung zur Verfügung. 
 
(3)  Zu Beginn der mündlichen Prüfung stellt die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst 
längstens zehn Minuten auf der Grundlage des fortlaufenden Portfolios nach § 2 
Abs. 3 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes ihre Entwicklung vor. Daran 
knüpft ein Fachgespräch an, das sich auf die Ausführungen der Lehrkraft im Vorbe-
reitungsdienst zum fortlaufenden Portfolio nach § 2 Abs. 3 des Hessischen Lehr-
kräftebildungsgesetzes und auf die im Kerncurriculum nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 des 
Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes ausgewiesenen Kompetenzen bezieht. Die 
mündliche Prüfung kann statt in Präsenzform auch in elektronischer Form stattfin-
den, wenn in einem Fall höherer Gewalt nach § 50 Abs. 14 Satz 1 die mündliche 
Prüfung aufgrund dieses Ereignisses nicht in Präsenzform stattfinden kann. Die 
Entscheidung über die Form der Durchführung trifft die Hessische Lehrkräfteaka-
demie. 
 
(4)  Der Prüfungsausschuss bewertet das Ergebnis der mündlichen Prüfung nach § 
24 Abs. 1 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes und bezieht die Komplexität 
der Problemdarstellung, den sachlichen Gehalt der Ausführungen, die Folgerichtig-
keit der Gedankenführung, die Eigenständigkeit des Urteils und insbesondere die 
Reflexionsfähigkeit in Bezug auf das eigene Handeln der Lehrkraft im Vorberei-
tungsdienst in die Bewertung ein. 
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FÜNFTER TEIL 
Befähigung zum Lehramt für eine besondere berufliche Fach-
richtung 
 
§ 52  Erwerb der Befähigung zum Lehramt an landwirtschaftlichen Fachschu-
len 
 
Die Befähigung zum Lehramt an landwirtschaftlichen Fachschulen besitzt, wer 

1. die Große Staatsprüfung nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
den höheren Dienst in der Agrarverwaltung vom 3. Juni 1998 (StAnz. S. 
1698), aufgehoben durch Verordnung vom 8. August 2006 (StAnz. S. 2323), 
bestanden hat oder 

2. eine vergleichbare Qualifikation erworben hat. 
Die Vergleichbarkeit nach Satz 1 Nr. 2 muss durch Bescheinigung des für Land-
wirtschaft zuständigen Ministeriums nachgewiesen werden. 
 
 
 

SECHSTER TEIL 
Besonderes Verfahren zum Erwerb einer einem Lehramt 
gleichgestellten Qualifikation 
 
§ 53  Zulassungsvoraussetzungen 
 
Der Hochschulabschluss oder vergleichbare Abschluss nach § 3 Abs. 7 Satz 1 des 
Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes muss ein universitärer Abschluss, der kein 
Bachelorabschluss ist, oder ein akkreditierter Masterabschluss sein, aus dem für 
das jeweilige Lehramt mindestens ein Unterrichtsfach, eine Fachrichtung oder 
gleichwertige bildungswissenschaftliche Anteile ableitbar sind. Kann die nach § 3 
Abs. 7z4 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes festgestellte schulspezifische 
Bedarfssituation im Bereich der beruflichen Schulen nicht mit Personen mit einem 
Abschluss nach Satz 1 gedeckt werden, kann das für Lehrkräftebildung zuständi-
gen Ministerium festlegen, dass auch Personen eingestellt werden können, die 
über einen anderen akkreditierten Hochschulabschluss verfügen. Das für Lehrkräf-
tebildung zuständigen Ministerium kann die Zulassung auf bestimmte Qualifikatio-
nen beschränken. 
 
 
§ 54  Aufgaben und Zuständigkeiten 
 
(1)  Die Hessische Lehrkräfteakademie erfasst die Daten aller Bewerberinnen und 
Bewerber für das besondere Verfahren zum Erwerb einer einem Lehramt gleichge-
stellten Qualifikation. Sie trifft die Feststellung:  

1. über das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen zur Teilnahme am Ver-
fahren und  
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2. in welchem Lehramt und mit welchen Fächern oder Fachrichtungen die Be-
werberinnen und Bewerber zu der Qualifizierungsmaßnahme zugelassen 
werden können. 

Die Hessische Lehrkräfteakademie legt für die Lehrkräfte in der Qualifizierungs-
maßnahme die verpflichtenden und fakultativen Qualifizierungsauflagen fest. 
 
(2)  Für die Erfassung aller zum Verfahren nach § 3 Abs. 7 des Hessischen Lehr-
kräftebildungsgesetzes zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber ist die Zentral-
stelle Personalmanagement für Lehrkräfte beim Staatlichen Schulamt für den 
Landkreis Darmstadt Dieburg und die Stadt Darmstadt zuständig. Sie unterstützt 
die Schulleiterinnen und Schulleiter über die Staatlichen Schulämter bei der Durch-
führung der Auswahlverfahren durch Zuleitung der Bewerberliste. 
 
(3)  Die Staatlichen Schulämter sind für die Ermittlung der freien Stellen zuständig. 
Sie unterstützen die Schulleiterinnen und Schulleiter in schul- und verwaltungsfach-
lichen Belangen bei der Durchführung der Auswahlverfahren und schließen mit den 
ausgewählten Bewerberinnen und Bewerbern Arbeitsverträge zur Erteilung von Un-
terricht ab. 
 
(4)  Die Schulleiterin oder der Schulleiter formuliert ein Anforderungsprofil für die zu 
besetzende Stelle und wählt aus den erfassten Bewerberinnen und Bewerbern die 
Person aus, die als Lehrkraft an dem besonderen Verfahren zum Erwerb einer ei-
nem Lehramt gleichgestellten Qualifikation teilnehmen soll. Die Schulleiterin oder 
der Schulleiter  

1. betreut, unterstützt und fördert diese Lehrkraft in der Qualifizierungsmaß-
nahme im Rahmen der jeweiligen individuellen Qualifizierungsauflagen im 
Hinblick auf die weitere Berufslaufbahn,  

2. führt auf Grundlage des von dieser Lehrkraft in der Qualifizierungsmaßnah-
me geführten fortlaufenden Portfolios nach § 2 Abs. 3 des Hessischen Lehr-
kräftebildungsgesetzes mindestens einmal jährlich ein dokumentiertes ver-
pflichtendes Dienstgespräch zum jeweils erreichten Qualifikationsstand,  

3. hat dafür Sorge zu tragen, dass dieser Lehrkraft in der Qualifizierungsmaß-
nahme die Teilnahme an verpflichtenden Qualifizierungsveranstaltungen er-
möglicht wird und ihr die für die Qualifizierungsauflagen und -veranstaltungen 
erforderliche Zeit zur Verfügung steht,  

4. stellt die Beratung dieser Lehrkraft in der Qualifizierungsmaßnahme in schul- 
und unterrichtspraktischen Fragen durch geeignete Lehrkräfte (Mentorinnen 
und Mentoren) sicher,  

5. hat auf der Grundlage des erreichten Qualifikationsstands zum Abschluss der 
Probezeit eine Eignungsfeststellung zu treffen, die Grundlage der durch die 
Hessische Lehrkräfteakademie zu erteilenden Qualifizierungsauflagen ist, 
und  

6. stellt in einem Gutachten am Ende der Qualifizierungsphase den Stand der 
Erfüllung der Qualifizierungsauflagen fest. 
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(5)  Die nach Abs. 4 Satz 1 ausgewählten Lehrkräfte in der Qualifizierungsmaß-
nahme sind verpflichtet, sich kontinuierlich berufsbegleitend zu qualifizieren und 
sich der Prüfung zur Feststellung des Qualifizierungserfolgs zu unterziehen. 
 
 
§ 55  Zulassung zum Auswahlverfahren 
 
(1)  Zur Teilnahme am Auswahlverfahren erstellt die Hessische Lehrkräfteakademie 
ein Antragsformular. Dieses ist von den Bewerberinnen und Bewerbern vollständig 
ausgefüllt zusammen mit folgenden Unterlagen vorzulegen: 

1.  Lebenslauf, 
2.  beglaubigte Kopie oder Abschrift des Abschlusszeugnisses der Hochschule, 
3.  detaillierte Nachweise über bisherige berufliche Tätigkeiten und 
4.  Benennung der Einsatzwünsche. 

Im Fall begründeter Zweifel an der Echtheit der vorgelegten Unterlagen nach Satz 
2 Nr. 2 dürfen von der Bewerberin oder dem Bewerber Originale verlangt werden. 
Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben einen 
Nachweis über die für den Unterricht erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse 
nach § 23 Abs. 2 Satz 3 bis 5 vorzulegen. Die Vorlage soll für den Einstellungster-
min am 1. Februar bis zum 1. November des Vorjahres und für den Einstellungs-
termin am 1. August bis zum 1. Mai des jeweiligen Jahres in einfacher Ausfertigung 
erfolgen. 
 
(2)  Die Hessische Lehrkräfteakademie informiert die Bewerberinnen und Bewerber 
und die Zentralstelle Personalmanagement für Lehrkräfte beim Staatlichen Schul-
amt für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt über ihre Fest-
stellungen zur Zulassung zum Auswahlverfahren nach § 54 Abs. 1 Satz 2. 
 
(3)  Die Zentralstelle Personalmanagement für Lehrkräfte beim Staatlichen Schul-
amt für den Landkreis Darmstadt Dieburg und die Stadt Darmstadt führt eine zent-
rale Liste aller zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber. Diese wird einmal jähr-
lich zum 15. März bereinigt. Dabei werden alle Bewerbungen gelöscht, die vor dem 
1. August des Vorjahres eingegangen sind. Diese Bewerbungen können mit einer 
Kurzbewerbung ergänzt und aufrechterhalten werden. Alle Bewerbungen, die nach 
dem 1. August des Vorjahres aufgenommen wurden, werden in die neu erstellte 
Liste aufgenommen. 
 
 
§ 56  Vorbereitung des Auswahlverfahrens 
 
(1)  Soweit für die Besetzung einer freien Stelle an der Schule unter Berücksichti-
gung der schulspezifischen Bedarfssituation keine geeignete Bewerberin oder kein 
geeigneter Bewerber mit Lehramtsbefähigung auf der Rangliste zur Verfügung  
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steht, formuliert die Schulleiterin oder der Schulleiter im Benehmen mit den übrigen 
Schulleitungsmitgliedern nach Anhörung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftrag-
ten der Lehrkräfte und Beteiligung des Schulpersonalrats im Rahmen der vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit ein spezifisches Anforderungsprofil, dessen Rechtmä-
ßigkeit vom Staatlichen Schulamt überprüft und anschließend zum schulischen 
Auswahlvorgang genommen wird. 
 
(2)  Die Schulleiterin oder der Schulleiter erhält auf Anforderung von der Zentral-
stelle Personalmanagement für Lehrkräfte beim Staatlichen Schulamt für den 
Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt eine Liste derjenigen zuge-
lassenen Bewerberinnen und Bewerber, die für eine Beschäftigung in der betref-
fenden Schule oder im betreffenden Aufsichtsbereich zur Verfügung stehen. 
 
(3)  Die Schulleiterin oder der Schulleiter schreibt alle Bewerberinnen und Bewer-
ber der in Abs. 2 genannten Liste unter Vorlage des Anforderungsprofils an und 
gibt ihnen Gelegenheit, sich innerhalb einer Frist von drei Wochen ab Zugang des 
Schreibens unter Vorlage der Bewerbungsunterlagen nach § 55 Abs. 1 Satz 1 und 
2 auf die konkret zu besetzende Stelle an der Schule zu bewerben. In begründeten 
Ausnahmefällen kann die Bewerbungsfrist auf mindestens eine Woche verkürzt 
werden. 
 
 
§ 57  Durchführung des Auswahlverfahrens, Einstellung 
 
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter sichtet die eingegangenen Bewerbungen 
nach folgenden Auswahlkriterien im Sinne einer Bestenauslese: 

1. Übereinstimmung mit den im Anforderungsprofil enthaltenen Qualifikationen, 
Anforderungen und Voraussetzungen, 

2. Eignung, Befähigung und fachliche Leistung unter Beachtung des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch, der Teilhaberichtlinien vom 1. Juli 2013 (StAnz. S. 
838), der Integrationsvereinbarung für die Lehrkräfte vom 25. Januar 2017 
(ABl. S. 102) und des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes vom 20. De-
zember 2015 (GVBl. S. 637), 

3. bei Bewerberinnen und Bewerbern mit gleicher Leistung und gleicher Fä-
cherkombination werden darüber hinaus folgende soziale Gesichtspunkte be-
rücksichtigt: 
a) Schwerbehinderung im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, 
b) Erfüllung einer Dienstpflicht nach Art. 12a Abs. 1 oder 2 des Grundgeset-

zes, Ableistung eines mindestens sechsmonatigen Dienstes nach dem 
Bundesfreiwilligendienstgesetz, eine mindestens zweijährige Dienstzeit 
als Entwicklungshelferin oder Entwicklungshelfer nach dem Entwicklungs-
helfer-Gesetz oder Ableistung eines Jugendfreiwilligendienstes nach dem 
Jugendfreiwilligendienstegesetz, 
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c) verzögerter Ausbildungsabschluss durch die Geburt eines Kindes und El-
ternzeit oder 

d) Unterhaltsverpflichtung für mindestens ein Kind und kein regelmäßiges 
sozialhilfeunabhängiges Familieneinkommen. 

Vorrang bei gleicher Eignung und gleicher Fächerkombination genießen anerkannt 
schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber. Satz 2 gilt entsprechend für die-
jenigen Bewerberinnen und Bewerber, die wegen der Versorgung von Kindern oder 
nach Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses wegen Betreuung pflegebedürftiger An-
gehöriger aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden sind. 
 
(2)  Die Schulleiterin oder der Schulleiter legt nach Aktenlage fest, welche Bewer-
berinnen und Bewerber in die engere Wahl kommen und lädt diese Personen zu 
einem Überprüfungsverfahren vor einem Überprüfungsausschuss in die Schule ein. 
Sie oder er organisiert das Überprüfungsverfahren, lädt die Mitglieder des Überprü-
fungsausschusses ein, legt ihnen rechtzeitig alle Bewerbungsunterlagen vor und 
erläutert ihre oder seine Auswahl. Danach wird das Überprüfungsverfahren durch-
geführt. 
 
(3)  Dem Überprüfungsausschuss gehören an: 

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter (Vorsitz), 
2. ein weiteres Mitglied der Schulleitung, 
3. ein Mitglied des Schulpersonalrats nach § 61 Abs. 3 Satz 2 des Hessischen 

Personalvertretungsgesetzes vom 28. März 2023 (GVBl. S. 183), 
4. die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte für Lehrkräfte und 
5. bei schwerbehinderten Bewerberinnen oder Bewerbern im Verfahren ein Mit-

glied der Schwerbehindertenvertretung, sofern eine Beteiligung der Schwer-
behindertenvertretung nach § 81 Abs. 1 Satz 9 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch nicht ausdrücklich abgelehnt wird. 

 
(4)  Die Entscheidungen der Schulleiterin oder des Schulleiters über die Zusam-
mensetzung des Überprüfungsausschusses und über die Reihenfolge der zu über-
prüfenden Bewerberinnen und Bewerber und das Überprüfungsverfahren sind zu 
protokollieren. § 8 gilt entsprechend. 
 
(5)  Die Schulleiterin oder der Schulleiter legt dem Staatlichen Schulamt die beab-
sichtigte Entscheidung mit einem die Entscheidung begründenden Auswahlbericht 
zur rechtlichen Prüfung vor. Sie oder er trifft danach im Benehmen mit den übrigen 
Schulleitungsmitgliedern und nach Beteiligung des Schulpersonalrats, der Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten der Lehrkräfte und gegebenenfalls der Schwerbe-
hindertenvertretung die abschließende Auswahlentscheidung nach den Kriterien 
nach Abs. 1 und teilt diese unter Vorlage der Akten dem Staatlichen Schulamt mit. 
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(6)  Das Staatliche Schulamt  
1. informiert die Bewerberinnen und Bewerber, die Hessische Lehrkräfteaka-

demie und die Zentralstelle Personalmanagement für Lehrkräfte beim Staatli-
chen Schulamt für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und für die Stadt Darm-
stadt über die Auswahlentscheidung nach Abs. 5 Satz 2 und  

2. fordert die für die Einstellung ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber 
zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses und eines amtsärztlichen 
Zeugnisses nach Nr. 4.2 des Erlasses über die Ärztliche Begutachtung in 
Personalangelegenheiten des Öffentlichen Dienstes vom 31. Oktober 2022 
(StAnz. S. 1293) auf.  

Das Staatliche Schulamt stellt die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber 
nach den geltenden rechtlichen Bestimmungen an der Schule als Lehrkräfte in ei-
nem Arbeitsverhältnis zur berufsbegleitenden Feststellung einer einem Lehramt 
gleichgestellten Qualifikation ein. 
 
(7)  In dem auf unbestimmte Zeit abzuschließenden Arbeitsvertrag ist festzulegen, 

1. in welchem Lehramt und in welchen Fächern oder Fachrichtungen die Quali-
fizierungsmaßnahme erfolgt, 

2. dass die Probezeit sechs Monate dauert, 
3. dass die Einstellung ausschließlich im Rahmen des berufsbegleitenden Ver-

fahrens zum Erwerb einer einem Lehramt gleichgestellten Qualifikation nach 
den Vorgaben dieser Rechtsverordnung erfolgt, 

4. dass sich die Lehrkraft in der Qualifikationsmaßnahme neben der Erfüllung 
der Obliegenheiten als Lehrkraft verpflichtet, ein fortlaufendes Portfolio nach 
§ 2 Abs. 3 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes zu führen, die von der 
Hessischen Lehrkräfteakademie gesetzten Qualifizierungsauflagen zu erfül-
len und sich innerhalb der zeitlichen Vorgaben der Prüfung zum Erwerb einer 
einem Lehramt gleichgestellten Qualifikation zu unterziehen, 

5. dass die Qualifizierungsziele sich an den Zielen der Lehrkräftebildung nach § 
1 Abs. 1 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes orientieren und sich auf 
die in § 1 Abs. 2 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes beschriebenen 
Kompetenzen für das angestrebte Lehramt in den beiden Unterrichtsfächern 
oder Fachrichtungen beziehen und dass sich aus ihnen die Qualifizierungs-
auflagen nach dieser Verordnung ableiten, 

6. dass der Arbeitsvertrag unter der auflösenden Bedingung der Nichtzulassung 
zur Prüfung oder des endgültigen Nichtbestehens der Prüfung steht und 

7. dass eine einmalige Wiederholung der nicht bestandenen Prüfung auf Antrag 
der oder des Angestellten möglich ist. 

 
 
§ 58  Qualifizierungsverfahren und Qualifizierungsphase 
 
(1)  Die Schulleiterin oder der Schulleiter beurteilt innerhalb einer sechsmonatigen 
Erprobungszeit die Eignung der Lehrkraft in der Qualifizierungsmaßnahme. Die  



 

3(54)  Dezember 2024 

 
 
 
Beurteilung erfolgt auf der Grundlage der von der Ständigen Konferenz der Kultus-
minister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland für die Lehrkräftebildung 
beschlossenen Standards.  Maßgebend sind hierbei insbesondere die Beschlüsse, 
die sich auf Kompetenzen in folgenden Bereichen beziehen: 

1. fach- und sachgerechte Unterrichtsplanung und -durchführung,  
2. Wahrnehmung von Erziehungs- und Beratungsaufgaben und  
3. Wahrnehmung von Diagnose-, Förder- und Beurteilungsaufgaben. 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter teilt die Beurteilung der Lehrkraft in der Quali-
fizierungsmaßnahme und der Hessischen Lehrkräfteakademie mit. 
 
(2)  Die Hessische Lehrkräfteakademie legt für die Lehrkraft in der Qualifizierungs-
maßnahme Qualifizierungsauflagen entsprechend dem individuellen Qualifizie-
rungsbedarf unter Berücksichtigung der Vorleistungen und der durch die Schulleite-
rin oder den Schulleiter getroffenen Beurteilung nach Abs. 1 fest. 
 
(3)  Die Lehrkraft in der Qualifizierungsmaßnahme führt ein Portfolio nach § 2 Abs. 
3 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes. 
 
 
§ 59  Qualifizierungsauflagen 
 
(1)  Soweit aus dem Abschluss nach § 53 Satz 1 oder 2 nicht alle für die Qualifika-
tion für das vergleichbare Lehramt erforderlichen Unterrichtsfächer oder Fachrich-
tungen abgeleitet werden können, führt die Hessische Lehrkräfteakademie ergän-
zende Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Weiterbildung durch. In Aus-
nahmefällen sind ergänzende Studien an einer Universität zu absolvieren. Die Ent-
scheidung über die Art und die Dauer der Qualifizierung trifft die Hessische Lehr-
kräfteakademie. 
 
(2)  Art und Umfang der Qualifizierungsauflagen bestimmen die Dauer der Qualifi-
zierungsphase. Sie beträgt in der Regel drei Jahre, höchstens dreieinhalb Jahre. 
Sofern die Qualifizierungsauflagen aus von der Lehrkraft in der Qualifizierungs-
maßnahme nicht zu vertretenden Gründen in dieser Zeit nicht erfüllt werden kön-
nen, kann die Hessische Lehrkräfteakademie die Qualifizierungsphase um bis zu 
zwei Jahre verlängern. 
 
(3)  Die Qualifizierungsauflagen enthalten individuelle Anforderungen bezüglich der 
fachlichen und pädagogischen Kompetenzen, die von der Lehrkraft in der Qualifi-
zierungsmaßnahme in der Prüfung des Qualifizierungserfolgs nachzuweisen sind. 
Verpflichtende Bestandteile der Qualifizierungsauflagen sind die Nachweise über 
die Teilnahme an in der Regel fünf Modulen nach § 44 Abs. 2 und einer Ausbil-
dungsveranstaltung nach § 45 Abs. 2. 
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(4)  Mit der Bestimmung der Qualifizierungsauflagen werden auch die Prüfungsge-
biete und Prüfungsformen hinsichtlich Art und Umfang für die Prüfung der Lehr-
amtsbefähigung am Ende der Qualifizierungsphase von der Hessischen Lehrkräf-
teakademie festgelegt. 
 
 
§ 60  Prüfung des Qualifizierungserfolgs, Prüfungsausschuss 
 
(1)  Die Qualifizierungsphase wird mit einer Prüfung des Qualifizierungserfolgs be-
endet, in der die Lehrkraft in der Qualifizierungsmaßnahme nachweisen soll, dass 
sie die erforderlichen fachlichen und pädagogischen Kompetenzen für die dauer-
hafte Erteilung von Unterricht besitzt. 
 
(2)  Zur Prüfung des Qualifizierungserfolges beruft die Hessische Lehrkräfteaka-
demie einen Prüfungsausschuss. Den Vorsitz führt eine Vertreterin oder ein Vertre-
ter der Hessischen Lehrkräfteakademie. Im Übrigen gilt § 44 Abs. 2 bis 5 des Hes-
sischen Lehrkräftebildungsgesetzes entsprechend. 
 
 
§ 61  Ablauf des Prüfungsverfahrens 
 
(1)  Nach Erfüllung aller Qualifizierungsauflagen meldet die Lehrkraft in der Qualifi-
zierungsmaßnahme sich innerhalb der zeitlichen Vorgaben nach § 59 Abs. 2 auf 
dem Dienstweg über die Schulleiterin oder den Schulleiter bei der Hessischen 
Lehrkräfteakademie zur Prüfung des Qualifizierungserfolgs. Die nicht rechtzeitige 
Meldung zur Prüfung hat die Nichtzulassung zur Prüfung zur Folge. 
 
(2)  Die Schulleiterin oder der Schulleiter erstellt unter Einbeziehung der Beurtei-
lungsbeiträge der an der Qualifizierung beteiligten Ausbilderinnen und Ausbilder 
der Studienseminare hinsichtlich der Erfüllung der Qualifizierungsauflagen ein Gut-
achten über die Leistungen während der Qualifizierungsphase sowie die Bewäh-
rung im Schulalltag und leitet dieses zusammen mit der Prüfungsmeldung der Hes-
sischen Lehrkräfteakademie zu. Das Gutachten enthält eine Zusammenfassung mit 
einer Bewertung nach § 24 Abs. 1 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes. 
 
(3)  Die Hessische Lehrkräfteakademie teilt der Lehrkraft in der Qualifizierungs-
maßnahme spätestens 14 Tage vor der Prüfung schriftlich den Zeitpunkt der Prü-
fung mit. Diese wird an der Schule durchgeführt, an der die Lehrkraft in der Qualifi-
zierungsmaßnahme beschäftigt ist. 
 
(4)  Die Prüfung kann unter Verzicht auf einzelne oder alle Qualifizierungsauflagen 
durchgeführt werden, wenn eine mehrjährige erfolgreiche Tätigkeit an einer öffentli-
chen Schule des Landes Hessen im angestrebten Lehramt nachgewiesen und der  
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Erwerb der Kompetenzen nach § 59 Abs. 3 durch die Schulleiterin oder den Schul-
leiter bestätigt wird. Die Hessische Lehrkräfteakademie hat hierzu auf entspre-
chende Anfrage die betreffende Lehrkraft in der Qualifizierungsmaßnahme vor der 
Meldung zur Prüfung zu beraten. Im Übrigen gelten Abs. 1 und Abs. 3 entspre-
chend. 
 
 
§ 62  Teile der Prüfung 
 
(1)  Die Prüfung des Qualifizierungserfolgs umfasst: 

1. die unterrichtspraktische Prüfung und 
2. die mündliche Prüfung. 

 
(2)  Die unterrichtspraktische Prüfung besteht aus je einer Prüfungslehrprobe in 
den Unterrichtsfächern oder im Unterrichtsfach und in der Fachrichtung oder in den 
Fachrichtungen. Die Lerngruppen sollen der Lehrkraft in der Qualifizierungsmaß-
nahme bekannt sein. Für jede Prüfungslehrprobe ist ein Unterrichtsentwurf anzufer-
tigen, welcher dem Prüfungsausschuss in geeigneter Form rechtzeitig zuzuleiten 
ist. § 47 Abs. 2 Satz 2 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes sowie § 50 Abs. 
5 bis 8 und 10 bis 14 gelten entsprechend. 
 
(3)  Grundlage der mündlichen Prüfung sind die Inhalte der Module nach § 59 Abs. 
3 Satz 2 und das fortlaufende Portfolio nach § 2 Abs. 3 des Hessischen Lehrkräfte-
bildungsgesetzes. § 51 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend. 
 
 
§ 63  Bewertung 
 
(1)  Die Prüfungsteile werden von dem Prüfungsausschuss jeweils nach § 24 Abs. 
1 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes bewertet. 
 
(2)  Die Gesamtbewertung der Prüfung zum Erwerb einer einem Lehramt gleichge-
stellten Qualifikation setzt sich zusammen aus dem Ergebnis des Abschlusses 
nach § 53 Satz 1 oder 2 mit 30 Prozent, dem Gutachten der Schulleiterin oder des 
Schulleiters nach § 61 Abs. 2 mit 30 Prozent, der unterrichtspraktischen Prüfung 
mit 30 Prozent und der mündlichen Prüfung mit 10 Prozent. 
 
(3)  Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus den Punkten aus dem Ergebnis des Ab-
schlusses nach § 53 Satz 1 oder 2 in sechsfacher Wertung, den Punkten des Gut-
achtens der Schulleiterin oder des Schulleiters in sechsfacher Wertung, den Punk-
ten der unterrichtspraktischen Prüfung in dreifacher Wertung und der mündlichen 
Prüfung in zweifacher Wertung. 
 
(4)  § 50 Abs. 1 und Abs. 4 bis 8 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes gilt 
entsprechend. Wer die Prüfung einmal nicht bestanden hat, kann sich im Hinblick 
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auf die Vorbereitung zur Wiederholungsprüfung beraten lassen. Für die Wiederho-
lungsprüfung gelten § 30 Abs. 1 Satz 2 und 3 des Hessischen Lehrkräftebildungs-
gesetzes sowie § 50 Abs. 14 Satz 4 entsprechend. 
 
 
§ 64  Zeugnis 
 
(1)  Über die erfolgreiche Qualifizierungsphase und die Prüfung des Qualifizie-
rungserfolg wird ein Zeugnis ausgestellt, das von der Leiterin oder dem Leiter der 
Hessischen Lehrkräfteakademie oder einer von ihr oder ihm beauftragten Person 
unterschrieben und mit dem Dienstsiegel versehen wird. Das Zeugnis enthält die 
Angaben nach § 57 Abs. 7 Nr. 1 und die Gesamtbewertung einschließlich Gesamt-
punktzahl, Prädikatsstufe und Gesamtnote nach § 63. 
 
(2)  Hat die Lehrkraft in der Qualifizierungsmaßnahme die Prüfung nicht bestanden, 
erhält sie oder er darüber einen mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung ver-
sehenen Bescheid durch die Hessische Lehrkräfteakademie. 
 
 
§ 65  Sonderregelungen 
 
Lehrkräfte, die sich bereits in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis im öffentlichen 
Schuldienst des Landes Hessen befinden und nicht über eine Lehrkräfteausbildung 
nach § 3 Abs. 2 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes, jedoch über die Vo-
raussetzungen nach § 3 Abs. 7 Satz 1 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes 
verfügen, können auf Antrag ebenfalls im Rahmen eines Verfahrens zur Feststel-
lung der Gleichwertigkeit mit einem Lehramt berufsbegleitend im hessischen 
Schuldienst eine einem Lehramt gleichgestellte Qualifikation erlangen, sofern die 
Schulleiterin oder der Schulleiter nach § 58 Abs. 1 eine Eignungsfeststellung zur 
Teilnahme am besonderen berufsbegleitenden Verfahren trifft. Der Antrag ist auf 
dem Dienstweg an die Hessische Lehrkräfteakademie zu richten. Im Übrigen gelten 
die §§ 53, 55 und 58 bis 64 entsprechend. 
 
 
§ 65a  Besondere Regelungen für die landwirtschaftlichen Fachschulen 
 
Die Regelungen des Sechsten Teils finden auf die landwirtschaftlichen Fachschu-
len entsprechende Anwendung. 
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SIEBTER TEIL 
Anerkennung von Lehrkräftediplomen aus EU-Mitgliedstaaten 
 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 66  Anerkennungsverfahren 
 
(1)  Der Antrag auf Anerkennung eines Lehrkraftdiploms aus anderen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union ist an die Hessische Lehrkräfteakademie zu richten. 
Dem Antrag sind beizufügen: 

1. ein tabellarischer Lebenslauf mit Darstellung des Ausbildungsgangs, 
2. ein Lichtbild, 
3. das Diplom oder Prüfungszeugnis oder der Befähigungsnachweis nach § 61 

Abs. 1  
4. Bescheinigungen über Dauer und Art bisher ausgeübter beruflicher Tätigkei-

ten als Lehrkraft in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. 
Der Lebenslauf ist in deutscher Sprache anzufertigen. Die vorzulegenden Zeugnis-
se und Bescheinigungen sind in Kopie einzureichen. Eine von einer öffentlich be-
stellten oder beeidigten Übersetzerin oder einem öffentlich bestellten oder beeidig-
ten Übersetzer angefertigte deutsche Übersetzung ist beizufügen. Die Hessische 
Lehrkräfteakademie ist berechtigt, die Unterlagen nach Satz 4 im Original anzufor-
dern. 
 
(2)  Nach der Eröffnung des Verfahrens findet ein Beratungsgespräch bei der Hes-
sischen Lehrkräfteakademie statt. Dabei wird insbesondere auf die Notwendigkeit 
der für die Berufsausübung erforderlichen Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 
hingewiesen. Bestehen erhebliche und konkrete Zweifel an dem Vorhandensein 
der erforderlichen Sprachkenntnisse, kann der Erwerb und Nachweis der entspre-
chenden Sprachkenntnisse empfohlen werden.“ 
 
(3)  Spätestens vier Monate nach Eingang der vollständigen Unterlagen entschei-
det die Hessische Lehrkräfteakademie über den Antrag. Wird der Antrag zurück-
gewiesen, erhält die Bewerberin oder der Bewerber darüber einen mit Begründung 
und Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid. Wird dem Antrag entsprochen, 
ergeht ein Bescheid über die Gleichstellung. Dieser enthält: 

1. die Zuordnung der beruflichen Tätigkeit und Ausbildung der Bewerberin oder 
des Bewerbers zu einem Lehramt nach § 58 des Hessischen Lehrkräftebil-
dungsgesetzes und 

2. soweit erforderlich die Verpflichtung zur Teilnahme an 
a) einem Anpassungslehrgang mit Angaben zu dessen Dauer oder 
b) einer Eignungsprüfung mit Angaben zu deren Prüfungsgegenständen und 

voraussichtlichem Termin. 
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§ 67  Zulassung zu einem Anpassungslehrgang oder einer Eignungsprüfung 
 
(1)  Die Bewerberin oder der Bewerber kann zum Ausgleich festgestellter wesentli-
cher Unterschiede nach § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Hessischen Lehrkräftebil-
dungsgesetzes wahlweise die Zulassung zu einem Anpassungslehrgang oder einer 
Eignungsprüfung beantragen. Der Antrag ist bei der Hessischen Lehrkräfteakade-
mie zu stellen. Ihm sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. von Bewerberinnen und Bewerbern für einen Anpassungslehrgang ein amts-
ärztliches Zeugnis, das nicht älter als sechs Monate sein darf, 

2. ein erweitertes Führungszeugnis nach dem Bundeszentralregistergesetz und 
3. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls mit welchem Ergebnis in einem ande-

ren Land der Bundesrepublik Deutschland ein entsprechender Antrag ge-
stellt, eine Eignungsprüfung abgelegt oder ein Anpassungslehrgang durch-
laufen wurde. 

 
(2)  Nach Entscheidung über die Zulassung zu einem der beiden Verfahren nach 
Abs. 1 Satz 1 ist ein Wechsel ausgeschlossen. 
 
 
 
Zweiter Abschnitt 
Anpassungslehrgang 
 
§ 68  Zweck 
 
(1)  Während des Anpassungslehrgangs, der sich auf ein der nachgewiesenen Be-
fähigung für den Beruf der Lehrkraft entsprechendes Lehramt oder die entspre-
chende Lehrbefähigung bezieht, üben die Bewerberinnen und Bewerber unter der 
Verantwortung einer oder eines qualifizierten Berufsangehörigen, in der Regel einer 
Mentorin oder eines Mentors, einer Seminarassistentin oder -assistenten, einer 
Verwaltungsassistenzkraft oder einer anderen fachkundigen Person mit Lehrauftrag 
die Lehrtätigkeit aus und nehmen, soweit erforderlich, an einer berufsbegleitenden 
Zusatzausbildung teil. 
 
(2)  Die Hessische Lehrkräfteakademie legt entsprechend den festgestellten Defizi-
ten Dauer und Inhalte des Anpassungslehrgangs und der Zusatzausbildung fest. 
Der Lehrgang darf höchstens drei Jahre dauern. Anpassungslehrgänge, für die ei-
ne kürzere Dauer festgesetzt wurde, können auf Antrag verlängert werden, soweit 
die Höchstdauer nicht überschritten wird. Anpassungslehrgänge können darüber 
hinaus auf Antrag um bis zu sechs Monate verkürzt werden, sofern nach der Stel-
lungnahme der Leiterin oder des Leiters des Studienseminars zu erwarten ist, dass 
die ursprünglich festgestellten Defizite auch in der verkürzten Zeit ausgeglichen 
werden können. 
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§ 69  Organisation 
 
(1)  Die Hessische Lehrkräfteakademie stellt die Bewerberinnen und Bewerber für 
die festgelegte Zeit des Anpassungslehrgangs ein. 
 
(2)  Einstellungstermine sind der 1. Mai und der 1. November eines Jahres. Für die 
Bewerbungsfristen gilt § 30 Abs. 1. 
 
(3)  Die Anpassungslehrgänge werden im Auftrag der Hessischen Lehrkräfteaka-
demie von Studienseminaren durchgeführt. Die Leiterin oder der Leiter des Studi-
enseminars ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Anpassungslehrgangs und trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Durchführung des Anpassungslehrgangs. Die betreuenden Ausbilderinnen und 
Ausbilder am Studienseminar sind den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des An-
passungslehrgangs gegenüber vorbehaltlich der Rechte der Schulleiterin oder des 
Schulleiters im Rahmen ihrer Ausbildungstätigkeit weisungsberechtigt. 
 
(4)  Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Anpassungslehrgangs erteilen wö-
chentlich in der Regel zehn Stunden Unterricht. Die betreuenden Ausbilderinnen 
und Ausbilder führen im erforderlichen Umfang Unterrichtsbesuche mit anschlie-
ßenden Beratungsgesprächen durch. 
 
 
§ 70  Bewertung 
 
(1)  Nach der Einführungsphase führt die Teilnehmerin oder der Teilnehmer des 
Anpassungslehrgangs in jedem Vierteljahr einen Unterrichtsversuch durch, der be-
wertet wird. Die Unterrichtsversuche sollen in allen Fächern oder Fachrichtungen, 
für die eine Lehrbefähigung angestrebt wird, in verschiedenen Jahrgangsstufen 
stattfinden. 
 
(2)  Die Leistungen werden am Ende des Anpassungslehrgangs von der Leiterin 
oder dem Leiter des Studienseminars unter Berücksichtigung der Unterrichtsversu-
che in einem Lehrgangsbericht zusammengefasst. Der Lehrgangsbericht muss be-
gründete Aussagen über die festgestellten Defizite enthalten und mit der Gesamt-
bewertung „bestanden“ oder „nicht bestanden“ schließen. Eine Wiederholung des 
Anpassungslehrgangs ist nicht zulässig. 
 
(3)  Ist der Anpassungslehrgang nicht bestanden, erteilt die Hessische Lehrkräf-
teakademie der Bewerberin oder dem Bewerber darüber einen mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid. Ist der Anpassungslehrgang be-
standen, erteilt die Hessische Lehrkräfteakademie der Bewerberin oder dem Be-
werber einen Bescheid über die Gleichstellung mit einer Befähigung zu einem 
Lehramt nach § 58 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes. 
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§ 71  Beendigung des Anpassungslehrgangs 
 
Der Anpassungslehrgang endet mit Ablauf der festgelegten Zeitdauer oder vorzeitig 
auf Antrag. Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer des Anpassungslehrgangs kann 
vorzeitig aus dem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis entlassen werden, wenn 
sie oder er die beruflichen Pflichten verletzt. Für die Entlassung gilt § 29 Abs. 3 und 
4 des Hessischen Beamtengesetzes entsprechend. 
 
 
 

Dritter Abschnitt 
Eignungsprüfung 
 
§ 72  Prüfungsausschuss 
 
Eignungsprüfungen werden von der Hessischen Lehrkräfteakademie an einer 
Schule durchgeführt. Für die Eignungsprüfung ist ein Prüfungsausschuss zu bilden, 
welcher aus einer oder einem von der Hessischen Lehrkräfteakademie bestellten 
Vorsitzenden, einem weiteren von der Hessischen Lehrkräfteakademie bestellten 
Mitglied und einer Vertreterin oder einem Vertreter der Schule besteht. Der Prü-
fungsausschuss soll so zusammengesetzt sein, dass durch die Qualifikation der 
Mitglieder die Unterrichtsfächer und Fachrichtungen und das durch die Eignungs-
prüfung angestrebte Lehramt vertreten sind. 
 
 
§ 73  Teile der Prüfung 
 
Die Eignungsprüfung umfasst: 

1. die unterrichtspraktische Prüfung, bestehend aus 
a) je einer Prüfungslehrprobe in den beiden der bisherigen Berufstätigkeit 

und Ausbildung der Bewerberin oder des Bewerbers entsprechenden 
Fächern oder Fachrichtungen oder  

b) zwei Prüfungslehrproben in dem einen oder der einen der bisherigen 
Berufstätigkeit und Ausbildung der Bewerberin oder des Bewerbers 
entsprechenden Fach oder Fachrichtung, und 

2. die mündliche Prüfung. 
 
 
§ 74  Bestehen, Bescheid 
 
(1)  Die Eignungsprüfung ist insgesamt bestanden, wenn alle Prüfungsteile durch 
den Prüfungsausschuss für bestanden erklärt wurden. 
 
(2)  Ist die Eignungsprüfung nicht bestanden, erteilt die Hessische Lehrkräfteaka-
demie der Bewerberin oder dem Bewerber darüber einen mit Begründung und  
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Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid. Ist die Eignungsprüfung bestanden, 
erteilt die Hessische Lehrkräfteakademie der Bewerberin oder dem Bewerber einen 
Bescheid über die Gleichstellung mit einer Befähigung zu einem Lehramt nach § 58 
des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes. 
 
 
 
ACHTER TEIL 
Fortbildung der Lehrkräfte 
 

§ 75  Qualifizierungsportfolio 
 

(1)  Das Qualifizierungsportfolio ist Bestandteil des fortlaufenden Portfolios nach § 
2 Abs. 3 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes und enthält insbesondere: 

1. Nachweise zum Erhalt und zur Erweiterung der berufsbezogenen Qualifikati-
on und 

2. Nachweise zur Vorbereitung auf neue oder erweiterte berufliche Aufgaben. 
 
(2)  Nachweise zum Erhalt und zur Erweiterung der berufsbezogenen Qualifikation 
werden insbesondere durch Fortbildungen in mehreren der folgenden Themenbe-
reiche erworben: 

1. zu den Inhalten und Querschnittsthemen nach § 1 Abs. 2 und 3 des Hessi-
schen Lehrkräftebildungsgesetzes, 

2. zu den jeweiligen Unterrichtsfächern oder Fachrichtungen, 
3. zu übergreifenden schulpädagogischen Themen, 
4. zu besonderen Anforderungen der Bildungsgänge, Schulformen und -stufen, 
5. zur Wahrnehmung der Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Schule und 
6. zur Arbeitsorganisation der Tätigkeit einer Lehrkraft. 

Jede Lehrkraft ist verpflichtet, an Fortbildungsveranstaltungen nach Satz 1 Nr. 2 
und zu den im jeweiligen Fortbildungsplan genannten schulbezogenen Qualifizie-
rungsanforderungen teilzunehmen. 
 
(3)  Nachweise zur Vorbereitung auf neue oder erweiterte berufliche Aufgaben 
werden insbesondere durch Fortbildung zur Qualifizierung in folgenden Themenbe-
reichen erworben: 

1. für besondere Funktionen in der Schule, 
2. für Tätigkeiten in Fortbildung und Schulberatung, 
3. für Tätigkeiten in der Lehrkräfteausbildung und 
4. für Leitungsfunktionen in der Schule oder der Bildungsverwaltung. 

Jede Lehrkraft, die die Wahrnehmung einer dieser Aufgaben anstrebt, muss im 
Qualifizierungsportfolio die Teilnahme an spezifischen Qualifizierungsmaßnahmen 
oder einschlägige berufliche Erfahrungen nachweisen. 
 
(4)  Zum Nachweis der Erfüllung der Fortbildungspflicht legt jede Lehrkraft ihr Qua-
lifizierungsportfolio der Schulleitung zum Jahresgespräch vor. 
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§ 76  Anforderungen an Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote 
 
Die Hessische Lehrkräfteakademie erstellt Regelungen für die Akkreditierung von 
Fortbildungs- und Qualifizierungsangeboten nach § 65 Abs. 1 Satz 1 des Hessi-
schen Lehrkräftebildungsgesetzes. Die Regelungen bedürfen der Genehmigung 
durch das für Lehrkräftebildung zuständigen Ministerium. 
 
 
 

NEUNTER TEIL 
Weiterbildung 
 

Erster Abschnitt 
Angebote der Weiterbildung 
 
§ 77  Angebote der Weiterbildung 
 
(1)  Die Hessische Lehrkräfteakademie kann Weiterbildungsmaßnahmen nach § 3 
Abs. 5 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes mit folgenden Zielsetzungen 
anbieten: 

1. Vorbereitung auf eine Erweiterungsprüfung nach § 33 des Hessischen Lehr-
kräftebildungsgesetzes, 

2. Vorbereitung auf eine Zusatzprüfung nach den §§ 55 bis 57 des Hessischen 
Lehrkräftebildungsgesetzes, 

3. Erwerb einer Lehrbefähigung für bestimmte Fächer, Fachrichtungen, Schul-
formen und Schulstufen nach § 3 Abs. 5 des Hessischen Lehrkräftebildungs-
gesetzes oder 

4. Qualifizierung für besondere Berufsgruppen ohne Befähigung für ein Lehr-
amt. 

 
(2)  Weiterbildungsmaßnahmen werden im Amtsblatt des Hessischen Ministeriums 
für Kultus, Bildung und Chancen ausgeschrieben. In der Ausschreibung werden die 
Zielsetzung nach Abs. 1, die Zielgruppe sowie weitere Anforderungen festgelegt. 
 
(3)  Andere Trägereinrichtungen der Lehrkräftebildung nach § 4 des Hessischen 
Lehrkräftebildungsgesetzes können geeignete Weiterbildungsmaßnahmen mit Ziel-
setzungen nach Abs. 1 anbieten. Diese bedürfen der Anerkennung durch die Hes-
sische Lehrkräfteakademie. In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 und 2 erfolgt die Aner-
kennung im Einvernehmen mit dem für Lehrkräftebildung zuständigen Ministerium. 
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Zweiter Abschnitt 
Zusatzprüfungen zum Erwerb der Befähigung zu einem weiteren Lehr-
amt 
 
§ 78  Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt an Grundschu-
len 
 
(1)  Wer sich zur Prüfung nach § 55a des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes 
meldet, muss Studienleistungen in den Prüfungsgebieten nach § 55a Abs. 2 des 
Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes nachweisen, die dem ordnungsgemäßen 
Studium des Lehramts an Grundschulen entsprechen. 
 
(2)  Die Zusatzprüfung in den Prüfungsgebieten nach § 55a Abs. 2 des Hessischen 
Lehrkräftebildungsgesetzes besteht aus einer Klausur im Unterrichtsfach nach § 10 
Abs. 2 Satz 1 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes und jeweils einer münd-
lichen Prüfung in den zwei übrigen Unterrichtsfächern und der Grundschuldidaktik. 
 
(3)  Einschlägige Studien- und Prüfungsleistungen aus dem bereits erworbenen 
Lehramt und aus anderen Studiengängen können angerechnet werden. 
 
(4)  Die Gesamtnote der Zusatzprüfung setzt sich zu gleichen Teilen aus der Be-
wertung der Klausur und der Bewertung der mündlichen Prüfungen zusammen. 
 
(5)  Über die bestandene Zusatzprüfung erhält die Bewerberin oder der Bewerber 
ein Zeugnis, das die Fächer und Bewertungen der einzelnen Prüfungsleistungen 
nach Abs. 2 und die Gesamtnote enthält. § 32 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 des Hessi-
schen Lehrkräftebildungsgesetzes gilt entsprechend. 
 
 
§ 79  Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt an Hauptschu-
len und Realschulen für Bewerberinnen und Bewerber mit der Befähigung 
zum Lehramt an Grundschulen 
 
(1)  Wer die Befähigung zum Lehramt an Grundschulen besitzt und sich zur Prü-
fung nach § 56 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes meldet, muss Studien-
leistungen in beiden Fächern nach § 56 Abs. 2 des Hessischen Lehrkräftebildungs-
gesetzes nachweisen, die dem ordnungsgemäßen Studium des Lehramts an 
Hauptschulen und Realschulen entsprechen. 
 
(2)  Die Zusatzprüfung besteht aus einer Klausur in einem Fach und einer mündli-
chen Prüfung im anderen Fach. 
 
(3)  Die Gesamtnote der Zusatzprüfung setzt sich zu gleichen Teilen aus der Be-
wertung der Klausur und der Bewertung der mündlichen Prüfung zusammen. 
 
(4)  § 78 Abs. 3 und 5 gilt entsprechend. 
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§ 80  Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt an Hauptschu-
len und Realschulen für Bewerberinnen und Bewerber mit der Befähigung 
zum Lehramt für Förderpädagogik, der Befähigung zum Lehramt an Gymna-
sien oder der Befähigung zum Lehramt an beruflichen Schulen 
 
(1)  Wer die Befähigung zum Lehramt für Förderpädagogik, die Befähigung zum 
Lehramt an Gymnasien oder die Befähigung zum Lehramt an beruflichen Schulen 
besitzt und sich zur Prüfung nach § 56 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes 
meldet, muss Studienleistungen in dem Fach nach § 56 Abs. 2 des Hessischen 
Lehrkräftebildungsgesetzes nachweisen, die dem ordnungsgemäßen Studium des 
Lehramts an Hauptschulen und Realschulen entsprechen. Das Fach darf nicht Teil 
der Fächerkombination im bereits erworbenen Lehramt sein. 
 
(2)  Die Zusatzprüfung besteht aus einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung. 
Aus der Bewertung dieser Prüfung ergibt sich die Gesamtnote der Zusatzprüfung. 
 
(3)  § 78 Abs. 3 und 5 gilt entsprechend. 
 
 
§ 81  Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt für Förderpä-
dagogik 
 
(1)  Wer sich zur Prüfung nach § 57 des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes 
meldet, muss Studienleistungen in den Prüfungsgebieten nach § 57 Abs. 2 des 
Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes sowie in einem Unterrichtsfach nachwei-
sen, die dem ordnungsgemäßen Studium des Lehramts für Förderpädagogik ent-
sprechen. 
 
(2)  Die Zusatzprüfung nach § 57 Abs. 2 des Hessischen Lehrkräftebildungsgeset-
zes besteht aus einer diagnostischen Hausarbeit und zwei mündlichen Prüfungen 
in den Fachrichtungen. 
 
(3)  Die Gesamtnote der Zusatzprüfung setzt sich zu gleichen Teilen aus den Be-
wertungen der drei Prüfungsteile nach Abs. 2 zusammen. 
 
(4) § 78 Abs. 3 und 5 gilt entsprechend. 
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ZEHNTER TEIL 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
§ 81a  Grundsätze der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
(1)  Die Hessische Lehrkräfteakademie darf nach § 5a Abs. 1 des Hessischen 
Lehrkräftebildungsgesetzes die in Anlage 1 genannten personenbezogenen Daten 
der Kandidatinnen und Kandidaten der Ersten Staatsprüfung, der Prüferinnen und 
Prüfer zur Berufung für die Erste Staatsprüfung, der Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst, der Antragstellerinnen und Antragsteller für die Anerkennung von Lehrkräf-
tediplomen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer am besonderen Verfahren zum Erwerb einer einem Lehramt gleichge-
stellten Qualifikation und der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen verarbeiten, soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung der Auf-
gaben der Hessischen Lehrkräfteakademie und für einen jeweils damit verbunde-
nen Zweck, zur Meldung und Durchführung der Ersten Staatsprüfung, des pädago-
gischen Vorbereitungsdienstes und der Durchführung der Zweiten Staatsprüfung, 
der Anerkennung von Lehrkräftediplomen aus Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, der Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen und der Prüfung des 
Qualifizierungserfolges, für die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
oder zur Erfüllung der der Hessischen Lehrkräfteakademie durch Rechtsvorschrift 
zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist. 
 
(2)  Die Hessische Lehrkräfteakademie führt über die Meldung zur und Durchfüh-
rung der Ersten und Zweiten Staatsprüfung, die Meldung zur und Durchführung der 
Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähigung für arbeitstechnische Fächer, die Durch-
führung des Anpassungslehrgangs, die Durchführung der Eignungsprüfung, die 
Meldung zur und Durchführung der Prüfung des Qualifizierungserfolges und die 
Prüfungen im Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen Prüfungsakten. Über die 
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen der Hessischen Lehrkräfteakademie 
führt diese Fortbildungsakten. 
 
(3)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten nach den Abs. 1 und 2 kann in 
Papierform oder in digitaler Form erfolgen. Im Fall einer digitalen Verarbeitung sind 
die durch das Land Hessen vorgesehenen Systeme zu verwenden. 
 
 
§ 81b  Datenübermittlung 
 
Die Hessische Lehrkräfteakademie kann innerhalb ihrer Organisationseinheit Daten 
mündlich, schriftlich oder automatisiert verarbeiten. Die Hessische Lehrkräfteaka-
demie darf personenbezogene Daten auch an Dritte übermitteln, soweit dies für die 
Ausführung der gesetzlich, durch Rechtsverordnung oder vertraglich übertragenen 
Aufgaben und für einen jeweils damit verbundenen Zweck erforderlich ist. 
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§ 81c  Aufbewahrungsfristen 
 
(1)  Die Hessische Lehrkräfteakademie darf personenbezogene Daten nur so lange 
aufbewahren, wie sie für die Erfüllung der Aufgaben oder für das Ausstellen von 
Bescheinigungen erforderlich sind. Die Aufbewahrungsfristen richten sich nach An-
lage 2 oder anderen gesetzlichen Vorschriften. Im Übrigen wird die Erforderlichkeit 
durch die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe bestimmt. 
 
(2)  Akten, Unterlagen und Dateien, deren Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, 
müssen nach Abstimmung mit dem zuständigen Staatsarchiv unverzüglich vernich-
tet werden. § 4 des Hessischen Archivgesetzes vom 13. Oktober 2022 (GVBl. S. 
493) gilt entsprechend. In automatisierten Verfahren gespeicherte Dateien sind zu 
löschen. 
 
 
 

ELFTER TEIL 
Übertragung von Befugnissen, Übergangs- und Schlussbe-
stimmungen 
 
§ 82  Übertragung der Befugnis zur Anerkennung von außerhalb Hessens 
oder in anderen Ausbildungsgängen erworbenen Befähigungen 
 
Der Hessischen Lehrkräfteakademie wird die Befugnis nach § 59 Abs. 2 des Hessi-
schen Lehrkräftebildungsgesetzes übertragen, eine andere außerhalb Hessens 
oder in anderen Ausbildungsgängen erworbene Befähigung als Befähigung zur 
Lehramt oder als Lehrbefähigung anzuerkennen. 
 
 
§ 83  Übertragung der Befugnis zur Erteilung der Unterrichtserlaubnis an Per-
sonen, die die Befähigung zum Lehramt oder die Lehrbefähigung in arbeits-
technischen Fächern nicht besitzen 
 
Den Staatlichen Schulämtern wird die Befugnis nach § 62 Abs. 1 Satz 3 des Hessi-
schen Lehrkräftebildungsgesetzes übertragen für Bewerberinnen und Bewerber, 
die  

1.  gegen Stundenvergütung oder im Angestelltenverhältnis beschäftigt werden 
sollen und eine Erste Staatsprüfung für ein Lehramt oder beide Staatsprü-
fungen für ein Lehramt in anderen Bundesländern abgelegt haben, sofern 
diese Prüfungen den in Hessen vorgeschriebenen gleichwertig sind und die 
Beschäftigung in der Schulform erfolgt, für die die Prüfung abgelegt wurde, 

2.  die Eignung für einen Unterrichtseinsatz in einzelnen Fächern durch den 
Nachweis ihrer fachlichen Qualifikation, insbesondere durch die Teilnahme 
an besonderen Fort- oder Weiterbildungsveranstaltungen oder durch Über-
prüfung ihrer unterrichtlichen Fähigkeiten in Hessen erbracht haben oder 
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3.  gegen Stundenvergütung oder im Angestelltenverhältnis beschäftigt werden 
sollen und die Voraussetzungen der Nr. 1 und 2 nicht erfüllen, wenn ein un-
abweisbares Unterrichtsbedürfnis vorliegt und nachhaltige Bemühungen zur 
Gewinnung einer ausgebildeten Lehrkraft ohne Ergebnis geblieben sind. 

 
 
§ 84  Aufhebung bisheriger Vorschriften 
 
Es werden aufgehoben: 

1. die Anordnung über Zuständigkeiten für die Erteilung der Unterrichtserlaubnis 
nach dem Gesetz über das Lehramt an öffentlichen Schulen vom 12. August 
1991 (GVBl. I S. 289), geändert durch Anordnung vom 30. April 1999 (GVBl. 
I S. 312), 

2. die Verordnung über das besondere berufsbegleitende Verfahren zum Er-
werb einer einem Lehramt gleichgestellten Qualifikation vom 21. Juli 2009 
(ABl. S. 398), 

3. die Verordnung über die Befähigung zum Lehramt an landwirtschaftlichen 
Fachschulen vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 947), 

4. die Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für 
Lehrerbildung vom 16. März 2005 (ABl. S. 230), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 17. November 2010 (ABl. S. 546) und 

5. die Verordnung zur Umsetzung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes vom 
16. März 2005 (ABl. S. 202), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Juli 
2006 (ABl. S. 639). 

 
 
§ 85  Übergangsvorschrift 
 
(1)  Für Studierende, die vor dem Wintersemester 2023/2024 ihr Lehramtsstudium 
aufgenommen haben, finden § 18 Abs. 2, die §§ 21 und 22 in der am 25. Mai 2022 
geltenden Fassung weiter Anwendung; § 27 Abs. 2 findet mit der Maßgabe An-
wendung, dass das Prüfungsgremium nach § 18 Abs. 1 des Hessischen Lehrerbil-
dungsgesetzes in der am 25. Mai 2022 geltenden Fassung gebildet wird. 
 
(2)  Für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, die vor dem 1. November 2022 ihren 
pädagogischen Vorbereitungsdienst aufgenommen haben, finden 

1.  § 43 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3, § 44 Abs. 2, 3 Nr. 1 und Abs. 6, § 45 Abs. 2, 
die §§ 46, 50 Abs. 4 und 11 bis 13 sowie § 51 Abs. 2 bis 4 in der am 25. Mai 
2022 geltenden Fassung bis zum Ablauf des 31. Januar 2027 weiter Anwen-
dung; 

2.  § 41 Abs. 3 und 4, § 43 Abs. 3 Satz 5, § 44 Abs. 4, 8 bis 10 und 12 Satz 3 bis 
zum Ablauf des 31. Januar 2027 keine Anwendung. 
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(3)  Für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, die vor dem 1. Mai 2024 ihren pädago-
gischen Vorbereitungsdienst aufgenommen haben, findet § 44 Absatz 17 keine 
Anwendung und § 44 Abs. 14 in der am 28. März 2024 geltenden Fassung bis zum 
Ablauf des 31. Januar 2027 weiter Anwendung. 
 
(4)  Für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, die vor dem 1. Mai 2025 ihren pädago-
gischen Vorbereitungsdienst aufgenommen haben, finden § 44 Abs. 5, Abs. 9 Satz 
2 sowie § 50 Abs. 3 Satz 2 keine Anwendung und § 44 Abs. 12 findet in der am 19. 
Dezember 2024 geltenden Fassung bis zum Ablauf des 31. Januar 2027 weiter 
Anwendung. 
 
(5)  Über Abs. 2 hinaus gilt für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst für das Lehramt 
an Grundschulen, die ihr Studium vor dem Wintersemester 2023/2024 an einer 
hessischen Universität aufgenommen haben, § 44 Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 4 Satz 1 
mit der Maßgabe, dass das Unterrichtsfach nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Hes-
sischen Lehrerbildungsgesetzes in der am 25. Mai 2022 geltenden Fassung in je 
einem Modul pro Hauptsemester ausgebildet wird. 
 
(6)  Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem besonderen berufsbegleitenden 
Verfahren zum Erwerb einer einem Lehramt gleichgestellten Qualifikation, welche 
vor dem 29. März 2024 in das Qualifizierungsverfahren eingetreten sind, finden § 
62 Abs. 2 Satz 4 und § 63 Abs. 4 Satz 3 in der am 28. März 2024 geltenden Fas-
sung bis zum Ablauf des 31. Januar 2027 weiter Anwendung.“ 
 
(7)  Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem besonderen berufsbegleitenden 
Verfahren zum Erwerb einer einem Lehramt gleichgestellten Qualifikation, welche 
vor dem 1. Februar 2025 in das Qualifizierungsverfahren eingetreten sind, finden 
die §§ 53 bis 64 in der am 19. Dezember 2024 geltenden Fassung bis zum Ablauf 
des 31. Januar 2027 weiter Anwendung 
 
 
§ 86  Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am 1. November 2011 in Kraft (*). 
 
 
 
 
Anlagen  (nicht abgedruckt / siehe GVBl. 2022 S. 321 ff) 
 
 
Anm.d.Verf.: 
(*)   Dies betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen Form.; nach Artikel 4 des Gesetzes 
zur Gewinnung zusätzlicher Lehrkräfte vom 12. Dezember 2024 tritt die obige Fassung am 
20.12.2024 in Kraft. 


